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Kurzzusammenfassung  
der Ergebnisse und Hand- 
lungsempfehlungen 

Die demografische Alterung unserer Gesellschaft 
hat spürbare Konsequenzen: steigende Zahlen 
Pflegebedürftiger bei gleichzeitig abnehmender 
Zahl potenziell Pflegeleistender. Die Angehöri-
gen pflegebedürftiger Menschen stehen vor der 
Herausforderung, Familie, Pflege und Beruf zu 
vereinbaren; Arbeitgeber müssen die betriebli-
chen Erfordernisse mit den pflegerischen Auf-
gaben der Beschäftigten in Einklang bringen.

Vor diesem Hintergrund wurden das Pflegezeitge-
setz (PflegeZG) und das Familienpflegezeitgesetz 
(FPfZG) mit dem Gesetz zur besseren Verein-
barkeit von Familie, Pflege und Beruf, das zum 
1. Januar 2015 in Kraft getreten ist, wesentlich 
reformiert und weiterentwickelt, indem etwa ein 
Pflegeunterstützungsgeld und auch ein Rechtsan-
spruch auf Familienpflegezeit eingeführt wurden.

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (BMFSFJ) hat im Zuge des 
Gesetzes 2015 den unabhängigen Beirat für die 
Vereinbarkeit von Pflege und Beruf eingesetzt. 
Die Aufgaben des Beirats sind in § 14 Abs. 2 FPfZG 
beschrieben: Der Beirat befasst sich mit Fragen 
der Vereinbarkeit von Pflege und Beruf, er beglei-
tet die Umsetzung der einschlägigen Gesetze und 
berät über deren Auswirkungen. Der Schwerpunkt 
der ersten Amtszeit lag in Beratungen über eine 
Weiterentwicklung der gesetzlichen Regelungen, 
der finanziellen Unterstützungsmöglichkei-
ten und der Arbeitszeitsouveränität. Weiterhin 
widmete er sich darüber hinaus aber auch Fragen 
der Verbesserung der Unterstützungsangebote, 
eines transparenten Ausbaus der Beratung sowie 
der entlastenden Möglichkeiten durch Einsatz 
von digitalen und technischen Produkten.

Mit diesem Bericht nimmt der Beirat Stellung zur 
aktuellen Situation der Vereinbarkeit von Pflege 
und Beruf, indem er die zentralen Ergebnisse 
seiner Beratungen vorstellt sowie Weiterent-
wicklungsmöglichkeiten aufzeigt und konkrete 
Handlungsempfehlungen formuliert.  

Die zentralen Punkte des unabhängigen Beirats 

Der Beirat hat zu Beginn seiner Arbeit einige 
themenübergreifende zentrale Punkte formu-
liert, die Grundlage für die gemeinsame Arbeit 
und die Handlungsempfehlungen sind:

•	 Pflege wird als gesamtgesellschaftliche Aufgabe 
verstanden.

•	 Es wird jede individuelle Entscheidung für oder 
gegen die Übernahme der Pflege der eigenen 
Angehörigen respektiert. 

•	 Die Pflegenden sollen dabei unterstützt werden, 
dass sie nicht bzw. nicht dauerhaft aus dem 
Beruf aussteigen. 

•	 Der Beirat spricht sich für Maßnahmen aus, 
welche die geschlechtergerechte Vereinbarung 
von Pflege und Beruf fördern.

•	 Die betriebliche Umsetzbarkeit wird beachtet.

•	 Besondere Situationen von Selbstständigen 
werden berücksichtigt.

•	 Grundsätzlich dürfen die Handlungsempfeh-
lungen nicht hinter die gegebenen gesetzlichen 
Ansprüche zurückfallen.

Im Vordergrund der Beiratsarbeit stand die Frage, 
welche Rahmenbedingungen erforderlich sind, 
dass Sorgearbeit für pflegebedürftige Personen 
und Berufstätigkeit gut miteinander verein-
bart werden können. Mit der Übernahme einer 
häuslichen Pflege darf nicht einhergehen, dass die 
Angehörigen aus dem Erwerbsleben ausscheiden 
müssen oder sich nur mit hohen finanziellen 
Verlusten für einen begrenzten Zeitraum um 
die zu pflegende Person kümmern können. Die 
häusliche Pflege ist wie die Kinderbetreuung auch 
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Deswe-
gen muss perspektivisch ein (zeitlich befriste-
ter) Ausgleich für die durch Angehörigenpflege 
entstehenden Einkommensverluste geschaffen 
werden. Initiativen und Regelungen, die eine 
phasenweise Sorgearbeit möglich machen, ohne 
dass durch die Zurückstellung der Erwerbsarbeit 
Nachteile entstehen, sind dringend erforderlich. 
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Die vorhandenen bundesgesetzlichen Regelungen 
werden nicht im erwarteten Umfang in Anspruch 
genommen; insbesondere die Darlehen zur Über-
brückung der Pflege- und Familienpflegezeit.1 
Mit einer Ausweitung von Freistellungsoptionen 
und der Einführung einer Entgeltersatzleistung 
für pflegende Angehörige (in Anlehnung an das 
Elterngeld) kann die wirtschaftliche Lage in einer 
Pflegesituation stabilisiert werden, so dass die 
eigene Erwerbstätigkeit nicht aufgegeben werden 
muss. Gleichzeitig können hier Anreize geschaf-
fen werden, in vielfältigen partnerschaftlichen 
Modellen die Pflege mit der Erwerbstätigkeit 
zu vereinbaren – auch um die eigenständige 
Existenzsicherung der Frauen, die gegenwär-
tig den größten Anteil der Angehörigenpflege 
übernehmen, zu fördern. Ebenso sollen Anreize 
geschaffen werden, damit sich mehr Männer an 
der Pflege beteiligen. Darüber hinaus müssen die 
Freistellungen flexibel wahrnehmbar sein, da eine 
Pflegesituation in der Regel nicht planbar ist.

Der Beirat hat im Hinblick auf diese Überlegun-
gen zentrale Handlungsempfehlungen formuliert. 
Nicht alle Empfehlungen werden von allen Mit-
gliedern des Beirats vollumfänglich mitgetragen.2

Die zentralen Handlungsempfehlungen3 
Der Beirat empfiehlt, dass die Vereinbarkeit 
von Pflege und Beruf für Frauen und Männer 
gleichermaßen verbessert werden soll,4 ins-
besondere durch folgende Maßnahmen:

1	 Vgl. hierzu die Inanspruchnahme der Regelungen nach dem PflegeZG und FPfZG in Kap. 3.5.

2	 Nach § 8 (Beschlussfassung) der Geschäftsordnung des Beirates bedürfen Beschlüsse über den dem BMFSFJ vor-
zulegenden Bericht und über Handlungsempfehlungen der Zustimmung von zwei Drittel der 21 Mitglieder.

3	 Minderheitenvotum der BDA: Die Arbeitgeber tragen die Handlungsempfehlungen nicht vollumfänglich mit. Arbeit-
geber haben die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf als wichtiges Thema für sich erkannt. Knapp 96 % der Unterneh-
men bieten ihren Mitarbeitern laut „Unternehmensmonitor Familienfreundlichkeit“ (im Auftrag des Bundesfamili-
enministeriums) flexible Modelle bei Arbeitszeiten und Arbeitsorganisation an. Insofern bedarf es keiner Ausweitung 
von gesetzlichen Freistellungs- oder Teilzeitansprüchen und deren finanzieller Förderung. Insbesondere tragen 
die Arbeitgeber daher die ersten drei der folgenden Handlungsempfehlungen nicht mit. Das Angebot der Unter-
nehmen, das über die aktuellen gesetzlichen Regelungen hinausgeht, muss ein freiwilliges bleiben und die jewei-
lige betriebliche Umsetzbarkeit beachten. Die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände sowie die 
Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände schließen sich dem Minderheitenvotum der BDA an

4	 Ziel dieser Empfehlung ist, dass mehr Männer als bisher Pflegetätigkeiten übernehmen und die strukturel-
len Benachteiligungen von Frauen abgeschafft werden. Keinesfalls sollen Menschen ausgeschlossen werden, die 
keinem der beiden Geschlechter oder beiden Geschlechtern zugeordnet werden können oder wollen.

5	 Minderheitenvotum des Verbandes der Privaten Krankenversicherung e.V.: Ohne Schwellen-
werte könnte dies gerade kleine Unternehmen belasten, was der Sache nicht dienlich ist.

1.	 Einführung einer Entgeltersatzleistung analog 
des Elterngeldes für bis zu 36 Monate, die das 
Darlehen als finanzielle Unterstützung ablöst.

2.	 Erhöhung der teilweisen Freistellung auf 36 
Monate, bei einer Mindestarbeitszeit von 
durchschnittlich 15 Stunden pro Woche. Dieser 
Anspruch gilt einmalig für jede beschäftige 
Person für die Pflege ein und desselben pflege-
bedürftigen nahen Angehörigen. Die maximal 
6 monatige vollständige Freistellung innerhalb 
der max. 36 monatigen Dauer erfolgt unab-
hängig von der Größe es Betriebes, in dem die 
Person beschäftigt ist.5

3.	 Erweiterung der Regelung zur kurzzeitigen 
Arbeitsverhinderung (§ 2 PflegeZG) und deren 
Finanzierung durch das Pflegeunterstützungs-
geld von bis zu zehn Arbeitstagen pro Jahr.

4.	 Zusammenführung des Pflegezeitgesetzes und 
des Familienpflegezeitgesetzes in ein Gesetz.

5.	 Verbesserung und Ausbau der professionellen 
Pflegeinfrastruktur.

6.	 Unterstützungsangebote, die für pflegende 
Angehörige einfach und schnell zugänglich, 
flexibel und verlässlich sind.
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1 Einleitung

Das Thema der Vereinbarkeit von Pflege und Beruf 
wird zunehmend bedeutsamer. Gründe liegen 
insbesondere in der demografischen Entwick-
lung, die mit einer Zunahme der Anzahl von 
Pflegebedürftigen einhergeht. Nach Angaben des 
statistischen Bundesamtes waren im Jahr 2017 ca. 
3,4 Millionen Menschen pflegebedürftig im Sinne 
des SGB XI. Ungefähr drei Viertel aller Pflege-
bedürftigen (2,59 Millionen) wurden zu Hause 
versorgt – davon 1,76 Millionen in der Regel allein 
durch Angehörige.6 Viele der Pflegenden sind 
gleichzeitig erwerbstätig. Der Anteil der Haupt-
pflegepersonen im erwerbsfähigen Alter zwischen 
16 und 64 Jahren ist kontinuierlich gestiegen 
und lag 2016 bei 64 %.7 8 Gleichzeitig hat durch 
berufliche Mobilität die räumliche Entfernung 
zwischen Familienangehörigen zugenommen.9

Mit dem Pflegezeitgesetz und dem Familien-
pflegezeitgesetz liegen Regelungen vor, um die 
Vereinbarkeit von Pflege und Beruf zu verbes-
sern. Wesentliche Neuerungen 2015 waren

6	 Vgl. Statistisches Bundesamt 2018b, S. 8.
7	 Vgl. TNS Infratest Sozialforschung 2017, S. 58f.
8	 Vgl. Tesch-Römer, Hagen 2018, S. 21.
9	 Vgl. zur Pflege auf Distanz Kap. 2.2.6.
10	 Vgl. zum rechtlichen Rahmen Kap. 3.
11	 Eine Auflistung der Studien ist im Anhang (Kap. 6.3) zu finden.

insbesondere die Einführung eines Pflegeun-
terstützungsgeldes für die bis zu zehn Arbeits-
tage dauernde kurzzeitige Arbeitsverhinderung 
sowie der Rechtsanspruch auf Familienpflegezeit 
und weitere Freistellungen. Neu war auch die 
finanzielle Förderung der Beschäftigten durch 
ein zinsloses Darlehen.10 Zusätzlich wurde in 
§ 14 Abs. 1 FPfZG die Einsetzung des unab-
hängigen Beirats für die Vereinbarkeit von 
Pflege und Beruf durch das BMFSFJ geregelt.

Der Beirat hat sich mit dem Thema der Ver-
einbarkeit von Pflege und Beruf eingehend 
beschäftigt und hierzu Arbeitsgruppen gebildet, 
Sachverständige eingeladen, Expertisen initiiert 
und vom BMFSFJ erhalten.11 Zudem wurden 
zahlreiche Kongresse, Workshops usw. besucht, 
die aktuelle Fachliteratur gesichtet und ausge-
wertet und in Zusammenarbeit mit dem BMFSFJ 
Umfragen und eigene Workshops initiiert. 
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Der Beirat hat sich u. a. mit folgenden Themen 
schwerpunktmäßig befasst: Situation der pfle-
genden Angehörigen, gesetzliche Rahmenbedin-
gungen, gerechtere Aufteilung von Pflegearbeit 
zwischen Männern und Frauen, Entgeltersatzleis-
tungen, Arbeitszeit, Information und Beratung, 
Bedürfnisse pflegender Angehöriger, Vereinbar-
keit von Pflege und Beruf auf betrieblicher Ebene, 
Pflege und Unterstützung bei gesundheitlichen 
Einschränkungen, technische Assistenzsys-
teme zur besseren Vereinbarkeit von Pflege und 
Beruf, Erwerbstätigkeit und familiärer Pflege-
verantwortung, Vereinbarkeit von Pflege und 
Beruf in anderen Ländern, Pflege auf Distanz.

Der vorliegende Bericht stellt eine Bestands-
aufnahme der Arbeit des Beirats dar und 
enthält die zu den genannten Themen erar-
beiteten und gesammelten Erkenntnisse. 
Zusätzlich enthält er Handlungsempfehlun-
gen, die der Beirat aus den zentralen Ergeb-
nissen seiner Beratungen abgeleitet hat.

In den folgenden Kapiteln werden zunächst die 
Sachstände zu den einzelnen Themen beschrie-
ben: In Kapitel 2 wird ein Überblick über die 
Vereinbarkeit von Pflege und Beruf vor allem aus 
der Sicht der Betroffenen gegeben. In Kapitel 3 
werden die relevanten bestehenden rechtlichen 
Grundlagen analysiert sowie deren Inanspruch-
nahme dargestellt. In Kapitel 4 werden verschie-
dene Unterstützungsangebote für pflegende 
(erwerbstätige) Angehörige dargestellt. In jedem 
dieser Kapitel werden die zentralen Konflikt-
punkte, Probleme und Erkenntnisse identifiziert, 
zusammengefasst und daraus eine Liste von 
Handlungsempfehlungen abgeleitet. In Kapitel 5 
werden dann alle Handlungsempfehlungen und 
die Beschlüsse des Beirates nochmals aufgeführt.

Auftrag und Rahmenbedingungen 
Der unabhängige Beirat für die Vereinbarkeit von 
Pflege und Beruf wurde durch das BMFSFJ einge-
setzt. Er hat seine Arbeit mit der konstituierenden 
Sitzung am 25. September 2015 aufgenommen. 
Als Hauptaufgabe begleitet er die Umsetzung 

12	 Eine Auflistung der Beiratsmitglieder findet sich im Anhang (Kap. 6.1).

13	 Eine Auflistung der Mitglieder der Arbeitsgruppen findet sich im Anhang (Kap. 6.2).

der einschlägigen gesetzlichen Regelungen 
(insbesondere des Pflegezeitgesetzes und des 
Familienpflegezeitgesetzes) und berät über deren 
Auswirkungen. Alle vier Jahre, erstmals zum 1. 
Juni 2019, legt der Beirat nach § 14 Abs. 3 FPfZG 
dem BMFSFJ einen Bericht vor und kann hier 
Handlungsempfehlungen aussprechen. Gemäß 
§ 8 der Geschäftsordnung des Beirates bedürfen 
Beschlüsse grundsätzlich der Mehrheit der in den 
Sitzungen anwesenden Mitglieder. Beschlüsse 
über den dem BMFSFJ vorzulegenden Bericht 
und über Handlungsempfehlungen bedürfen der 
Zustimmung von zwei Drittel der 21 Mitglieder. 
Der Beirat wird durch eine Geschäftsstelle unter-
stützt, die beim Bundesamt für Familie und zivil-
gesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) angesiedelt ist. 

Beiratsmitglieder
Der Beirat besteht aus 21 Mitgliedern.12 Vorsit-
zende ist Frau Prof. Bienstein, den stellvertre-
tenden Vorsitz hat Herr Prof. Dr. Hoff inne. Der 
Beirat setzt sich gemäß § 14 Abs. 4 FPfZG aus 
sechs Vertreterinnen und Vertretern von fachlich 
betroffenen Interessenverbänden, je zwei Ver-
treterinnen oder Vertretern der Gewerkschaften, 
der Arbeitgeber, der Wohlfahrtsverbände und 
der Seniorenorganisationen sowie aus je einer 
Vertreterin oder einem Vertreter der sozialen 
und der privaten Pflege-Pflichtversicherung 
zusammen. Des Weiteren gehören dem Beirat 
zwei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler mit dem Schwerpunkt in der Forschung der 
Vereinbarkeit von Pflege und Beruf sowie je eine 
Vertreterin oder ein Vertreter der Konferenz der 
Ministerinnen und Minister, Senatorinnen und 
Senatoren für Jugend und Familie, der Konfe-
renz der Ministerinnen und Minister, Senato-
rinnen und Senatoren für Arbeit und Soziales 
sowie der kommunalen Spitzenverbände an. Die 
Besetzung des Beirates muss geschlechtsparitä-
tisch erfolgen. Die Amtszeit beträgt fünf Jahre.

Themen der Arbeitsgruppen
Schwerpunktmäßig wurden in drei Arbeitsgrup-
pen, mit je ca. sieben Mitgliedern, einzelne The-
menbereiche bearbeitet.13 Die Empfehlungen der 
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Arbeitsgruppen wurden in den Beiratssitzungen 
diskutiert und mündeten in den hier aufgenom-
menen Handlungsempfehlungen und Beschlüs-
sen. Themen der drei Arbeitsgruppen waren:

Arbeitsgruppe 1: Situation der pflegenden und 
erwerbstätigen Angehörigen und Begleitung des 
Pflegezeitgesetzes und Familienpflegezeitgesetzes
Die Mitglieder der Arbeitsgruppe beschäftig-
ten sich insbesondere mit der Verbesserung 
der allgemeinen Situation der pflegenden 
und erwerbstätigen Angehörigen. Hierzu 
wurden zahlreiche Daten und Fakten zusam-
mengetragen und analysiert. Verschiedene 
Perspektiven, beispielsweise unterschiedliche 
Angehörigengruppen oder spezifische Pflege-
situationen, wurden dabei berücksichtigt.

Arbeitsgruppe 2: Entgeltersatzleistungen und 
Arbeitszeitsouveränität
Bei dieser Arbeitsgruppe stand die Verbesserung 
der zeitlichen und finanziellen Situation von 
pflegenden erwerbstätigen Angehörigen im Fokus. 
Hierzu wurden Daten, Wünsche und Bedarfe 
zur Zeitverteilung für eine bessere Vereinbar-
keit von Pflege und Erwerbstätigkeit sowie die 
finanzielle Situation von pflegenden erwerbs-
tätigen Angehörigen ausgiebig erörtert. Ideen 
und Modelle zur Weiterentwicklung der bishe-
rigen Regelungen wurden intensiv diskutiert.

Im April 2018 wurden die Arbeitsgruppe 1 und 2 
des Beirats zu einer neuen AG zusammengefasst, 
die im Juni 2018 drei Modelle zur besseren Verein-
barkeit von Pflege und Beruf erarbeitet hat. Nach 
allen Modellen sollen je pflegebedürftiger Person 
mehrere Beschäftigte einen Anspruch auf Freistel-
lung und finanzielle Unterstützung erhalten. Die 
Modelle fußen unter anderem auf Überlegungen, 
das Darlehen durch eine staatliche steuerfinan-
zierte Unterstützung, die transparent ausgestaltet 
und zeitnah ausbezahlt werden soll, zu ersetzen. 
Auch soll die Aufteilung der Auszeiten auf meh-

14	 Vgl. zur gendergerechten Förderung der Vereinbarkeit von Pflege und Beruf auch die Empfehlung Nr. 
8 der wissenschaftlichen Untersuchung von INTERVAL 2018, S. 14. Für eine stärkere Beteiligung von 
Vätern, Partnern und Söhnen vgl. die Begründung zum Gesetzentwurf, BT-Drs. 18/3124, S. 25.

15	 Ein flexibles Budgetmodell von 120 Tagen mit Entgeltersatzleistung für die Pflege wurde etwa auch 
im 2. Gleichstellungsbericht der Bundesregierung von 2018a vorgeschlagen (S. 169). 

16	 Vgl. zu einer Lohnersatzleistung etwa die Forderung der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (2018), 
INTERVAL 2018, S. 13 und S. 126 mit Blick auf die Experten-/Expertinneninterviews; vgl. auch bereits Weusthoff 2014, S. 17.

rere Personen je pflegebedürftigen Angehörigen 
möglich sein. Neuregelungen sollen regelmäßig 
evaluiert werden. Die Genderperspektive soll 
beachtet werden, um eine geschlechtergerechte 
Aufteilung der Angehörigenpflege zu fördern.14 
Auch sollen die betriebliche Umsetzbarkeit 
beachtet werden sowie die Arbeitskraft/-fähig-
keit (Qualifikationsniveau) und Gesundheit der/
des pflegenden Angehörigen erhalten bleiben.

Die diskutierten Modelle im Einzelnen:

•	 Budgetmodell:  
Nach diesem Modell soll ein bestimmtes 
Zeitbudget zur Verfügung gestellt werden, das 
flexibel in Anspruch genommen werden kann, 
sofern die Arbeitszeit um mindestens fünf 
Stunden/Woche reduziert wird und mindestens 
durchschnittlich 15 Wochenstunden beträgt. 
Die Höhe des Budgets beträgt die Hälfte der Ar-
beitszeit der letzten drei Jahre als Stundenbud-
get. Die finanzielle Förderung soll durch eine 
Pauschale (z. B. 500 Euro steuerfrei) monatlich 
erfolgen.15

•	 Steuerfinanzierte Lohnersatzleistung:  
Dieses Modell sieht eine Freistellung für ma-
ximal 36 Monate vor. Dabei muss eine Arbeits-
zeitreduzierung von mindestens fünf Wo-
chenstunden erfolgen bei einer wöchentlichen 
Mindestarbeitszeit von 15 Wochenstunden.16 
Von den 36 Monaten kann eine vollständige 
Freistellung von sechs Monaten in Anspruch 
genommen werden. Es soll eine Lohnersatzleis-
tung analog Elterngeld gewährt werden. 
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•	 Festbetragsmodell:  
Nach diesem Modell soll ein pauschaler Fest-
betrag für (teilweise) Freistellungen für bis zu 
36 Monate gewährt werden, davon z. B. 300 
Euro für maximal sechs Monate als vollständige 
Freistellung bzw. bei einer Arbeitszeit unter 15 
Stunden; bei einer Arbeitszeitreduzierung in 
Höhe von mindestens fünf Wochenstunden und 
einer Mindestarbeitszeit von 15 Wochenstunden 
z. B. 150 Euro.

Arbeitsgruppe 3: Information und (unabhängige) Be-
ratung pflegender und erwerbstätiger Angehöriger
Die Arbeitsgruppe hat sich mit den Informations- 
und Beratungsmöglichkeiten für pflegende und 
erwerbstätige Angehörige auseinandergesetzt. 
Dabei ging es auch um die Frage, wo z. B. von der 
Kassenzugehörigkeit unabhängige Beratung und 
Information zu finden sind. Eine Sichtung der 
bestehenden Angebote in Deutschland, deren 
Inanspruchnahme sowie die Bedürfnisse und 
Wünsche der Angehörigen wurde vorgenommen. 
Der Fokus lag auf einer Weiterentwicklung und 
Verbesserung der Informations- und Beratungs-
struktur im Interesse der pflegenden Angehörigen. 
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Das deutsche Pflegesystem basiert vorrangig 
auf der Versorgung der Pflegebedürftigen in der 
Häuslichkeit durch Angehörige (unterstützt durch 
Leistungen aus der Pflegeversicherung). Dies 
entspricht dem Wunsch der meisten Pflegebe-
dürftigen17 18 und der Konzeption des Elften Sozi-
algesetzbuches (ambulant vor stationär gemäß § 
3 SGB XI Vorrang der häuslichen Pflege). Im Zuge 
der demografischen Entwicklung der Bevölke-
rung wird die Zahl der Pflegebedürftigen weiter 
zunehmen – und damit auch die Nachfrage nach 
Pflegenden (siehe Kap. 3.1). Gleichzeitig ist eine 
möglichst vollzeitnahe Beschäftigung (auch von 
erwerbsfähigen Pflegepersonen) im gesamtgesell-
schaftlichen Interesse. So zielen viele politische 
Maßnahmen seit Jahren auf die Steigerung der 
Erwerbsbeteiligung (insbesondere der Frauen) 
ab, um die eigenständige Existenzsicherung von 
Frauen zu fördern und die Kosten des demografi-
schen Wandels für die sozialen Sicherungssysteme 
bewältigen zu können.19 20 Auch die Arbeitgeber 
sind angesichts des Bedarfs an Fachkräften auf 
eine hohe Erwerbstätigenquote angewiesen und 
insbesondere in kleinen und mittleren Unter-

17	 Vgl. beispielsweise Hajek et al. 2018a, Hajek et al. 2018b, Deutsches Zentrum für Altersfragen 2010.

18	 Vgl. Kuhlmey et al. 2010.

19	 Vgl. Suhr, Naumann, 2016, S. 217f.

20	 Vgl. Dressel, Wanger 2010.

21	 Vgl. Institut für Demoskopie Allensbach 2013, S. 6.

22	 Vgl. Suhr, Naumann 2016, S. 217.

nehmen können längere Auszeiten oder Kün-
digungen tiefgreifende Auswirkungen haben.

Ganz eindeutig besteht hier ein Zielkonflikt zwi-
schen einer gewünschten hohen Erwerbstätigen-
quote und der Zeit für die Pflege von Angehörigen 
(durch Erwerbstätige). Deutlich zeigt sich, dass die 
individuelle Vereinbarkeit von Pflege und Beruf 
eines Angehörigen unter diesen Voraussetzungen 
eine große organisatorische, aber auch emotionale 
Herausforderung für die Betroffenen darstellt. 
Eine allgemeine Erleichterung der Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf zu erreichen sowie pfle-
gende Angehörige zu unterstützen, sind daher 
zentrale Forderungen der Gesellschaft an die 
Politik.21 Mit der Novellierung des PflegeZG und 
FPfZG zum 1.1.2015 hat der Gesetzgeber auf die 
steigende gesamtgesellschaftliche Bedeutung der 
Vereinbarkeit von Pflege und Beruf reagiert.22

Der Beirat stellt fest: Um auf der einen Seite die 
Versorgung einer steigenden Anzahl von Pflege-
bedürftigen sicherzustellen und auf der anderen 
Seite die Erwerbsbeteiligung (insbesondere von 
Frauen) zu ermöglichen, muss die Unterstüt-
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zung für erwerbstätige und pflegende Angehö-
rige sowohl im häuslichen Umfeld als auch im 
Arbeitsleben weiter ausgebaut werden. Sollen die 
gesetzlichen Leistungen die Vereinbarkeit von 
Pflege und Beruf tatsächlich vereinfachen, müssen 
sie zu der Lebenswirklichkeit der Betroffenen 
passen. Gleichermaßen müssen sie betrieblich 
umgesetzt werden können.23 Im Folgenden wird 
zunächst auf die Lebenssituation der Pflegebe-
dürftigen und insbesondere auf die Situation 
der pflegenden Angehörigen eingegangen.

2.1	 Die Pflegebedürf
tigen
Pflegebedürftig im Sinne des § 14 SGB XI sind 
Personen, die gesundheitlich bedingte Beeinträch-
tigungen der Selbstständigkeit aufweisen und 
deshalb der Hilfe durch andere bedürfen. Die Pfle-
gebedürftigkeit muss auf Dauer (voraussichtlich 
für min. sechs Monate) und mit mindestens der 
in § 15 SGB XI festgestellten Schwere bestehen. Es 
muss daher ein Pflegegrad zuerkannt worden sein. 

Eine Bezugnahme auf diese Definition findet 
sich auch im Pflegezeitgesetz (§ 7 Abs. 4) und 
im Familienpflegezeitgesetz (§ 2 Abs. 3 FPfZG 
in Verbindung mit § 7 Abs. 4 PflegeZG). Da der 
Beirat insbesondere diese beiden Gesetze beglei-
tet, wird diese Definition von Pflegebedürftigkeit 
übernommen. Werden in dem Bericht Pflegebe-
dürftige genannt, sind damit immer die Perso-
nen gemeint, die (mindestens) einen Pflegegrad 
(vormals Pflegestufe) haben und damit Leistungen 
aus der Pflegeversicherung erhalten.24 Pflege-

23	 Vgl. hierzu auch Kienbaum 2018, Pfahl et al. 2018, Prognos 2018, Reichert 2012.

24	 Da die meisten empirischen Studien noch auf den Daten vor 2017 beruhen, werden je 
nach Erstellungsdatum die Begriffe Pflegestufe oder Pflegegrad verwendet.

25	 Vgl. Statistisches Bundesamt 2018b, S. 8. Aktuelle Zahlen des Bundesministeriums für Gesundheit (2019b, S. 1) weisen schon 
höhere Zahlen aus. Danach liegt die Gesamtzahl der Leistungsbezieher bei 3,89 Millionen Personen (Quelle: Geschäftssta-
tistik der Pflegekassen zum 31.12.2018 und Geschäftsstatistik der privaten Pflege-Pflichtversicherung zum 31.12.2017). 

26	 Vgl. Statistisches Bundesamt 2018b, S. 8.

27	 Vgl. Statistisches Bundesamt 2018b, S. 18. 

28	 Vgl. Statistisches Bundesamt 2018b, S. 19. 

29	 Vgl. Kofahl et al. 2017, S. 25.

30	 Vgl. Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, 2017.

31	 Vgl. Bundesministerium für Gesundheit 2019b, S. 15. 

bedürftigkeit bedeutet demnach, dass Hilfe zur 
selbstständigen Lebensführung benötigt wird.

2.1.1	 Anzahl und Prognose

Über 3,4 Millionen Menschen sind im Sinne des 
SGB XI pflegebedürftig (Stand Dezember 2017).25 
Ein Großteil davon (76 % bzw. 2,59 Millionen 
Menschen) wird zu Hause versorgt. Von den 2,59 
Millionen zu Hause Versorgten erhalten 1,76 
Millionen (68 %) ausschließlich Pflegegeld, d. h., 
sie wurden in der Regel allein durch Angehö-
rige gepflegt. Bei 830 000 Pflegebedürftigen (32 
%) erfolgte die Pflege durch die Angehörigen 
zusammen mit einem Pflegedienst oder allein 
durch einen Pflegedienst.26 Die zu Hause ver-
sorgten Pflegebedürftigen haben überwiegend 
den Pflegegrad 2 (1,39 Millionen) oder 3 (0,76 
Millionen). Das entspricht zusammen etwa 83 % 
aller zu Hause versorgten Personen.27 Der Anteil 
der pflegebedürftigen Kinder ist im Vergleich 
zum Jahr 2015 um 41,4 % auf 113 854 Kinder 
unter 15 Jahren gestiegen.28 Dabei werden pfle-
gebedürftige Kinder fast ausnahmslos ambulant 
versorgt – in der Regel durch die Mütter.29

Die Prognosen für die Anzahl von Pflegebedürf-
tigen gehen von einer stetigen (signifikanten) 
Steigerung aus. Das Bundesinstitut für Bevöl-
kerungsforschung geht von etwa 4,8 Millionen 
Pflegebedürftigen im Jahr 2060 aus.30 Das BMG 
geht in seinen Berechnungen von bis zu 5,9 
Millionen Pflegebedürftigen im Jahr 2050 (nur in 
der gesetzlichen Pflegeversicherung, ohne Zahlen 
der privaten Pflege-Pflichtversicherung aus.31
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2.1.2	 Determinanten für das Risiko 
von Pflegebedürftigkeit

Betrachtet man die Gruppe der Pflegebedürftigen 
genauer, zeigen sich einige ganz klare Tendenzen:

Der überwiegende Teil der Pflegebedürftigen 
ist 65 Jahre und älter.32 Das Risiko der Pflegebe-
dürftigkeit steigt insbesondere, wenn Menschen 
mit zunehmendem Alter mehrere chronischen 
Erkrankungen aufweisen (Multimorbidität).33

Ein Großteil aller Pflegebedürftigen sind zudem 
Frauen (62,9 %).34 Ab ungefähr dem 80. Lebensjahr 
weisen Frauen eine deutlich höhere Pflegequote 
auf als Männer. Erklärt werden kann dies durch 
die höhere Lebenserwartung der Frauen35, aber 
auch durch unterschiedliche gesundheitliche 
Entwicklungen im Lebensverlauf und dadurch, 
dass Frauen im Alter häufiger allein leben. Wenn 
ein Unterstützungsbedarf einsetzt, besteht 
schneller die Notwendigkeit, einen Antrag auf 
Leistung zu stellen (und so Hilfe von Angehöri-
gen oder professionell Pflegenden zu erhalten). 
Hingegen werden pflegebedürftige Männer im 
Alter zu Beginn der Pflegebedürftigkeit häufig 
von ihren Frauen versorgt und auf eine Antrag-
stellung auf Leistung wird zunächst verzichtet.36

Auch soziale Faktoren beeinflussen das Risiko 
der Pflegebedürftigkeit. So konnten Unger et al. 
(2015) mit Daten des SOEP feststellen, dass das 
Risiko für den Eintritt in die Pflegebedürftigkeit 
deutlich mit der Einkommensposition in Ver-
bindung gebracht werden kann. Dabei war das 
Risiko von Personen mit niedrigem Einkommen 
deutlich höher als das von Personen mit hohem 
Einkommen,37 wobei die Einkommenspositio-
nen stark mit dem Bildungsstand korrelieren.38

32	 Vgl. Statistisches Bundesamt 2018b, S. 19.

33	 Vgl. zur Unterversorgung von pflegebedürftigen Menschen mit Rehabilitationsleistungen auch Janßen, Köhler 2018.

34	 Vgl. Statistisches Bundesamt 2018b, S. 18.

35	 Vgl. Rothgang, Müller, 2018, S. 108.

36	 Vgl. Statistisches Bundesamt 2018b, S. 9.

37	 Vgl. Unger, Giersiepen, Windzio 2015.

38	 Vgl. beispielsweise Lejeune, Romeo-Gordo, Simonsen 2017.

39	 Vgl. Müller, Unger, Rothgang 2010, S. 235.

40	 Angehörige unterstützen jedoch oftmals bereits vor der Beantragung einer Pflegeeinstufung. Eine Studie aus 
dem Jahr 2005 (vgl. Schneekloth, Wahl 2005, S. 73, 229) zeigt für Deutschland, dass Angehörige im Durchschnitt 
8,2 Jahre ihre Angehörigen unterstützten ab dem Zeitpunkt der ersten relevanten Beeinträchtigung. 

2.1.3	 Pflegedauer

Die Datenlage zur Pflegedauer ist in Deutsch-
land unzureichend, da die amtliche Pflegesta-
tistik nur zeitpunktbezogene Datenquellen und 
keine Betrachtungen im Zeitverlauf enthält. 
Befragungsstudien gibt es nur wenige und diese 
kommen aufgrund unterschiedlicher Daten-
grundlagen, Definitionen und Methoden zu 
nicht vergleichbaren Ergebnissen. Dies beruht 
darauf, dass die Untersuchungen an unter-
schiedliche Merkmale anknüpfen. Je nachdem, 
ob und welche Altersbeschränkungen herange-
zogen werden (z. B. nur Personen ab 60 Jahren 
oder ohne Altersbeschränkung) und ob nur 
Personen betrachtet werden, die in der Häus-
lichkeit versorgt sind, oder auch Menschen, die 
im Heim leben, können die Daten stark variie-
ren. Daneben spielt eine wesentliche Rolle, wie 
Pflegebedürftigkeit in den Studien definiert ist.

Da in diesem Bericht die Pflegebedürftigkeit 
nach SGB XI definiert wird und vorrangig die 
Pflegebedürftigen betrachtet werden, die zu 
Hause durch Angehörige allein oder zusammen 
mit oder durch ambulante Pflegedienste ver-
sorgt werden, wird auf die Studie von Müller, 
Unger und Rothgang aus dem Jahr 2010 zurück-
gegriffen, in der Kassendaten im Längsschnitt 
(im Zeitverlauf) ausgewertet werden. Danach 
liegt die durchschnittliche Verweildauer von 
Pflegebedürftigen ab 60 Jahren in häuslicher 
Pflege bei 2,1 Jahren bei Männern und 2,9 Jah-
ren bei Frauen. Ohne Altersbeschränkung liegt 
die durchschnittliche Pflegebedürftigkeit bei 3,0 
Jahren bei Männern und 3,9 Jahren bei Frauen.39 40
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2.2	 Pflegende und  
beschäftigte nahe  
Angehörige

Im Folgenden werden die bisherigen Erkennt-
nisse zu pflegenden beschäftigten Angehörigen 
im Überblick skizziert. In Kapitel 3 sollen diese 
Erkenntnisse mit den bestehenden gesetzlichen 
Regelungen abgeglichen werden, um zu zeigen, 
wo diese weiterentwickelt werden können.

2.2.1	 Definition

Der vom Beirat verwendete Begriff „Pfle-
gende und beschäftigte nahe Angehörige“ 
setzt sich aus unterschiedlichen Elementen 
zusammen. Der Beirat orientiert sich hier-
bei an den gesetzlichen Regelungen: 

Danach gelten gemäß § 7 Abs. 1 PflegeZG als 
Beschäftigte: Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer, die zur Berufsausbildung Beschäftig-
ten und arbeitnehmerähnliche Personen.41 

Der Beirat definiert die nahen Angehörigen wie in 
§ 7 Abs. 3 PflegeZG formuliert: die eigenen Eltern 
und Stiefeltern (Stiefmutter oder Stiefvater), die 
Schwiegereltern und die Großeltern, Ehegat-
ten, Lebenspartner, Partner einer eheähnlichen 
oder lebenspartnerschaftlichen Gemeinschaft, 
Geschwister, Ehegatten der Geschwister und 
Geschwister der Ehegatten, Lebenspartner der 
Geschwister und Geschwister der Lebenspartner. 

41	 Selbstständige werden durch den § 7 (1) PflegeZG nicht bedacht. Für die Beamtinnen und Beamten gelten die jeweiligen beam-
tenrechtlichen Regelungen des Bundes und der Länder. Da sich jedoch die beamtenrechtlichen Regelungen an dem PflegZG 
und FPfZG orientieren und der Anteil der Selbstständigen bei etwa 10 % aller Erwerbstätigen liegt (vgl. Statistisches Bundesamt 
2018a, S. 355), kann der überwiegende Teil aller Erwerbstätigen die Leistungen aus dem PflegeZG und FPfZG beanspruchen.

42	 Der Beirat ist sich bewusst, dass die Aufgaben der pflegenden Angehörigen nicht erlöschen, wenn sich der Angehörige in 
einer stationären Unterkunft befindet (z. B. einem Heim oder einem Hospiz), aus Gründen der Vergleichbarkeit der Zahlen 
und in Anbetracht der Weiterentwicklung des PflegeZG und FPfZG wird jedoch diese enge Definition vorgenommen.

43	 Vgl. Suhr, Naumann 2016, S. 218.

44	 Es ist jedoch zu beachten, dass die meisten empirischen Studien zur Vereinbarkeit von Pflege und Beruf unterschiedliche Defi-
nitionen von Pflege verwenden. Zumeist ist die Definition weiter gefasst als die Pflegebedürftigkeit gemäß § 7 Abs. 4 PflegeZG.

45	 Vgl. Geyer 2016, S. 27.

46	 Vgl. beispielsweise Wetzstein, Rommel, Lange 2015, S. 8; Rothgang et al., 2017, S.143.

47	 Insgesamt liegt die Summe der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten bei ca. 
32,165 Millionen – vgl. Statistisches Bundesamt 2018a, S. 371.

Des Weiteren gehören dazu Kinder, Adoptivkin-
der oder Pflegekinder sowie die Kinder, Adoptiv- 
oder Pflegekinder des Ehegatten, Lebenspartners 
sowie die Schwiegerkinder und Enkelkinder. 

Unter der Definition der „pflegenden Person“ 
versteht der Beirat die Person, die eine Pfle-
gebedürftige oder einen Pflegebedürftigen in 
häuslicher Umgebung pflegt. Dabei ist nicht 
relevant, ob die oder der Pflegende die Haupt-
pflegeperson ist, diese unterstützt oder die 
Pflege geteilt wird oder ob die Pflege vor Ort 
oder auf Distanz vorgenommen wird.42 

2.2.2	 Anzahl 

Wie viele Personen an der Pflege einer Person 
beteiligt sind, wird nicht erfasst. Auch wenn die 
Datenlage zur Situation pflegender Angehöriger 
im Erwerbsleben noch lückenhaft ist,43 sollen 
doch im Folgenden einige Zahlen, Daten und 
Merkmale der Angehörigen aufgezeigt werden, 
um so einen besseren Überblick über die Lebens-
wirklichkeit der Angehörigen zu erhalten.44 

Insgesamt liegt der Anteil der pflegenden Angehö-
rigen (zwischen 16 und 64 Jahren) bei ca. 6 % der 
Bevölkerung.45 Nach Hochrechnungen entspricht 
das etwa vier bis fünf Millionen Menschen in 
Deutschland.46 Rechnet man die Anteile der 
Pflegenden auf die sozialversicherungspflichti-
gen Beschäftigten herunter, ergeben sich – bei 
Annahme der gleichen prozentualen Anteile 
– ca. 1,6 bis 1,9 Millionen pflegende und sozial-
versicherungspflichtige Beschäftigte.47 Prognos 
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kommt (2017) auf etwa 2,37 Millionen pflegenden 
Angehörigen im erwerbsfähigen Alter.48 Daneben 
müssen auch Selbstständige, Studierende und 
Kinder und Jugendliche die Pflege mit dem Beruf, 
der Schule oder der Ausbildung bewerkstelligen. 

Pflegebedürftige in der eigenen Häuslichkeit 
werden überwiegend (in rund 93 % der Fälle) von 
einer oder mehreren Pflegepersonen betreut. Etwa 
ein Drittel übernimmt die Pflege allein, 28 % der 
Pflegebedürftigen geben an, von zwei Personen 
betreut oder gepflegt zu werden, und bei 31 % 
erfolgt die Pflege durch drei oder mehr Personen.49

2.2.3	 Verwendete Zeit für die Pflege 

In den zitierten Studien wird mit unterschiedli-
chen Definitionen gearbeitet. Daher ergeben sich 
differierende zeitliche Angaben. So weist eine 
Studie aus, dass mehr als die Hälfte (52 %) der 
Pflegepersonen im Erwerbsleben täglich mehr 
als eine Stunde für die Pflege von Angehörigen 
aufwendet. In Haushalten, in denen Pflegebe-
dürftige und Pflegende gemeinsam wohnen, 
wird besonders viel gepflegt – in 76 % mehr als 
eine Stunde pro Tag.50 Etwa 45 % der Hauptpfle-
gepersonen pflegt oder betreut die pflegebedürf-
tige Person zwischen einer und drei Stunden 
am Tag, knapp 20 % der Hauptpflegepersonen 
sogar mindestens sieben Stunden am Tag.51 Im 
Durchschnitt liegt der zeitliche Aufwand infor-
meller Pflege bei 13,3 Stunden in der Woche.52 

Zu ähnlichen Ergebnissen kommen auch Engstler 
und Tesch-Römer (2017). Die Befragten geben an, 
im Durchschnitt 17,9 Stunden pro Woche für die 
Pflege und Betreuung aufzuwenden, individuell 
sind starke Abweichungen hiervon festzustel-
len. Die in dieser Studie als „wenig Pflegende“ 
bezeichneten Pflegenden (bis zehn Stunden pro 

48	 Vgl. Prognos (2017), S. 3. In einer Befragung des DGB gibt etwa jeder elfte Beschäftigte (9 %) an, sich um 
eine pflegebedürftige Person zu kümmern, vgl. Institut DGB-Index Gute Arbeit 2018, S. 2.

49	 Vgl. TNS Infratest Sozialforschung 2017, S. 53.

50	 Vgl. Geyer, 2016, S. 30.

51	 Vgl. Schwinger, Tsiasioti, Klauber 2016, S. 191.

52	 Vgl. Institut DGB-Index Gute Arbeit, 2018, S. 3.

53	 Vgl. Engstler, Tesch-Römer 2017, 231ff. 

54	 Vgl. Hielscher et al. 2017, S. 74.

Woche) pflegen im Durchschnitt 4,7 Stunden pro 
Woche, sind häufig ledig, haben zu einem höheren 
Anteil einen akademischen Bildungsabschluss 
und sind umfangreicher erwerbstätig. „Vielpfle-
gende“ (ab zehn Stunden pro Woche) pflegen im 
Durchschnitt ca. 34,6 Stunden: Der Frauenan-
teil ist hier größer und der Altersdurchschnitt 
höher. Sie verbringen mehr Zeit mit Hausarbeit 
zur Pflege (Grund: insgesamt mehr Hausarbeit 
wegen z. B. häufigen Wechsels der Kleidung/
Wäsche des Pflegebedürftigen und weil wenig 
Hilfe durch Pflegebedürftigen – pro Tag ca. 1,5 
Stunden mehr für Betreuung und Haushalt ohne 
Pflege). Vielpflegende sind häufig nicht (mehr) 
erwerbstätig; von diejenigen, die noch arbeiten, 
ist mehr als die Hälfte teilzeitbeschäftigt.53 

Der durchschnittliche zeitliche Umfang für 
die Pflege und Betreuung eines pflegebedürf-
tigen Menschen insgesamt liegt noch höher. 
Nach einer Studie von Hielscher et al. beträgt 
der durchschnittliche Pflegeaufwand für die 
häusliche Pflege von Pflegebedürftigen durch 
pflegende Angehörige, ambulante Pflegedienste 
und andere zusammen rund 62,8 Stunden 
wöchentlich, das entspricht etwa täglich neun 
Stunden. Den Hauptteil leisten die Hauptpfle-
gepersonen (49,3 Std.) und weitere Angehörige 
(5,3 Stunden) – zusammen erbringen sie rund 
90,4 % der Pflege und Betreuung und leis-
ten damit den zeitlichen Hauptanteil in der 
häuslichen Versorgung Pflegebedürftiger.54 

2.2.4	 Verteilung der Pflegeaufgaben 
nach Alter und Geschlecht

Betrachtet man die Erwerbsbevölkerung, über-
nehmen vor allem Personen im Alter zwischen 45 
und 64 Jahren die Pflege von Angehörigen, wobei 
die Wahrscheinlichkeit mit steigendem Alter 
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kontinuierlich zunimmt.55 Insgesamt gehen 65 
% aller Hauptpflegepersonen im erwerbsfähigen 
Alter von 16 bis 64 Jahren einer Erwerbstätigkeit 
nach.56 So haben von den 50- bis unter 60-jährigen 
Beschäftigten 13 % eine Pflegeverantwortung, von 
den Beschäftigten ab 60 Jahren immerhin 18 %.57 
Da in den letzten Jahrzehnten die Erwerbsbeteili-
gung insbesondere von Frauen und älteren Arbeit-
nehmern am stärksten gestiegen ist, wird gerade 
in dieser Altersgruppe die gelingende Vereinbar-
keit von Pflege und Beruf zunehmend wichtiger.58 

Dabei spielt eine wesentliche Rolle, dass die 
Beteiligung von Frauen und Männern an der 
Pflege noch immer ungleich verteilt ist.59 Zwei 
Drittel der Hauptpflegepersonen (1,65 Millionen) 
sind weiblich.60 Selbst wenn nicht nach Haupt- 
und sonstigen Pflegepersonen unterschieden 
wird, leisten Frauen in Pflegehaushalten mit 57 
% häufiger Pflegearbeit als Männer. Und auch die 
Art der Pflege unterscheidet sich. Die zeitintensive 
Pflege wird häufig von Frauen geleistet.61 Tenden-
ziell reduzieren Frauen wegen der Pflege eher ihre 
Wochenarbeitszeit, sowohl bei einem eher gerin-
gen Pflegeaufwand als auch bei intensiven Pfle-
getätigkeiten; Männer ziehen sich dahingegen ab 
einem erheblichen Pflegeaufwand eher ganz vom 
Arbeitsmarkt zurück.62 Eine mögliche Erklärung 
könnte in der unterschiedlichen Arbeitsmarkt-
beteiligung von Männern und Frauen liegen – 
Frauen arbeiten noch immer vermehrt in Teilzeit 
und flexiblen Arbeitszeitmodellen, häufig im 
Dienstleistungsbereich, ihr Anteil an Führungspo-

55	 Vgl. Geyer 2016, S. 27.

56	 Vgl. TNS Infratest Sozialforschung, 2017, S. 59.

57	 Vgl. Institut DGB-Index Gute Arbeit, 2018, S. 2.

58	 Vgl. Geyer 2016, S. 28.

59	 Hier ist auf den Gender Care Gap hinzuweisen. Die Kennzahl erfasst den relativen Unterschied der für die tägli-
che unbezahlte Sorgearbeit verwendeten Zeit zwischen Männern und Frauen und liegt derzeit bei 52 %. Das bedeu-
tet, dass Frauen täglich 87 Minuten mehr Care-Arbeit als Männer verrichten. Vgl. Bundesregierung 2018a, S. 96.  

60	 Vgl. Rothgang, Müller 2018, S. 113.

61	 Vgl. Geyer 2016, S. 27.

62	 Vgl. Geyer 2016, S. 39f.

63	 Vgl. Geyer 2016, S. 40.

64	 Vgl. Statistisches Bundesamt 2019.

65	 Vgl. Geyer, 2016, S. 40.

66	 Vgl. Schwinger, Tsiasioti, Klauber 2016, S. 195.

67	 Vgl. Hobler et al. 2017, S. 22.

sitionen ist geringer.63 Gesamtwirtschaftlich ver-
dienen Frauen im Durchschnitt weniger als Män-
ner (21 %).64 Die individuelle Entscheidung der 
Pflegeübernahme in Familien ist demnach häufig 
eine ökonomische und führt zu einer Arbeitstei-
lung: Die Frauen mit dem (zumeist) geringeren 
Einkommen übernehmen die Pflege und reduzie-
ren ggf. die Arbeitszeit noch weiter, während der 
Partner in Vollzeit erwerbstätig bleibt.65 So arbei-
ten von den weiblichen Hauptpflegepersonen 33 
% in Teilzeit (oder stundenweise), jedoch lediglich 
22 % der männlichen Hauptpflegepersonen.66 Der 
Anteil der pflegenden Männer ändert sich jedoch 
mit zunehmendem Alter. Der Grund dafür liegt 
darin, dass viele Männer (ab 75 Jahren) der pflege-
bedürftigen Frauen häufig noch leben, während 
der Anteil älterer pflegender Frauen (ab 75 Jahre) 
abnimmt, da sie häufiger verwitwet sind und 
somit keine Pflege des Partners übernehmen.67

Eine besondere Situation ergibt sich für Frauen 
mittleren Alters. Rund jede zweite Frau mittleren 
Alters hat Kinder, die noch zu Hause wohnen oder 
sich in der Ausbildung befinden, und gleichzeitig 
werden Eltern oder Schwiegereltern unterstützt – 
wobei nur ein kleiner Teil der Frauen sich in einer 
akuten Pflegesituation befindet und damit in einer 
sogenannten Sandwichposition. Weit häufiger 
folgt die Pflege der Eltern oder Schwiegereltern 
auf die Betreuung der Kinder. Damit ergeben sich 
zwar seltener Doppelbelastungen, jedoch verlän-
gert sich die Zeit mit Betreuungsaufgaben stark– 
und damit auch die Zeit, in der sie ggf. weniger 
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oder nicht erwerbstätig sind,68 was erheblich 
zur bestehenden Rentenlücke von insgesamt 53 
% zwischen Männern und Frauen beiträgt und 
die Notwendigkeit von Pflege als gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe unterstreicht.69 Besonders 
betroffen sind auch die Pflegenden, die einen 
Angehörigen im erwerbsfähigen Alter pflegen. 

2.2.5	 Auswirkungen von Ange
hörigenpflege

Die Pflege von Angehörigen kann sich sehr 
unterschiedlich auf die Pflegenden auswirken. 
Wenn pflegende Angehörige eine gute Bezie-
hung zu dem Pflegebedürftigen und eine positive 
Einstellung gegenüber der Pflegeaufgabe haben, 
kann sich dies erleichternd auswirken. Dies gilt 
ebenso, wenn sich die Pflegeperson körperlich 
gut fühlt.70 Insbesondere die Unterstützung von 
pflegenden Angehörigen durch andere Men-
schen kann einen starken Einfluss auf deren 
Be- oder Entlastungsempfinden haben.71

Trotzdem fühlen sich mehr als drei Viertel der 
Hauptpflegepersonen durch die Pflege stark bis 
sehr stark belastet72 und haben einen schlechteren 
subjektiven Gesundheitszustand im Vergleich 
zur Gesamtbevölkerung.73 Insgesamt bewerten 
ca. 13 % ihre Lebensqualität als schlecht bis sehr 
schlecht.74 Dabei steigt das Risiko für Belastun-
gen mit dem Gefühl, allein gelassen und hilflos 
zu sein. Dies hängt deutlich mit einer fehlenden 
Unterstützungsbereitschaft und Unzuverlässigkeit 
von Menschen im Umfeld ab, weniger mit der 
Anzahl der Unterstützenden.75 Belastend kann 

68	 Vgl. Institut für Demoskopie Allensbach 2015, S. 92ff.

69	 Vgl. Wagner, Klenner, Sopp 2017, S. 1.

70	 Vgl. Pinquart 2016, S. 64f.

71	 Vgl. Rothgang, Müller 2018, S. 118.

72	 Vgl. TNS Infratest Sozialforschung 2017, S. 62ff.

73	 Vgl. Bestmann, Wüstholz, Verheyen 2014, S. 15.

74	 Vgl. Rothgang, Müller 2018, S. 161.

75	 Vgl. Rothgang, Müller 2018, S.152.

76	  Vgl. Rothgang, Müller 2018, S. 122f.

77	 Vgl. Pinquart 2016 S. 63.

78	 Vgl. Rothgang, Müller  2018, S. 175.

79	 Vgl. Bestmann, Wüstholz, Verheyen 2014, S. 16.

80	 Vgl. Kofahl et al. 2017, S. 29ff.

auch das Motiv der Pflegeübernahme sein. Denn 
neben dem Motiv der Liebe und emotionalen 
Bindung spielen auch gefühlte Verpflichtung 
und die Lebensumstände eine Rolle. Äußere 
Umstände sind immerhin bei drei Vierteln der 
Befragten ein Grund für die Übernahme der 
Pflege – so geben fast die Hälfte der Befragten an, 
dass die Kosten für die ambulante oder statio-
näre Pflege zu hoch seien und in über der Hälfte 
der Fälle möchte die pflegebedürftige Person 
nicht von jemand anderem gepflegt werden.76

Die Pflegedauer an sich scheint jedoch kein 
entscheidender Belastungsfaktor zu sein.77 Jedoch 
spielt die aufgewendete Zeit für die Pflege eine 
Rolle. Umso mehr Zeit für Pflege, Betreuung und 
Beaufsichtigung aufgewendet wird, desto weniger 
Zeit bleibt für die eigenen Bedürfnisse oder um 
sich zu erholen. Auch werden gerade bei starken 
Belastungen durch die Pflege gesundheitliche 
Unterstützungen (z. B. Arztbesuche) unterlas-
sen, da die Zeit hierfür fehlt. Das Unterlassen 
wirkt sich jedoch wiederum verstärkend auf das 
Belastungsempfinden aus und führt zu einer 
Verschlechterung der Lebensqualität.78 Insge-
samt ist festzustellen, dass drei Gruppen beson-
ders stark belastet sind. Die erste Gruppe sind 
Pflegende, die Demenzkranke versorgen.79 Zur 
zweiten Gruppe gehören Eltern, die ein pflege-
bedürftiges Kind pflegen.80 Da es sich hierbei um 
komplexe Pflegesituationen handelt, wird der 
Beirat sich in der nächsten Arbeitsperiode mit 
dem Thema Pflege von Kindern und Jugend-
lichen befassen. Zur dritten Gruppe gehören 
Pflegende, die neben der Pflege zusätzlich noch 
weitere Menschen versorgen. Hierzu zählen 
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weitere Pflegebedürftige oder die Versorgung von 
Kindern. In einer Umfrage gab etwa ein Viertel 
der befragten Pflegenden an, dass sie zusätzlich 
noch eigene Kinder oder weitere Pflegegebe-
dürftige mit einem zeitlichen Aufwand von 
mindestens einer Stunde pro Tag zu versorgen.81

Die Pflege von Angehörigen belastet die Pfle-
genden folglich mitunter stark und kann sich 
negativ auf den Gesundheitszustand auswirken. 
Für den Beirat war es daher umso wichtiger, die 
Zusammenhänge zwischen der Gesundheit, den 
Arbeitszeiten und der pflegerischen Belastung 
von erwerbstätigen pflegenden Angehörigen zu 
kennen, um diesbezüglich die Notwendigkeit 
von Arbeitszeitreduzierungen oder einer Inan-
spruchnahme von gesetzlichen Pflegezeitre-
gelungen zu bedenken. Das BMFSFJ hat hierzu 
eine Studie in Auftrag gegeben. Diese sollte auf 
der einen Seite den aktuellen nationalen und 
internationalen Literaturstand zu dem Thema 
darstellen und auswerten und auf der anderen 
Seite feststellen, inwiefern eine Analyse beste-
hender Daten (insbesondere der Krankenkassen) 
für künftige Forschungsvorhaben möglich ist.82

Das Institut für europäische Gesundheits- und 
Sozialwirtschaft (IEGUS) kommt zu dem Ergebnis, 
dass zwar einige Studien zu dem Thema existie-
ren, jedoch nur zwei die zentrale Fragestellung in 
Bezug auf den Zusammenhang von Gesundheit, 
Arbeitszeit und pflegerischer Belastung thema-
tisieren. Die Studie von Geyer aus dem Jahr 2014 
kann keinen Zusammenhang von Arbeitszeit 
und Pflegeumfang mit der Lebenszufriedenheit 
aufzeigen.83 In der Analyse von Eberl et al. (2017) 
wird hingegen nachgewiesen, dass der Effekt 
des Pflegeumfangs auf die Gesundheit positi-
ver wird, wenn sich die Arbeitszeit erhöht. Dies 
wird dadurch erklärt, dass die Erwerbstätigkeit 
als ein Ausgleich zur Pflege wirken kann.84 Die 
Studie vom IEGUS kommt zu dem Ergebnis, dass 

81	 Vgl. Rothgang, Müller, 2018, S. 125.

82	 Vgl. IEGUS 2018. 

83	 Vgl. Geyer, Schulz 2014.

84	 Vgl. Eberl, Lang, Seebaß 2017.

die aktuelle Studienlage nicht ausreicht und ein 
großer Forschungsbedarf besteht. Dies zeigt sich 
insbesondere dadurch, dass kaum auf Routine-
daten bspw. der Krankenkassen zurückgegriffen 
wird, sondern größtenteils eigene Daten in Form 
von Befragungen mit individuellen Schwerpunk-
ten erhoben wurden. Daher weisen die Studien 
in dem Themenbereich teilweise ein hetero-
genes Bild auf und lassen keine handlungslei-
tenden Schlüsse zu. Das IEGUS hat im Rahmen 
der Datenzugangsanalyse festgestellt, dass die 
Routinedaten der Krankenkassen grundsätzlich 
die Möglichkeit bieten, Gesundheitsdaten von 
erwerbstätigen pflegenden Angehörigen und 
Pflegedaten der pflegebedürftigen Angehörigen zu 
verknüpfen und zu analysieren. Jedoch müssten 
hierzu datenschutzrechtliche Voraussetzungen 
erfüllt werden. Dies könnte laut dem IEGUS durch 
eine Erweiterung der Meldepflicht gem. § 44 SGB 
XI gegenüber der Krankenversicherung des pfle-
genden Angehörigen ermöglicht werden. Daneben 
sollte geklärt werden, ob diese Erweiterung für 
alle Akteure machbar und sinnvoll ist. Bis dahin 
könnten in einem Mixed-Methods-Ansatz Rou-
tinedaten in Kombination mit Versichertenbefra-
gungen von pflegenden erwerbstätigen Angehö-
rigen erhoben werden, um eine bessere Datenlage 
für künftige Entscheidungen zu erhalten. 

2.2.6	 Besondere Pflegesituationen: 
Pflege auf Distanz

Die steigende Anforderung an die Arbeitsmo-
bilität sowie veränderte Familienformen haben 
dazu geführt, dass pflegende Angehörige ver-
mehrt in geografischer Distanz zu ihren hilfe- 
und pflegebedürftigen Angehörigen leben. 

Laut der Barmer Versichertenbefragung von 2018 
leben zwar zwei Drittel aller Hauptpflegepersonen 
in einem Haushalt mit der Pflegebedürftigen oder 
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dem Pflegebedürftigen, ein Sechstel wohnt im 
selben Gebäude oder kann die pflegebedürftige 
Person zu Fuß erreichen, alle weiteren Haupt-
pflegepersonen (ca. 17 %) wohnen jedoch weiter 
entfernt.85 Schneekloth, Geiss und Pupeter (2017) 
stellen einen Trend fest, dass Hauptpflegeperso-
nen immer seltener mit der oder dem Pflegebe-
dürftigen in einem Haushalt leben.86 Pflegende 
Angehörige, die von ihren Angehörigen weiter 
entfernt wohnen, müssen ihren Alltag zwischen 
(mindestens) drei Orten organisieren – dem eige-
nen Haushalt, dem Haushalt des Pflegebedürfti-
gen und dem Arbeitsort.87 Die Daten legen nahe, 
dass ein nicht unbeträchtlicher (steigender) Teil 
der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Ange-
hörige auch über räumliche Distanz unterstützt. 

Die im Auftrag des BMFSFJ für den Beirat zu 
diesem Thema in Auftrag gegebene Studie 
gelangte mit Blick auf die Pflege auf Distanz 
bzw. die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf 
in diesen Fällen zu dem Ergebnis, dass zum 
Thema Pflege auf Distanz oder auch „Distance 
Caregiving“ eine bemerkenswerte Forschungs-
lücke besteht und die vorhandene Literatur 
vorwiegend aus dem anglo-amerikanischen 
Raum kommt. Wie häufig pflegende Angehöre 
Hilfe und Pflege leisten, ist aufgrund unter-
schiedlicher Definitionen (z. B. von Pflege oder 
Distanzen) daher schwer zu bestimmen.88 

Bei Pflege auf Distanz werden oft Verantwor-
tungsbereiche übernommen, bei denen eine 
physische Anwesenheit nicht unbedingt erfor-
derlich ist. Die „Distance Caregivers“ unterstützen 
dann durch organisatorische, koordinierende 
und administrative Hilfen. „Distance Caregivers“ 
motivieren, geben Entscheidungshilfen, infor-
mieren und organisieren aus der Ferne. Techni-
sche Hilfsmittel und Anwendungen können die

85	 Vgl. Rothgang, Müller 2018, S. 118.

86	 Vgl. TNS Infratest Sozialforschung 2017, S. 55.

87	 Vgl. Geyer, 2016, S. 29.

88	 Vgl. Franke et al. 2018, S. 3.

89	 Vgl. Otto et al. 2017, S.143.

90	 Vgl. Franke et al. 2018, S. 25.

91	 Vgl. Franke et al. 2018, S. 30ff.

92	 Vgl. Franke et al. 2018, S. 27f.

Möglichkeiten einer Pflege auf Distanz verbessern. 
So gibt es beispielweise elektronische Erinne-
rungshilfen zur Medikamenteneinnahme oder 
Terminplanung, Videoanrufe, E-Mails, digitale 
Tagebücher, Online-Sprechstunden bei Ärztinnen 
oder Ärzten für die verbesserte Kommunikation, 
Telemonitoring, Bewegungsmelder, Ortungsge-
räte und Sturzerkennung für die Notfallerken-
nung und Kollaborationstools zur Vernetzung der 
Versorger für eine verbesserte Koordination.89 

Doch trotz der räumlichen Entfernung bringen 
sich die „Distance Caregivers“ oftmals in die Pflege 
vor Ort mit ein.90 Dies könnte beispielsweise an 
Wochenenden erfolgen, wenn Pflege- und Betreu-
ungsaufgaben vor Ort übernommen werden. 

Dabei bringt die Pflege auf Distanz viele Her-
ausforderungen mit sich: Wenn z. B. ein Anruf 
erfolgt, dass der Schlüssel nicht auffindbar ist 
und die Mutter/der Vater nicht in die Wohnung 
kann, wenn der Pflegebedürftige zum verein-
barten Telefontermin nicht ans Telefon geht 
und unklar ist, ob ein Notfall eingetreten ist, 
oder wenn plötzlich eine schwere Krankheit 
auftritt, eine Operation ansteht oder die Ent-
lassung aus dem Krankenhaus doch früher als 
gedacht erfolgt – dann kann die Distanz über 
viele Kilometer schnell zum Problem werden. 

„Distance Caregivers“ sind oftmals einer hohen 
psychischen und physischen Belastung ausge-
setzt (z. B. Stress, Erschöpfung, Hilflosigkeit und 
Schuldgefühle, nicht vor Ort zu sein).91 „Distance 
Caregivers“ sind aber auch finanziell deutlich 
mehr belastet als Pflegende vor Ort.92 Eine nicht 
gelingende Vereinbarkeit der Pflege auf Distanz 
mit der Erwerbstätigkeit zeigt sich beispiels-
weise in erhöhten Abwesenheiten von der Arbeit, 
verringerter Produktivität bei der Arbeit,
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erzwungenen Arbeitszeitreorganisationen sowie 
Einkommensverlusten durch Arbeitszeitredu-
zierung oder Freistellung aufgrund der Pflege.93 

Aus der Literatur lassen sich teilweise persönliche 
Strategien für eine Verbesserung der Vereinbarkeit 
von Pflege und Beruf auf Distanz ableiten. Dazu 
gehören Planung und Notfallmanagement sowie 
insbesondere der Rückgriff auf Unterstützung von 
Dritten.94 Gerade in großen Unternehmen gibt 
es schon Modelle guter betrieblicher Praxis, die 
auch den Pflegenden auf Distanz zugutekommen, 
wie beispielsweise flexible Arbeitszeitmodelle, 
mobiles Arbeiten (im Bedarfsfall auch bei ent-
fernt lebenden pflegebedürftigen Angehörigen) 
etc.95 Jedoch wird Pflege auf Distanz als Phäno-
men kaum explizit thematisiert. Entsprechend 
mangelt es sowohl an Erfahrungen aus der Praxis 
als auch an wissenschaftlicher Evaluation. 

Insgesamt ist festzustellen, dass sich die Pflege 
auf Distanz insbesondere (aber nicht nur) auf 
organisatorische, koordinierende und administ-
rative Hilfen bezieht und damit auf das Organi-
sieren von Pflege. Es braucht daher Strategien im 
häuslichen Umfeld und mit privaten Netzwerken. 
Hierzu gehören u. a. eine frühzeitige Informati-
onsbeschaffung, ein Notfallmanagement oder 
auch die Einbindung von lokalen Akteurinnen 
und Akteuren. Wichtig ist aber auch, dass Ange-
hörige trotz Pflegeverpflichtung für Ausgleich 
und Entspannung sorgen sowie Kommunika-
tionsstrategien entwickeln bzw. definieren.96

Hier zeigt sich auch, dass in der gesellschaftli-
chen und politischen Wahrnehmung ein neues 
erweitertes Verständnis von „Pflege“ benötigt 
wird, das eng mit der Wertschätzung für die Pflege 
zusammenhängen sollte. Das traditionelle Ver-
ständnis von Pflege, die oftmals als körperliche 

93	 Vgl. Franke et al. 2018, S. 30ff.

94	 Vgl. Franke et al. 2018, S. 36ff.

95	 Vgl. Kienbaum 2018 und Franke et al. 2018, S. 43f. 

96	 Vgl. Franke et al. 2018, S. 35ff.

97	 Vgl. Franke et al. 2018, S. 106.

98	 Vgl. Franke et al. 2018, S. 3. Zu dieser Thematik demnächst Hegedüs, Otto, Kramer.

99	 Vgl. beispielsweise Zentrum für Qualität in der Pflege 2016a und 2017. 

100	Vgl. Lux, Eggert 2017, S. 14.

101	Vgl. Bundesministerium für Gesundheit (2018), S. 8. 

Hilfe verstanden wird, greift für die Pflegenden 
auf Distanz zu kurz.97 Eine stärkere Problemati-
sierung des Themas insbesondere in der Wissen-
schaft, Forschung und Politik, aber z. B. auch im 
Bereich der Digitalisierung wäre wünschenswert.98

2.2.7	 Besondere Pflegesituation: 
Pflege durch Kinder und Jugendliche

Auch die Pflege von Angehörigen, die von Kin-
dern und Jugendlichen übernommen wird, stellt 
eine besondere Situation dar.99 Der Beirat hat 
diese Gruppe in seinen Sitzungen thematisiert.

Nach einer Befragung des Zentrums für Qualität 
in der Pflege (ZQP) versorgen und pflegen rund 
230 000 Kinder und Jugendliche in Deutsch-
land substanziell und regelmäßig Angehö-
rige.100 Dem Abschlussbericht „Die Situation 
von Kindern und Jugendlichen als pflegende 
Angehörige“ des BMG ist zu entnehmen, dass 
nach Hochrechnungen von Befragungen von 
weitaus mehr pflegenden Kindern und Jugend-
lichen (in der Altersgruppe zehn bis 19 Jahre) 
in Deutschland ausgegangen werden kann.101 

Kinder und Jugendliche, die sich um pflegebedürf-
tige Angehörige kümmern, nehmen sich selbst 
nicht als Pflegende wahr. Sie kümmern sich wie 
selbstverständlich um Familienmitglieder. Oft 
machen sie sich viele Sorgen um ihre hilfe- und 
pflegebedürftigen Angehörigen, haben neben 
Schule und Pflege zu wenig Freizeit, sind kör-
perlich angestrengt und haben niemanden, um 
über ihre Situation zu reden. Kinder und Jugend-
liche, die dies leisten, brauchen daher besondere 
Unterstützung. Aus diesem Grund wurden erste 
Hilfsangebote für pflegende Kinder eingeführt. 
Am 1. Januar 2018 ist das Projekt „Pausentaste 
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– Wer anderen hilft, braucht manchmal selber 
Hilfe. Das Angebot für Kinder und Jugendliche,-
die sich um ihre Familie kümmern“ an den Start 
gegangen. Das Projekt des BMFSFJ will junge 
Pflegende bundesweit durch ein niedrigschwelli-
ges Beratungsangebot unterstützen.102 Die „Pau-
sentaste“ soll ihnen helfen, Pausen einzulegen, zu 
reflektieren und Hilfsangebote wahrzunehmen 
oder über die eigene Situation zu sprechen – auch 
anonym. Das Angebot richtet sich in erster Linie 
an pflegende Kinder und Jugendliche. Aber auch 
Lehrkräfte, ambulante Pflegedienste, Sozialdienste 
an Schulen und Kliniken sowie Jugendorgani-
sationen und die Öffentlichkeit sollen auf das 
Thema aufmerksam gemacht und für Fragen in 
diesem Zusammenhang sensibilisiert werden.

Es wird zunehmend deutlich, dass pflegende 
Kinder und Jugendliche ein gesellschaftlich 
relevantes Thema sind, dem sich die Gesellschaft 
und Politik verstärkt annehmen müssen. Gerade 
die bekannten Problematiken zwischen den 
unterschiedlichen Sozialgesetzbüchern müssen 
überdacht und diskutiert werden, um Kinder 
und Jugendliche mit Pflegeaufgaben zu entlas-
ten.103 Der Beirat hat daher beschlossen, dass er 
einen seiner Schwerpunkte auf dieses Thema 
in der nächsten Berichtsperiode legen wird. 

2.2.8	 Zwischenfazit 

Die hier dargestellten Ergebnisse zur Situation 
beschäftigter pflegender Angehöriger geben schon 
einen guten Überblick über die unterschiedli-
chen Problemlagen, mit denen sich der Beirat 
auseinandergesetzt hat. Dazu gehört insbeson-
dere der zum Teil erhebliche Zeitaufwand für 
die Pflege, die immer noch vor allem von Frauen 
geleistet wird und zu starken Belastungen führen 
kann. Aber auch besondere Pflegesituationen 
wie eine Pflege auf Distanz oder die Pflegeüber-

102	Das Angebot umfasst die Website www.pausentaste.de, eine telefonische  
	 Beratung, eine E-Mail-Beratung sowie perspektivisch einen Chat (in Planung).

103	Vgl. hierzu beispielsweise Kofahl et al. 2017, S. 30 und Bundesministerium für Gesundheit (2018) S. 8.

104	Vgl. Institut DGB-Index Gute Arbeit 2018, S. 1.

105	Vgl. TNS Infratest Sozialforschung 2017, S. 58: Demnach sind 28 % in Vollzeit und 26 % in  
	 Teilzeit beschäftigt. Ähnlich auch Schwinger, Tsiasioti, Klauber 2016, S. 193: Danach sind 30,1 %  
	 der Hauptpflegepersonen in Vollzeit und 32,5 % in Teilzeit oder stundenweise beschäftigt.

nahme von Kindern und Jugendlichen kann zu 
Problemen für die Betroffenen führen. Bevor 
die Handlungsempfehlungen des Beirats zur 
Verbesserung der Situation aufgeführt werden, 
soll in den nächsten Teilkapiteln noch gezeigt 
werden, wie die Vereinbarkeit von Pflege und 
Beruf in Deutschland bisher organisiert ist und 
welche Faktoren dabei eine zentrale Rolle spie-
len. Um die Bestandsaufnahme abzuschließen, 
werden dann noch die zentralen Ergebnisse aus 
einem internationalen Vergleich der Systeme zur 
Vereinbarkeit von Pflege und Beruf dargestellt.

2.3	 Die Organisation 
der Vereinbarkeit von 
Pflege und Beruf 

Die Organisation der Vereinbarkeit von Pflege 
und Beruf betrifft vor allem die verwendeten 
Zeitressourcen. Denn sowohl die Pflege und 
Betreuung selbst als auch die Erwerbsarbeit der 
pflegenden Angehörigen benötigen Zeit und 
müssen oftmals auch kurzfristig vereinbart 
werden. Dieser Umstand kann zu Zeitkonflikten 
führen. So gibt beispielsweise ein überwiegender 
Teil der Beschäftigten mit Pflegeverantwor-
tung an, zeitliche Vereinbarkeitsprobleme zu 
haben.104 Dies betrifft einen Großteil der pfle-
genden Angehörigen. Denn über die Hälfte der 
Hauptpflegepersonen im erwerbsfähigen Alter 
sind in Vollzeit oder Teilzeit beschäftigt, hinzu 
kommt ein Zehntel geringfügig Beschäftigter.105 

Dabei profitieren von einer gelingenden Ver-
einbarkeit neben den Pflegenden auch die 
Arbeitgeber sowie die Gesellschaft. Die Beschäf-
tigung sichert zum einen Einkommen und 
Renten. Den Arbeitgebern kommt zugute, dass 
sie erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
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nicht verlieren sowie die Kosten für Personal-
beschaffung und Einarbeitung gering halten. 
Gesamtgesellschaftlich relevant ist auch, dass 
berufstätige Pflegende zum Steueraufkommen 
beitragen und die Sozialkassen nicht belasten.106 

An diesem Zusammenspiel ist schon die wesent-
liche Bedeutung zu erkennen, welche die Maß-
nahmen zur Vereinbarkeit von Pflege und Beruf 
sowohl für pflegende Angehörige als auch für 
die Arbeitgeber haben. Daher hat der Beirat 
auf dieses Thema ein besonderes Augenmerk 
gelegt. Im Auftrag des BMFSFJ wurden neben 
den bereits genannten auch weitere Studien in 
Auftrag gegeben, die dem Beirat zur Verfügung 
gestellt wurden. Daneben wurden Sachverstän-
dige eingeladen und das Thema in mehreren 
Beiratssitzungen erörtert mit dem Ziel, Mög-
lichkeiten und Maßnahmen zu finden, welche 
insbesondere die Aufrechterhaltung der Arbeits-
verhältnisse von Pflegenden ermöglichen. 

2.3.1	 Zeitliche Ressourcen für 
Erwerbstätigkeit und Pflege

Zunächst interessierte, inwiefern die Übernahme 
von Pflegeverantwortung mit dem jeweiligen 
Beruf in einem zeitlichen Zielkonflikt steht. Im 
Auftrag des BMFSFJ wurde vom IW Köln hierzu 
eine Sonderauswertung sowohl des Sozio-oeko-
nomischen Panels (SOEP) als auch des European 
Working Condition Survey (EWCS) vorgenom-
men. Dabei wird sowohl nach Frauen und Män-
nern als auch nach Beschäftigten mit und ohne 
Führungsverantwortung unterschieden. Die 
Ergebnisse dieses Kurzgutachtens zeigen auf, dass 
sich Männer und Frauen in unterschiedlichem 
Umfang in der Pflege engagieren: Es pflegen 
mehr Frauen als Männer. Die hier befragten

106	Vgl. Yeandle 2017, S. 40.

107	Vgl. Institut der deutschen Wirtschaft Köln 2017a, S. 48.

108	Vgl. Institut der deutschen Wirtschaft Köln 2017a, S. 6. 

109	Institut der deutschen Wirtschaft Köln 2017a, S. 5. 

110	Vgl. Institut der deutschen Wirtschaft Köln 2017a, S. 5. 

111	Vgl. Institut der deutschen Wirtschaft Köln 2017a, S. 48. 

112	Vgl. Naumann, Teubner, Eggert 2016, S. 76. 

Männer schränken ihre Arbeitszeit kaum ein, 
Frauen hingegen reduzieren ihre Arbeitszeit.107 

Betrachtet man Beschäftigte mit und ohne 
Führungsverantwortung (in Deutschland), wird 
festgestellt, dass beide einen ähnlichen durch-
schnittlichen Zeitaufwand für die Pflege aufwei-
sen. Betrachtet man nur die Werktage, zeigt sich, 
dass Führungskräfte ihren Arbeitsaufwand für die 
Pflege nur geringfügig reduzieren, wohingegen 
Beschäftigte ohne Führungsverantwortung die 
Arbeitszeit stärker reduzieren. Führungskräfte 
wenden daher insgesamt mehr Zeit für die Berufs-
tätigkeit und Pflege auf, was darauf hindeutet, dass 
sie ihre persönlichen Ruhezeiten verkürzen.108 
Dies könnte der Grund dafür sein, dass nach 
Daten des EWCS Führungskräfte in der EU selte-
ner angeben, „dass sich ihre Arbeitszeit gut oder 
sehr gut mit familiären Verpflichtungen verein-
baren lässt“.109 Zudem geben die Führungskräfte 
an, dass Teilzeit für sie kein geeignetes Instrument 
ist, um Familie und Beruf zu vereinbaren.110 

Insgesamt zeigt die Studie, dass Beschäftigte mit 
und ohne Führungsaufgabe, insbesondere aber 
Frauen, die Pflegeverantwortung übernehmen, 
umfänglichere Herausforderungen mit den 
zeitlichen Dispositionen des Alltags haben – 
und sich damit mutmaßlich in einem größeren 
zeitlichen Zielkonflikt befinden.111 Dies könnte 
beispielsweise der Fall sein, wenn Arbeitszeit 
versäumt wird, die Arbeit kurzfristig verlassen 
werden muss oder durch Anrufe in Zusam-
menhang mit der Pflegetätigkeit unterbrochen 
wird. In vielen Fällen besteht dann die Sorge um 
den Arbeitsplatz sowie abwesenheitsbedingte 
berufliche Nachteile, zum Teil einhergehend 
mit einem mangelnden Verständnis von Vorge-
setzten und den Kolleginnen und Kollegen.112
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Die Übernahme von Pflegeaufgaben führt also 
häufig zu Veränderungen der beruflichen Situ-
ation. Auch andere Studien zeigen auf, dass 
aufgrund der Pflegetätigkeit häufig eine Reduzie-
rung der Arbeitszeit vorgenommen wird, wobei 
die Entscheidung zur Reduktion der Arbeitszeit 
zumeist von der Schwere der Pflegebedürftigkeit 
abhängt. Viele erwerbstätige Hauptpflegeper-
sonen müssen darüber hinaus ihre Berufstätig-
keit aufgrund der Pflege gänzlich aufgeben.113 
Auffällig ist in diesem Zusammenhang, dass 
mehr Angehörige ihre Arbeitszeit reduzieren, 
wenn sie mit der Pflegesituation plötzlich kon-
frontiert werden, als wenn sie sich langsam 
in die neue Situation einfinden können.114 

2.3.2	 Arbeitszeiten – Wünsche  
und Probleme

Die Untersuchungen zur gewünschten Arbeits-
zeit geben ein uneinheitliches Bild ab. Auf der 
einen Seite zeigen sie, dass sich die Beschäftigten 
mit pflegebedürftigen Angehörigen häufiger als 
Beschäftigte ohne Pflegeaufgaben wünschen, 
dass sie die Möglichkeit haben, ihre Arbeitszeit 
vorübergehend zu verkürzen. Sie sind daher mit 
ihrer tatsächlichen Arbeitszeit deutlich unzu-
friedener.115 Auch Engstler und Tesch-Römer 
(2017) geben an, dass sich fast zwei Drittel aller 
Pflegenden eine andere Arbeitsstundenzahl 
wünschen, als sie aktuell ausüben. Danach wür-
den ca. 36 % der Vielpflegenden bzw. 45 % der 
weniger Pflegenden gerne ihre Arbeitsstunden 
reduzieren und ähneln damit in der Häufigkeit 
den Erwerbstätigen ohne Pflegeaufgaben. Aber 
auf der anderen Seite wünschen sich auch 28 
% der Pflegenden mehr Arbeitsstunden.116 

113	Vgl. TNS Infratest Sozialforschung 2017, S. 60.

114	Vgl. Bestmann et al. 2014, S. 15.

115	Vgl. Allmendinger 2018, S. 2 und 15.

116	Vgl. Engstler, Tesch-Römer 2017, S. 236.

117	Vgl. Geyer 2016, S. 34.

118	Vgl. Allmendinger 2018, S. 12f.

119	Vgl. Allmendinger 2018, S. 15.

120	Vgl. Allmendinger 2018, S. 15.

121	Vgl. Allmendinger 2018, S. 15f.

Die uneinheitlichen Wünsche können mehrere 
Gründe haben. So kann es sein, dass die befragten 
Personen die Arbeitszeit schon für die Pflege redu-
ziert haben bzw. sich vom Arbeitsmarkt zurück-
gezogen haben,117 oder aber der Wunsch nach 
mehr Arbeitszeit hängt mit dem Wunsch/Bedarf 
nach einem höheren Einkommen zusammen. 
Denn häufig können es sich pflegende Angehö-
rige aus finanziellen Gründen weniger als andere 
Gruppen leisten, ihre Arbeitszeit zu reduzieren, 
wie eine im Auftrag des BMFSFJ erstellte Studie 
zeigt.118 Menschen mit pflegebedürftigen Angehö-
rigen wünschen sich häufiger klare Arbeitszeiten 
(Anfangs- und Endzeiten) als Eltern von kleinen 
Kindern; dies wird erklärt mit dem Umstand, mit 
Kindern auf andere Anforderungen reagieren zu 
müssen als mit pflegebedürftigen Angehörigen.119 
Das Festhalten an festen Arbeitszeiten hängt 
jedoch auch mit dem Alter der Beschäftigten 
mit pflegebedürftigen Angehörigen zusammen. 
Dies betrifft insbesondere Frauen über 55 Jahren 
(unabhängig davon, ob sie pflegende Angehörige 
sind oder nicht). Sie bevorzugen klar festgelegte 
und eher unflexible Arbeitszeiten.120 Es hilft pfle-
genden Angehörigen dabei sehr, die Arbeitszeiten 
von sich aus vorübergehend absenken zu können, 
mit der zeitlichen Flexibilität durch Arbeitge-
ber kommen sie jedoch schlechter zurecht.121

Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass 
Beschäftigte mit pflegebedürftigen Angehöri-
gen deutlich unzufriedener mit ihrer Arbeits-
zeit als andere Beschäftigte sind und einen 
stärkeren Zeitstress empfinden. Dies zeigt sich 
insbesondere im Vergleich von Frauen mit 
pflegebedürftigen Angehörigen und Frauen 
mit Kindern unter 14 Jahren – die Mütter sind 
deutlich zufriedener mit ihrer Arbeitszeit. Dies 
kann mit stark verkürzten Arbeitszeiten erklärt 



Vereinbarkeit von Pflege  und Beruf - eine Bestandsaufnahme

24

werden, was jedoch langfristig zu negativen 
Folgen für den weiteren Berufsverlauf führt.122

Zu einer besseren Vereinbarkeit können (nach 
Angaben von Befragten) insbesondere zeitlich und 
örtlich flexible Arbeitszeitmodelle, Telearbeit bzw. 
Homeoffice sowie individuelle Absprachen beitra-
gen.123 Unabhängig vom Umfang der Arbeitszeit 
wünschen sich pflegende Angehörige insbeson-
dere eine andere Ausgestaltung der Arbeitszeit 
– hinsichtlich Dauer, Lage und Rhythmus.

2.3.3	 Sozialökonomische Faktoren 
und Pflege

Ob insbesondere Frauen überhaupt eine Pflege-
aufgabe übernehmen und in welchem Umfang 
hängt jedoch auch von der Berufsbiografie ab. 
Frauen, die einen eher geringen Pflegeumfang 
(bis zehn Stunden wöchentlich) leisten, wechseln 
zwar teilweise von Voll- zu Teilzeitbeschäftigung, 
die Wahrscheinlichkeit, dass sie die Erwerbstätig-
keit ganz aufgeben, ist jedoch nicht erhöht. Diese 
Gruppe der Frauen ist zumeist besser gebildet bzw. 
qualifiziert und hat ein höheres Haushaltsein-
kommen als Frauen ohne Pflegeaufgaben.124 
Frauen, die in hohem Umfang Pflege erbringen 
(und demnach ihre Arbeitszeit stärker reduzieren 
oder aufgeben), haben zumeist eine geringere 
Berufserfahrung, ein geringeres Einkommen 
und auch eine geringere Bildung aufzuweisen.125 
Dabei hat diese Personengruppe in Hinblick 
auf ihre Altersvorsorge den höchsten Bedarf.

Nach einer Studie von Geyer (2015) verfügen 
Pflegebedürftige im Durchschnitt über weniger 
Vermögen als nicht Pflegebedürftige. Zudem 
entstehen höhere Kosten für Medizin und Pflege. 
Daneben sinkt häufige auch das Einkommen 

122	Vgl. Allmendinger 2018, S. 17f.

123	Vgl. Naumann, Teubner, Eggert 2016, S. 80.

124	Vgl. Kelle, 2018. 

125	Vgl. Kelle 2018, ähnlich auch Geyer, 2016, 34f.

126	Vgl. Geyer 2015, S. 323.

127	Vgl. Rothgang, Müller 2018, S.110.

128	Vgl. Rothgang, Müller 2018, S. 116 f.

129	Vgl. Schäufele, Köhler, Hendlmeier 2016, S. 49.

der Angehörigen aufgrund der Arbeitszeitre-
duzierung zugunsten der Pflegeübernahme.126 
Insgesamt stellen Rothgang und Müller (2018) 
fest, dass große Teile der Pflegebedürftigen 
von Armut erfasst oder bedroht sind – 32 % 
der Pflegebedürftigen leben von einem Net-
tohaushaltseinkommen unter 1000 Euro.127 

Gerade unter diesen Voraussetzungen kann davon 
ausgegangen werden, dass auch die Angehörigen 
einen Teil der Kosten übernehmen, damit die im 
Rahmen der ambulanten oder stationären Pflege 
anfallenden Kosten nicht von Pflegebedürftigen 
getragen werden müssen. Zudem reduzieren sie 
ihre Arbeitszeit oder geben die Erwerbstätigkeit 
ganz auf (vgl. Kap. 2.3.1). Insgesamt stellt sich 
die finanzielle Situation der Hauptpflegeperson 
noch schlechter dar als die der Pflegebedürf-
tigen und kann als kritisch angesehen werden 
– denn 44 % der Hauptpflegepersonen haben ein 
Haushaltseinkommen von unter 1000 Euro.128 

Eine besondere Situation ergibt sich bei demen-
ziell Erkrankten. Ist die Demenz weiter fort-
geschritten, müssen die Angehörigen nahezu 
rund um die Uhr verfügbar sind. Hier ist die 
Erwerbsbeteiligung der Angehörigen beson-
ders niedrig. Rund jede fünfte Pflegeperson hat 
im Laufe der Pflege der Demenzkranken die 
Teilnahme am Erwerbsleben aufgegeben.129 

Neben finanziellen Gründen kann es jedoch 
auch Gründe geben, die für eine Beibehal-
tung der Erwerbstätigkeit sprechen. So spielen 
für pflegende Angehörige auch psychosoziale 
Gründe eine wichtige Rolle. Dazu zählen bei-
spielsweise die stundenweise Auszeit von der 
häuslichen Pflege, der Erhalt der beruflichen 
Kompetenzen, das Aufrechterhalten sozialer 
Kontakte sowie der Erhalt des eigenen Lebens-
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stils.130 Pinquart (2016) zeigt wissenschaftliche 
Studien auf, nach denen die Erwerbstätigkeit 
bei gleichzeitiger Pflege auch entlastend und 
stabilisierend wirken kann. Genannt werden z. 
B. das Einsetzen der eigenen Fähigkeiten, das 
Ablenken von Sorgen, das Gefühl, sich nützlich 
und kompetent am Arbeitsplatz einzubringen 
und letztlich finanziell abgesichert zu sein.131 

2.3.4	 Familienfreundlichkeit als 
zunehmend wichtiges Thema in 
Betrieben

Nach eigenen Angaben ist den Unternehmen die 
Bedeutung einer familienfreundlichen Arbeits-
welt für Beschäftigte mit pflegebedürftigen 
Angehörigen sehr bewusst. Auch das Engagement 
der Betriebe zur Unterstützung von Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern mit Pflegeverpflich-
tungen ist in den letzten drei Jahren gestiegen. 
Daneben hat der Bekanntheitsgrad der gesetz-
lichen Regelungen zur Familienpflegezeit und 
zur Pflegezeit leicht zugenommen und erstreckt 
sich auf fast die Hälfte der Unternehmen, deren 
Belegschaftsgröße sich unterhalb der jeweili-
gen Beschäftigtenschwellenwerte bewegt.132 

Auch für die Beschäftigten ist das Thema Fami-
lienfreundlichkeit bedeutsam. Nach einer vom 
IW-Köln vorgenommen Sonderauswertung 
des Unternehmensmonitors Familienfreund-
lichkeit IW-Köln ist das Thema in der Arbeits-
welt für rund neun von zehn Beschäftigten mit 
Pflegeverantwortung wichtig. Dabei wird die 
Unternehmenskultur von Beschäftigten ohne 
oder mit pflegebedürftigen Angehörigen ähn-
lich wahrgenommen, unabhängig davon, wie 
Familienfreundlichkeit vom Unternehmen 

130	Vgl. Naumann, Teubner, Eggert 2016, S. 77 f.

131	Vgl. Pinquart 2016, S. 66 ff. Es zeigt sich jedoch auch, dass der Forschungsstand hier zu widersprüch-
lichen Ergebnissen kommt. Im Mittel sind pflegende Angehörige jedoch stärker als nicht pfle-
gende Angehörige gestresst, was insbesondere mit Vereinbarkeitskonflikten zwischen Erwerbstätig-
keit und Pflege sowie der Pflege von Angehörigen mit Verhaltensproblemen zusammenhängt. 

132	Vgl. Institut der deutschen Wirtschaft Köln 2017b, S. 15. 

133	Vgl. Institut der Deutschen Wirtschaft Köln 2017b, S. 5. 

134	Vgl. Institut der Deutschen Wirtschaft Köln 2017b, S. 5. 

selbst angesehen und umgesetzt wird. Beispiel-
haft wird hier betrachtet, wie selbstverständlich 
Vereinbarkeit angesehen wird und ob Auf-
stiegs- oder Entwicklungschancen unabhängig 
von familiären Verpflichtungen bestehen.133 

Weiterhin wird festgestellt, dass, wenn personal-
politische Maßnahmen zur Flexibilisierung von 
Arbeitszeiten und Arbeitsort angeboten werden, 
dies mit einer höheren Arbeitszufriedenheit der 
Beschäftigten und den familienfreundlichen 
Maßnahmen des Unternehmens einhergeht. 
Dabei wird die Arbeitszufriedenheit von Beschäf-
tigten mit pflegebedürftigen Angehörigen nur 
von bestimmten Flexibilisierungsformen positiv 
beeinflusst, dazu gehören z. B. Sabbaticals oder 
Vertrauensarbeitszeit. Die Arbeitgeberattraktivi-
tät ist größer, wenn flexible Arbeitszeitmodelle, 
Telearbeit oder mobiles Arbeiten angeboten 
werden. Signifikant höher ist die Arbeitszufrie-
denheit der pflegenden Angehörigen, wenn das 
Unternehmen spezifische Angebote für Beschäf-
tigte mit Pflegeverantwortung macht. Gerade 
Unternehmen, die bereits relativ stark digital 
ausgerichtet sind, weisen dem Thema Famili-
enfreundlichkeit für Beschäftigte mit pflegebe-
dürftigen Angehörigen eine höhere Bedeutung 
zu als weniger stark digitalisierte Unternehmen. 
Sie bieten zudem signifikant häufiger spezi-
fische Unterstützung an, wie Teilfreistellun-
gen, Auszeiten und Vermittlungshilfen.134 

2.3.5	 Betriebliche Angebote zur Ver-
einbarkeit von Pflege und Beruf

Wie der vorige Abschnitt gezeigt hat, haben das 
Arbeitsumfeld und die vorhandenen Möglich-
keiten zur Vereinbarkeit von Pflege und Beruf 
eine besondere Bedeutung für die pflegenden 
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Angehörigen.135 Aber auch die Betriebe sind 
betroffen. Sie bekommen gerade die gesund-
heitlichen Folgen einer nicht gelingenden 
Vereinbarkeit zu spüren. Schneider et al. (2011) 
beziffern die betrieblichen Folgekosten auf-
grund schlechter oder fehlender Vereinbarkeits-
möglichkeiten auf rund 19 Milliarden Euro für 
alle deutschen Betriebe – davon entfallen 8,06 
Milliarden auf Beschäftigte mit pflegebedürf-
tigen Angehörigen – und verweisen zugleich 
darauf, dass diese Kosten durch Bemühungen 
um pflegesensible Arbeits- und Arbeitszeitbe-
dingungen deutlich gesenkt werden könnten.136 

Andererseits kann die Frage nach der Ver-
einbarkeit von Pflege und Beruf Betriebe vor 
erhebliche Herausforderungen stellen, wenn 
regelmäßige oder spontane Arbeitsausfälle 
kompensiert werden müssen. Im Falle längerfris-
tiger Arbeitsausfälle sind Ersatzkräfte zu finden, 
die die entsprechend benötigte Qualifikation 
mitbringen. Kann die Stelle nur in Teilzeit und 
nur befristet ausgeschrieben werden, erweist 
es sich als zunehmend schwieriger, geeignete 
Kräfte zu finden. Kurzfristige Ausfälle können 
regelmäßig nur durch betriebsinterne Umor-
ganisationen aufgefangen werden, die umso 
schwieriger werden, je kleiner das Unternehmen 
ist. Folge ist dann ggf. eine Belastung der ver-
bleibenden Beschäftigten mit Überstunden.

Es gibt zahlreiche Maßnahmen zur Unterstüt-
zung der betroffenen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer.137 Bislang scheinen jedoch nur 
wenige spezielle Angebote zur Vereinbarkeit 
mit dem Schwerpunkt von Pflege vorhanden 
oder geplant zu sein (und wenn, sind sie eher 
in größeren Unternehmen zu finden).138 Um 
dieses Themenfeld noch stärker zu betrachten, 

135	Betroffen sind jedoch auch Selbstständige. Der Anteil der pflegenden Selbstständigen gleicht mit 
4 % dem Anteil in der übrigen Erwerbsbevölkerung, jedoch nur, solange der Pflegeaufwand bis zu 
einer Stunde beträgt. Darüber hinaus halbiert sich die Quote (vgl. Geyer 2016, S. 36).

136	Vgl. Schneider, Heinze, Hering, 2011, S. 1, 55.

137	Vgl. zur Förderung von Maßnahmen ambulanter und stationärer Pflegeeirichtungen zur Vereinbarkeit von Pflege, 
Familie und Beruf die entsprechenden Richtlinien des GKV Spitzenverbandes, vgl. GKV-Spitzenverband 2018.

138	Vgl. Kümmerling, Bäcker 2011, S. 74f.

139	Vgl. Kienbaum 2018, S. 6.

140	Das Sabbatical oder das Sabbatjahr ist ein Arbeitszeitmodell für einen längeren Sonderurlaub.

141	Vgl. Kienbaum 2018, S. 10f.

hat das BMFSFJ für den Beirat einige Studien in 
Auftrag gegeben und dem Beirat zur Verfügung 
gestellt. Hierbei interessierten vor allem beste-
hende Angebote für pflegende Angehörige, aber 
auch deren Bekanntheit und Inanspruchnahme 
sowohl in kleinen als auch großen Unterneh-
men. Zudem sollte herausgefunden werden, 
welche Bedarfe aufseiten der Beschäftigten und 
aufseiten der Arbeitgeber bestehen, um das 
Thema der Vereinbarkeit von Pflege und Beruf 
für alle beteiligten Akteure zu verbessern. 

Dieser Themenkomplex wurde in einer Studie 
untersucht. Hierzu wurden 254 Personalverant-
wortliche in Unternehmen ab 200 Beschäftigten 
befragt.139 Die Befragten gaben an, dass in der 
überwiegenden Anzahl der Unternehmen der 
Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf ein 
hoher Stellenwert beigemessen wird. Es werden 
zahlreiche Maßnahmen zur Vereinbarkeit von 
Pflege und Beruf angeboten, die sich zumeist auf 
die Änderung der individuellen Arbeitszeit oder 
eine Arbeitszeitreduktion beziehen. Hierzu zählen 
beispielsweise die zeitliche Flexibilisierung der 
Arbeitszeit, Gleitzeit, individuelle Absprachen oder 
Teilzeit. Häufig besteht auch die Möglichkeit einer 
örtlichen Flexibilisierung, vor allem durch die 
Einrichtung von Homeoffice und Telearbeit. Über 
die gesetzlichen Möglichkeiten hinausgehende 
Maßnahmen bestehen in Form von Freistellungs-
möglichkeiten wie Sabbaticals140 und unbezahlten 
Freistellungen, aber auch spezifischen Bera-
tungs- und Informationsangeboten bis hin zur 
Unterstützung bei der Organisation von Pflege.141 

Die Studie von Kienbaum (2018) zeigt auch, dass 
zumeist nur auf Anfrage Informationen zu den 
bestehenden Angeboten für pflegende Ange-
hörige gegeben werden. Beschäftigtee müssen 
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häufig selbst aktiv werden. Die Unternehmen 
geben an, dass die Angebote für pflegende Ange-
hörige jedoch unter Führungskräften besser 
bekannt sind (als bei den Beschäftigten). Insge-
samt sehen die Unternehmen in der Mehrzahl 
keine unternehmensbezogenen Angebotslücken. 

Wenn diese Lücken jedoch erkannt wurden, wird 
angegeben, dass vor allem konkrete Möglich-
keiten fehlen oder ausgebaut werden könnten, 
wie beispielsweise direkte Ansprechpersonen im 
Unternehmen.142 

Die Mehrheit der befragten Unternehmen 
rechnet zukünftig mit einer Zunahme an Nach-
fragen nach Angeboten zur Vereinbarkeit von 
Pflege und Beruf. Daneben geben die befragten 
Unternehmen an, dass der Stellenwert der Ver-
einbarkeit von Pflege und Beruf gleichwertig mit 
dem Stellenwert der Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf – vor allem in Bezug auf die finanzi-
elle Unterstützungsleistung – zu setzen ist.143 

Da sich die Situation in Kleinbetrieben von der 
in den bisher betrachteten größeren Unterneh-
men unterscheidet, sollen nun noch die Ergeb-
nisse zweier Studien zusammengefasst werden, 
die sich mit der Vereinbarkeit von Pflege und 
Beruf in Kleinbetrieben auseinandergesetzt 
haben. Es handelt sich zum einen um eine vom 
BMFSFJ in Auftrag gegebene Studie der Pro-
gnos AG (2018), die dem Beirat zur Verfügung 
gestellt wurde und die die Situation in Klein-
betrieben in erster Linie von Arbeitgeberseite 
betrachtet.144 Eine weitere Studie von SowiTra 
(2018), die vom BMFSFJ gefördert wurde, hat 

142	Vgl. Kienbaum 2018, S. 19.

143	Vgl. Kienbaum 2018, S. 20.

144	Vgl. Prognos 2018. 

145	Vgl. SowiTra 2018.

146	Vgl. Prognos 2018, S. 2; SowiTra 2018, S. 10.

147	Vgl. Prognos 2018, S. 3.

148	Vgl. SowiTra 2018, S. 42.

149	Vgl. SowiTra 2018, S. 13ff.

150	Vgl. SowiTra 2018, S. 14.

151	Vgl. SowiTra 2018, S. 15.

152	Vgl. SowiTra 2018, S. 34.

die pflegenden Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer selbst zu Wort kommen lassen.145 

Mit kleinen Betrieben sind dort solche mit maxi-
mal 25 Beschäftigten gemeint.146 Nach der Studie 
der Prognos AG sind in 13 % der kleinen Betriebe 
Personen beschäftigt, die Angehörige pflegen.147 
Diese Beschäftigten sind sehr stark auf individu-
elle Vereinbarungen angewiesen, da der rechtliche 
Anspruch auf vollständige oder teilweise Freistel-
lung für die Pflege (nach dem PflegeZG bzw. 
FPfZG) nur gegenüber Arbeitgebern mit mehr 
als 15 bzw. 25 Mitarbeitern und Mitarbeiterin-
nen gilt. Eine Ausnahme besteht nur hinsichtlich 
der zehntägigen „kurzzeitigen Arbeitszeitver-
hinderung“ gemäß § 2 PflegeZG, die von allen 
abhängig Beschäftigten genutzt werden kann. 148 

Für die meisten befragten pflegenden Angehö-
rigen in kleinen Betrieben hat das Fortführen 
der eigenen Berufstätigkeit einen hohen Stellen-
wert:149 Ihnen ist zumeist viel daran gelegen, die 
Erwerbsarbeit nicht ganz aufzugeben, selbst wenn 
sie die Arbeitszeit aufgrund der Pflegesituation 
phasenweise (deutlich) reduzieren müssen – vor 
allem weibliche Befragte betonen den Beitrag, den 
die Berufstätigkeit zur eigenen Identität leistet.150 
Die Befragten wollen während der Pflegephase 
außerdem den Anschluss im Beruf nicht verlie-
ren.151 Um dies zu ermöglichen, werden neben 
der Arbeitszeitreduzierung auch andere berufli-
che Anpassungsprozesse vorgenommen: Diese 
umfassen z. B. eine Anpassung der Arbeitsorgani-
sation und des Inhalts der Tätigkeiten (z. B. keine 
Schicht-/Wochenendarbeit oder Dienstreisen, 
Home-Office).152 Die Studie der Prognos AG 



Vereinbarkeit von Pflege  und Beruf - eine Bestandsaufnahme

28

zeigt, dass auch in kleineren Betrieben ein weites 
Spektrum an Maßnahmen denkbar ist, mit denen 
pflegende Angehörige unterstützt werden können. 
Folgende Einzelmaßnahmen erwiesen sich dabei 
als besonders erfolgreich:153 flexible Arbeitsmenge, 
individuell vereinbarter späterer Arbeitsbeginn, 
individuell vereinbarte Ausgestaltung der Arbeits-
woche (insbesondere bei Teilzeitarbeit), längere 
Mittagspause, vermehrte (Kurz-)Pausen im Verlauf 
des Arbeitstages, kurzfristig gewährte freie Tage, 
bevorzugte Berücksichtigung bei der Dienst-
plangestaltung, lange Planungshorizonte über 
die Arbeitszeiteinteilung (Dienstplan), Recht auf 
spontanes Verlassen des Arbeitsplatzes im Notfall. 

Außerdem zeigt die Befragung von SowiTra, dass 
ein Großteil der pflegenden Beschäftigten wenig 
über die gesetzlichen Ansprüche informiert ist 
und auch auf betrieblicher Ebene kaum Aufklä-
rung stattfindet.154 Insgesamt wird der Bürokra-
tieaufwand in Zusammenhang mit der Pflege von 
den Befragten als besonders hoch empfunden.155 

In den Betrieben fehlen häufig Informationen zu 
gesetzlichen Rahmenbedingungen und staatli-
chen Leistungen zur Unterstützung der Vereinbar-
keit von Pflege und Beruf.156 Die Betriebe bieten 
den Beschäftigten zwar häufig Angebote zur 
Unterstützung zu einer allgemeinen Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf, die ja auch für eine bessere 
Vereinbarkeit von Pflege und Beruf genutzt wer-
den könnten. Spezifische Angebote für pflegende 
Angehörige, wie beispielsweise Schulungen, 
Broschüren oder Flyer, sind aber selten.157 Es zeigt 
sich also, dass eine deutlich bessere Beratung und 
ein einfacherer Zugang zu den individuell zuge-
schnittenen Informationen benötigt werden.

153	Vgl. SowiTra 2018, S. 60ff.

154	Vgl. SowiTra 2018, S. 42.

155	Vgl. SowiTra 2018, 45.

156	Vgl. Prognos 2018, S. 8.

157	Vgl. Prognos 2018, S. 11.

158	Vgl. zur Vereinbarkeit von Pflege und Beruf in Europa etwa Glendinning 2018; Bouget, Spasova,  
	 Vanhercke 2017 oder auch die im Auftrag des BMFSFJ erstellte Studie von Yeandle 2017. In den Vergleich  
	 einbezogen wurden Australien, Kanada, Finnland, Frankreich, Japan, Neuseeland und das Vereinigte Königreich.

159	Vgl. Yeandle 2017, S. 2 ff.

160	Vgl. Bouget, Spasova, Vanhercke 2017, S. 155.

2.4	 Internationale Systeme zur 
Vereinbarkeit von Pflege und Beruf 

Der Beirat hat in seine Arbeit auch die Situ-
ation von Pflege in anderen Ländern einflie-
ßen lassen.158 Denn viele Länder stehen vor 
den gleichen Herausforderungen: Es gibt eine 
alternde Bevölkerung, den Wunsch, in den 
eigenen vier Wänden alt zu werden, eine Ver-
kürzung der Krankenhausaufenthalte, einen 
Anstieg der Frauenerwerbstätigkeit, zum Teil 
Kinderlosigkeit von Frauen oder auch kleine 
Haushaltsgrößen.159 Zudem sind zwischen 70 
und 90 % der „family caregivers“ weiblich.160 

Ausgehend von der Lage in den einzelnen Län-
dern findet sich etwa bei Yeandle (2017) ein 
Überblick über den konzeptionellen Rahmen 
bei der Vereinbarkeit von Pflege und Beruf, 
der in der dritten Sitzung des Beirats ausführ-
lich diskutiert wurde (siehe Abbildung 1).
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Abbildung 1: Modell zur Erreichung einer nachhaltigen und umfassenden Unterstützung erwerbstätiger pflegender Angehöriger161 

161	Vgl. Yeandle 2017, S. 3.

162	 Dies wird auch für die in der Studie von Yeandle untersuchten Staaten deutlich, vgl. Yeandle 2017, S. 2.

163	So etwa Glendinning 2018; zu einer Systematisierung der Staaten in fünf Gruppen vgl. Bouget, Spasova, Vanhercke 2017, 
S. 155, 162 ff., wobei etwa auch die Ausgaben für die Pflege oder auch die Rolle der Familie einbezogen wurden.

164	Eine Ausnahme bildet hier wohl die Slowakei, vgl. Bouget, Spasova, Vanhercke 2017, S. 155, 167.

165	Vgl. Bouget, Spasova, Vanhercke 2017, S. 155, 167, mit einzelnen Beispielen aus den EU-Mitgliedstaaten.

Bei einem Vergleich der Politikansätze in den 
einzelnen Staaten wird aber auch deutlich, dass 
es zum Beispiel bei der Frage nach der Anzahl der 
Pflegenden keine europaweit einheitliche Defi-
nition gibt.162 Zum Teil werden ältere Menschen 
einbezogen, zum Teil wird auf Menschen mit 
Behinderungen oder auch auf Kinder abgestellt,163 
wobei Freistellungen für Eltern von Kindern 
mit Behinderungen grundsätzlich in allen euro-
päischen Staaten angeboten werden.164 Diese 
Differenzierungen finden sich auch im Bereich 
einer „Caregiver Leave“, d. h. einer Auszeit für 
die Pflege. Unterschiede gibt es aber auch mit 
Blick auf die Frage, ob ein Zusammenleben im 
Haushalt erforderlich ist, ob der Anspruchsteller 
für eine bestimmte Dauer Sozialversicherungs-
beiträge entrichtet haben muss, bei der Frage

nach der Schwere der Hilfs- oder Pflegebedürf-
tigkeit, der Frage nach einem Rechtsanspruch 
gegenüber dem Arbeitgeber oder auch der Dauer 
und Kompensation während der Freistellungen. 
Wird eine finanzielle Unterstützung gewährt, 
so beträgt diese oftmals 70 bis 80 % des der 
Freistellung vorangegangenen Verdienstes.165 

2.4.1	 Rechtliche Regelungen

Rechtliche Maßnahmen, mit denen eine bessere 
Vereinbarkeit von Pflege und Beruf angestrebt 
wird – so etwa die Studie von Yeandle (2017) für 
die von ihr untersuchten Staaten –, umfassen: 
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•	 Freistellungmodelle für die Pflege (bezahlt, un-
bezahlt, bei unterschiedlicher Kostenbeteiligung 
[Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Staat, Familien] und 
Dauer [kurzzeitig, „emergency leave“ (in Notfäl-
len), längerfristig]),

•	 flexible Arbeitszeitmodelle (gleicher Arbeitsum-
fang, aber Ort und Zeit variieren [„flexitime“] 
oder Reduzierung des Arbeitsumfangs, ggf. 
Kompensation durch öffentliche oder durch 
Versicherungen abgedeckte Leistungen),166 

•	 Arbeitsplatzsicherheit bzw. Rückkehrgarantie 
bei kürzeren oder längeren Abwesenheiten,

•	 Renten- und Arbeitslosenversicherungsschutz 
(keine Reduzierung bzw. Fortzahlung von sozi-
alversicherungsrechtlichen Leistungen während 
einer Arbeitszeitreduzierung).167 

Ein „Komplettpaket“ sei aber noch von 
keinem Staat umgesetzt worden.168 

2.4.2	 Anknüpfungspunkte an die 
deutsche Rechtslage

Bei näherer Betrachtung ist festzustellen, dass 
es in einigen Staaten Regelungen gibt, die einen 
Vergleich mit dem rechtlichen Rahmen des 
Pflegezeitgesetzes und des Familienpflegezeitge-
setzes zulassen. Gerade einige Regelungen waren 
für den Beirat Anlass dafür, einzelne rechtliche

166	Vgl. zum „right to request flexible working hours“ in Schottland: Reinschmidt 2017, S. 83, 84.

167	Vgl. Yeandle 2017, S. 4, 39; eine Präsentation findet sich in: Reinschmidt 2017. Vgl. für einen Überblick über 
die Regelungen in den einzelnen Staaten: Hoyer, Reich 2016; vgl. auch die im Nachgang zu der Peer Review 
der KOM (zusammen mit BMFSFJ) erstellte Übersicht - die Dokumente sind zu finden unter: https://ec.eu-
ropa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1024&newsId=9173&furtherNews=yes&preview=cHJldkVtcGx-
Qb3J0YWwhMjAxMjAyMTVwcmV2aWV3; vgl. aber auch zu Yeandle in Reinschmidt 2017, S. 12.

168	Vgl. Reinschmidt 2017, S. 12.

169	Vgl. Reich, Reinschmidt, Hoyer 2017, S. 32; anders in Spanien, vgl. S. 46.

170	Reinschmidt 2017, S. 14, Vortragsfolien von Walter Neubauer zum Beispiel Österreich vgl. S. 63 ff., vgl. auch Hoyer, Reich, 
Freistellungen und finanzielle Leistungen zur häuslichen Pflege in europäischen Mitgliedstaaten, 2016, S. 33 ff.

171	Vgl. Reich, Reinschmidt, Hoyer 2017, S. 33 und 36.

172	Vgl. Reinschmidt 2017, S. 16, 72, 76.

Fragen in den Arbeitsgruppen vertieft zu diskutie-
ren und sich Anregungen für mögliche Lösungen 
aus anderen Rechtsordnungen zu verschaffen. 

So finden sich etwa Freistellungen für die Pflege 
von Angehörigen in Österreich (Pflegekarenz 
und Pflegeteilzeit); allerdings sind diese als 
Überbrückungsmaßnahmen ausgestaltet; ein 
Rechtsanspruch besteht nicht.169 Das Modell 
in Österreich ist nicht darauf ausgelegt, „eine 
langfristige Vereinbarkeit von Pflege und Beruf 
zu ermöglichen[…]. Es solle niemand zum Zweck 
der Pflege längere Zeit aus dem Arbeitsmarkt 
aussteigen. Dies sei erstens den Arbeitgebern nicht 
zuzumuten. Zweitens würden negative Konse-
quenzen für die Erwerbsbeteiligung von Frauen 
befürchtet.“170 Wird eine finanzielle Leistung für 
die Zeit der Freistellung gewährt, so knüpft diese 
zum Beispiel das Pflegekarenzgeld in Österreich 
an die pflegebedürftige Person an und wird nur 
derjenigen Person gewährt, die die überwiegende 
Pflege und Betreuung erbringt.171 In Belgien wird 
etwa nach dem Zeitkreditmodell eine finanzielle 
Unterstützung gewährt, wobei der Basisbetrag 
bei 500,45 Euro liegt.172 In Irland etwa kann die 
Freistellung (carer’s leave), die bei mindestens 
13 und maximal 104 Wochen pro pflegebedürf-
tige Person liegt, unterbrochen werden, wobei 
dazwischen eine Erwerbsdauer von mindestens 
sechs Wochen liegen muss, sollte die Freistel-
lung für dieselbe pflegebedürftige Person in 
Anspruch genommen werden. Bei gleichzeitiger 
Pflege von zwei pflegebedürftigen nahen Ange-
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hörigen verdoppelt sich die Freistellung auf 208 
Wochen.173 Eine Freistellung für die Sterbebeglei-
tung findet sich für die Dauer von drei Monaten 
etwa im französischen Recht; sie ist einmalig 
für weitere drei Monate verlängerbar.174 Wäh-
rend der Freistellung für die Sterbebegleitung 
erhalten Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer eine Aufwandsentschädigung.175 Betrachtet 
man die Aufteilung von Pflegeverantwortung 
im Angehörigenkreis, so ergibt sich etwa, dass 
in Belgien der Status von pflegenden Angehöri-
gen gesetzlich dahingehend geregelt ist, dass die 
pflegende Person volljährig sein und eine Ver-
trauensbeziehung zur pflegebedürftigen Person 
aufgebaut haben oder ihr emotional oder räum-
lich nahestehen muss. Es können auch mehrere 
Personen einen Antrag auf Anerkennung als 
„aidant proche“ stellen; das jährlich zu erneuernde 
Einverständnis des Pflegebedürftigen muss vor-
liegen.176 Ankündigungsfristen177 und eine Klein-
betriebsklausel sowie ein Kündigungsschutz178 
finden sich beispielsweise auch in Belgien.179 

Yeandle (2017) verweist in ihrer Studie darauf, 
dass viele der einzelnen Maßnahmen innerhalb 
weniger Jahre nach ihrer Einführung geändert 
oder angepasst worden seien. Auffällig sei auch, 
dass wenig darauf hindeute, dass die ergriffenen 
Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Pflege und 
Beruf nach ihrer Einführung systematisch eva-
luiert worden seien, um deren möglichen Effekt 
zu ermitteln oder festzustellen, wie Pflegende 
in verschiedenen Situationen diese erleben.180 

173	Vgl. Reich, Reinschmidt, Hoyer 2017, S. 24.

174	Vgl. Reich, Reinschmidt, Hoyer 2017, S. 16. Zur Familienhospizkarenz und Familienhospizteilzeit in Österreich S. 34.

175	Vgl. Reich, Reinschmidt, Hoyer 2017, S. 19.

176	Vgl. hierzu etwa Reich, Reinschmidt, Hoyer 2017, S. 3 sowie S. 15 (zu den Mitbewohnern in Frankreich).

177	Vgl. zu Irland Reich, Reinschmidt, Hoyer 2017, S. 24.

178	Zum Motivkündigungsschutz in Österreich vgl. auch Reich, Reinschmidt, Hoyer 2017, S. 33.

179	Vgl. Reich, Reinschmidt, Hoyer 2017, S. 7f. (zum Zeitkreditmodell); zur congé de pro-
che aidant in Frankreich auch Reich, Hoyer 2016, S. 17.

180	Vgl. zu einem umfassenden Ansatz mit Blick auf pflegende Beschäftigte auch Bouget, Spasova, Vanher-
cke 2017, S. 155, 175: „With regard to caregivers in employment, suitably organised long-term community- and 
home-based care services are needed to support dependent persons and their carers, together with flexi-
ble and paid leave arrangements, flexible work arrangements and credits for social security contributions.“

181	Vgl. Bouget, Spasova, Vanhercke 2017, S. 155.

182	COFACE Families Europe ist eine Organisation, der 58 Organisationen aus 23 europäischen Staa-
ten angehörigen, vgl. auch  http://www.coface-eu.org/about-2/members/.

183	COFACE Families Europe 2017 sowie COFACE Families Europe 2018, nicht-repräsen-
tative Sonderauswertung für Deutschland im Auftrag des BMFSFJ. 

 Sie gelangt aber auch zu dem Ergebnis, dass es 
Anhaltspunkte dafür gebe, dass sich die gesetzge-
berischen Regelungen in den einzelnen Staaten 
angleichen, da sich die Parameter Alterung der 
Bevölkerung, Familiengröße, Wohnkonstella-
tionen und die Erwerbsbeteiligung von Frauen 
weitestgehend in die gleiche Richtung entwickeln. 
Technologie unterstütze Flexibilität am Arbeits-
platz sowie Tendenzen in den Bereichen Gesund-
heit und Pflege, darunter Altern in der vertrauten 
Umgebung. Leben mit chronischen Erkrankungen 
oder Behinderungen im häuslichen Umfeld sowie 
eine Verkürzung der Krankenhausaufenthalte 
seien ebenso gemeinsame Entwicklungen.181 

2.4.3	 Bedarfe von pflegenden  
Angehörigen

Eine Aussage zu den Bedarfen von pflegenden 
Angehörigen – auch im europäischen Vergleich 
– lässt sich einer Sonderauswertung einer Studie 
von COFACE Families Europe182 entnehmen, die 
unter anderem auch bestätigt, dass die Mehrzahl 
der Pflegenden weiblich und im Alter zwischen 
45 und 64 Jahren ist.183 Festzustellen ist darüber 
hinaus, dass die überwiegende Zahl der pflegen-
den Angehörigen keine finanzielle Unterstützung 
für ihre Tätigkeit erhalte. Besteht eine finanzielle 
Unterstützung, so werde diese nur in den wenigs-
ten Fällen als ausreichend betrachtet. Zudem 
wurde deutlich, dass Pflege auch gesundheitliche 
Probleme nach sich zieht. Die Autorin stellte daher 
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Forderungen an die Politik wie etwa eine 
kostenlose Erholungspflege, eine finan-
zielle Unterstützung oder auch bezahlte 
Freistellungen und die Verbesserung der 
gesellschaftlichen Anerkennung.184

Der Vergleich mit anderen europäischen Län-
dern zeigt, dass die in Deutschland Befragten 
etwas zufriedener mit den gesetzlichen Rege-
lungen der Auszeiten („leave schemes“) sind als 
in anderen europäischen Staaten. Finanzielle 
Probleme wurden ein klein wenig häufiger 
genannt und die gesundheitliche Belastung lag 
leicht über dem europäischen Durchschnitt. 
Im Vergleich zu anderen Ländern wurden 
insbesondere Respekt und Wertschätzung 
für die Pflege etwas häufiger genannt.185

2.4.4	 Beratungsangebote im  
europäischen Vergleich

Information und Beratung tragen ebenfalls zu 
einer besseren Vereinbarkeit oder auch Ent-
lastung von pflegenden Angehörigen bei. So 
beinhaltet etwa die Europäische Charta für 
pflegende Familienangehörige auch, dass pfle-
gende Angehörige über ihre Rechte und Pflich-
ten informiert werden sollen.186 Gegenstand 
der Beratung können finanzielle Leistungen, 
Unterstützungsangebote bei der Pflege, Schu-
lungen, Fragen des Wohnens u. v. m. sein.187 

184	Vgl. Reinschmidt 2017 S. 11.

185	Die Autorinnen stellen abschließend fest: „Consequently, in order to ensure an sustainable solution for family 
carers in Germany, policymakers need to take family carers’ recommendations seriously: provide access to 
community-based services, ensure financial support and social security, change administrative procedu-
res, raise awareness, provide measures for reconciliation and prevent health problems for family carers.“

186	Vgl. E.D.E. 2010, vgl. hierzu auch Art. 5 der (deutschen) Pflege-Charta, zu fin-
den unter: https://www.wege-zur-pflege.de/pflege-charta.html. 

187	Vgl. hierzu etwa auch das Beratungsangebot des Pflegetelefons und die Website wege-zur-pflege.de.

188	Vgl. Merkle 2018 (Zusammenfassung).

189	Vgl. Merkle 2018, S. 5.

190	Vgl. Reinschmidt 2017, S. 21 (Andréasson).

191	Vgl. Merkle 2018, S. 6.

192	Vgl. Merkle 2018, S. 9, 11.

Ein Vergleich der Beratungsangebote in Schwe-
den, Österreich, Frankreich und Schottland zeigt, 
dass pflegende Angehörige in allen vier Ländern 
durch eine Vielzahl von Informations-, Beratungs- 
und Trainingsangeboten unterstützt werden.188 
Allerdings sind die Angebote breit gestreut und 
über die verschiedenen politischen Ebenen und 
die unterschiedlichen Akteure zersplittert. Unter 
den Angeboten findet sich etwa die Online-Platt-
form „Care Informationen Scotland“ (CIS), die 
2010 von der schottischen Regierung lanciert 
wurde und die Hilfe und Beratung per Tele-
fon oder Chat anbietet; CIS bündelt aber auch 
Anlaufstellen und Informationen zu lokalen 
Dienstleistungen und Angeboten vor Ort, die bei 
Bedarf weitergegeben werden.189 In Schweden 
hilft eine Online-Plattform mit Chatfunktion 
älteren Menschen, die ihre Partnerin oder ihren 
Partner pflegten, eine neue Identität zu bilden 
und dabei aus dem Schatten der pflegebedürf-
tigen Person herauszutreten.190 „Voice of Carers 
Across Lothian“ (VOCAL) als Anlaufstelle in der 
Grafschaft Midlothian und Edinburgh bietet 
individuelle Beratung und die Ausarbeitung 
eines Unterstützungsplanes an.191 In Schweden 
gibt es zum Beispiel in 80 % der 290 Kommunen 
„Angehörigenberater“. Sie suchen die Pflegenden 
zu Hause auf und beraten insbesondere über 
bestehende Dienstleistungen und kommunale 
Angebote.192 Für Österreich sind die Hausbesu-
che von Pflegefachkräften bei Empfängerinnen 
und Empfängern des Pflegegeldes zu nennen. 



Vereinbarkeit von Pflege  und Beruf - eine Bestandsaufnahme

33

Der Hausbesuch dient der Information, Beratung 
und Unterstützung bei den Pflegegeldbeziehen-
den und/oder den pflegenden Angehörigen.193 
Für Frankreich seien die lokalen Anlaufstellen 
„Centre Local d’Information et de Coordination 
gérontologique“ (CLIC) für ältere pflegebedürftige 
Menschen und ihre Familien genannt, die auf 
lokaler Ebene zu Dienstleistungen aller Art bera-
ten.194 An innovativen und bedeutsamen digitalen 
Angeboten scheint es allerdings zu fehlen.195 

Eine wichtige Rolle bei der Beratung kommt den 
Organisationen der Zivilgesellschaft, den Behör-
den und der Selbsthilfe zu.196 In Schottland und 
Schweden, wo die Pflege primär als öffentliche 
Aufgabe verstanden wird,197 sind die Kommunen 
verpflichtet, Beratung und Unterstützung für 
pflegende Angehörige vorzuhalten.198 Bei Trai-
ning und Schulung dominieren die Selbsthilfe-
organisationen und die Wohlfahrtsverbände.199 

An zentralen und umfassenden Vernetzungs- 
und Koordinierungsstrukturen fehlt es über-
wiegend, so dass Merkle zu folgender Schluss-
folgerung gelangt: „Durch die Zersplitterung 
und die Vielzahl der Angebote ist es einerseits 
für pflegende Angehörige schwierig, sich in der 
Angebotslandschaft zurechtzufinden. Anderer-
seits liegt hier Potenzial, um Kosten einzusparen, 
die aufgrund von Parallelstrukturen entstehen. 
Eine zentrale Herausforderung ist daher eine 
Vernetzung der existierenden Angebote.“200 

193	Vgl. Merkle 2018, S. 12, 14f. Zu den Hausbesuchen auch Reinschmidt 2017, S. 22, 91 ff. (Schrank).

194	Vgl. Merkle 2018, S. 19.

195	Vgl. Merkle 2018, S. 21.

196	Vgl. Merkle 2018.

197	Vgl. zu den Bestrebungen, Wohlfahrtsorganisationen stärker in die Erbringung sozi-
aler Dienstleistungen einzubinden, Merkle 2018, S. 8 m. w. N.

198	Zu Schweden Merkle 2018, S. 9; Reinschmidt 2017, S. 20 ff., 86 ff. (Andréasson), die darauf hinweist, dass diese oft 
tagsüber stattfinden würden; immer mehr Kommunen würden Beratung daher auch via Skype anbieten.

199	Vgl. Merkle 2018, S. 21.

200	Vgl. Merkle 2018, S. 22, mit Hinweis auch auf Zentrum für Qualität in der Pflege 2016b.

201	Vgl. Merkle 2017, S. 7.

202	Vgl. Merkle 2017, S. 8.

2.4.5	 Situation von pflegenden  
Kindern und Jugendlichen 

Auch wenn die Situation von pflegenden Kindern 
und Jugendlichen nicht zentraler Bestandteil des 
Berichts ist und als Beratungsgegenstand für den 
kommenden Beirat vorgeschlagen wird, hat sich 
der Beirat auch in diesem Zusammenhang mit 
vergleichenden Aspekten auseinandergesetzt. Eine 
Studie der Beobachtungsstelle für gesellschaft-
liche Entwicklungen in Europa (BEO) hat etwa 
ergeben, dass gerade die Öffentlichkeitsarbeit von 
vielen Expertinnen und Experten als besonders 
wichtig benannt wurde. Ziel sei nicht nur, die 
pflegenden Kinder und Jugendlichen zu erreichen, 
sondern auch in der Gesellschaft sowie bei den 
Betroffenen selbst ein Bewusstsein für die The-
matik zu schaffen, wobei unter anderem folgende 
Instrumente bzw. Maßnahmen eingesetzt werden: 
Werbung im Nahverkehr und im Radio, Kampa-
gnen unter anderem in Schulen, Unterrichtsma-
terialien und -einheiten für Schulen sowie in der 
Pflegeausbildung. Aber auch Kanäle wie Instagram 
und Facebook werden verwendet.201 Online-Un-
terstützung sollte auch gut mit den lokalen Ange-
boten vor Ort vernetzt sein und zusammenarbei-
ten, z. B. könnten sich lokale Beratungsangebote 
und Online-Angebote gegenseitig bewerben.202 
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2.4.6	 EU-Vereinbarkeits-Richtlinie

Ziel der Richtlinie ist es, in der gesamten Euro-
päischen Union (EU) die Vereinbarkeit von Beruf 
und Privatleben von Eltern und pflegenden 
Angehörigen zu verbessern. Konkret soll die 
Richtlinie für eine gerechtere Aufteilung von 
Betreuungs- und Pflegeaufgaben zwischen Frauen 
und Männern sorgen und die Erwerbsbeteiligung 
insbesondere von Frauen fördern. Deutschland 
hat im Februar 2019 zusammen mit der Mehr-
heit der Mitgliedstaaten der EU der Vereinbar-
keitsrichtlinie zugestimmt. Das Europäische 
Parlament hat der Richtlinie Anfang April 2019 
zugestimmt. Die endgültige Verabschiedung ist 
für Juni 2019 vorgesehen. Als Inhalt der Verein-
barkeitsrichtlinie haben sich die EU-Mitglied-
staaten mit dem Europäischen Parlament unter 
anderem auf fünf Tage Zeit für Pflege pro Jahr, 
ein Recht auf Beantragung flexibler Arbeitsre-
gelungen für Eltern und pflegende Angehörige 
sowie einen besseren Kündigungsschutz für 
Eltern und pflegende Angehörige geeinigt. 203

2.4.7	 Zusammenfassung und  
Ausblick

Exakte Vergleiche sind aufgrund der unter-
schiedlichen Ausgangslage und/oder Definition 
von Pflege schwierig. Auch bei den rechtlichen 
Rahmen finden sich Unterschiede, aber auch 
Ähnlichkeiten, d. h. Anregungen, die der Beirat 
in die Diskussion über eine Weiterentwicklung 
hat einfließen lassen. Auszeiten sind kurz- oder 
längerfristig, bezahlt oder unbezahlt; es gibt 
flexible Arbeitszeitmodelle, sei es hinsichtlich 
Ort und Zeit oder auch des Umfangs; es finden 
sich der Gesichtspunkt der Arbeitsplatzsicher-
heit/des Rückkehrrechts, aber auch die Über-
nahme von Beiträgen zur Sozialversicherung. 
Aus rechtsvergleichender Perspektive fehlt es 
überwiegend an zentralen und umfassenden 
Vernetzungs- und Koordinierungsstrukturen. 
Für den Bereich der pflegenden Kinder und 
Jugendlichen wird vorgeschlagen, dass sich 

203	Dokumente bzw. der Verlauf finden sich unter: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CE-
LEX%3A52017PC0253 bzw. https://www.consilium.europa.eu/de/policies/work-life-balance/.

204	Vgl. Yeandle 2017, S. 2f.

lokale Beratungsangebote und Online-Ange-
bote gegenseitig (besser) bewerben sollten.

Die Studien haben gezeigt, dass, wenn man die 
Situation pflegender (und erwerbstätiger) Ange-
höriger umfassend betrachten und verbessern 
will, die Maßnahmen an die jeweilige Situation 
und die Rahmenbedingungen im jeweiligen Land 
angepasst und aufeinander aufbauen sollten. 
Nach Yeandle (2017) lässt sich eine umfassende 
und nachhaltige Unterstützung pflegender 
Angehöriger länderübergreifend erreichen. Dazu 
gehören insbesondere folgende vier Punkte, die 
bei einer ganzheitlichen Betrachtung des The-
mas beachtet und eingeführt werden sollten:204 

•	 Eine finanzielle Unterstützung: Es sollten 
Maßnahmen eingeführt werden, um finanzielle 
Notlagen von Pflegenden zu verhindern. 

•	 Die Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und Pflege: 
Dazu gehört die Flexibilität in der Arbeitswelt 
und im Lebenslauf für Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer und Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgeber. 

•	 Dienstleistungen für Pflegebedürftige und 
Pflegende: Diese müssen zuverlässig, flexibel, 
erschwinglich, leicht zugänglich und technolo-
giebasiert sein. 

•	 Die Basis bildet der politische Rahmen für die 
Anerkennung und die Rechte Pflegender. Die 
ökonomische, soziale und moralische Lage sollte 
anerkannt und verbessert werden. Dazu gehören 
eine stärkere Wertschätzung, Respekt und In-
klusion der Pflegebedürftigen und Pflegenden. 

Insgesamt ist festzustellen, dass es so scheint, 
dass in den betrachteten Ländern kaum über eine 
umfassende und pflegefreundliche Neuorgani-
sation der jeweiligen Systeme und Maßnahmen 
nachgedacht wird, vielmehr erfolgen Verände-
rungen in allen Ländern stückweise. Der Beirat 
betrachtet daher das von Yeandle (2017) vorge-
schlagene Konzept als konstruktiv für die Diskus-
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sion und die Einführung neuer Maßnahmen zur 
Vereinbarkeit von Pflege und Beruf in Deutsch-
land. Er stimmt darin überein, dass das Ziel, die 
Schwerpunkte und der Umfang aller Maßnahmen 
klar definiert und begründet werden sollten. Die 
Wirksamkeit sollte geprüft werden. Eine regel-
mäßige systematische Evaluation von rechtlichen 
Regelungen zur Vereinbarkeit sollte durchgeführt 
werden. Die Maßnahmen sollten unter Einbezug 
der Vertretungen der Betroffenen sowie aller rele-
vanten Akteure erstellt und Innovationen in dem 
Bereich beachtet werden. Um dies zu erreichen, 
werden im Beirat die Einführung eines natio-
nalen Pflegeplans und eines nationalen Kompe-
tenzzentrums für familiäre Pflege diskutiert.

2.5	 Fazit und Hand-
lungsempfehlungen
Die Unterstützung und Pflege wird in Deutsch-
land überwiegend von Angehörigen geleistet. 
Ein wachsender Anteil pflegender Angehöriger 
ist berufstätig. Vielen pflegenden Angehöri-
gen ist die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf 
aktuell nicht möglich. Die Vereinbarkeit von 
Beruf und Pflege braucht daher bessere gesell-
schaftliche und finanzielle Rahmenbedingun-
gen. Um dieses zu gewährleisten, hat der Beirat 
verschiedene Forderungen zur Weiterentwick-
lung des Unterstützungssystems als Hand-
lungsempfehlungen an die Politik entwickelt. 

Der Beirat empfiehlt, die Pflege, die von Ange-
hörigen geleistet wird, stärker wertzuschätzen.

Die Versorgung von pflegebedürftigen Menschen 
wäre ohne pflegende Angehörige undenkbar. Sie 
sind die tragende Säule der Pflege in Deutschland. 
Bei etwa 37 Milliarden Euro lag die Wertschöp-
fung in der häuslichen Pflege im Jahr 2016.205 

205	Vgl. AOK Bundesverband und WIdO - Wissenschaftliches Institut der AOK 2016, S. 20

206	Vgl. Schneider 2006. 

207	Der GKV-Spitzenverband weist darauf hin, dass pflegende Angehörige als Zielgruppe mit besonderem Bedarf im Leitfaden 
Prävention aufgeführt sind (https://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/presse/publikationen/Leitfaden_Pra-
vention_2018_barrierefrei.pdf). So können bspw. Präventionskurse als Kompaktkurse in Anspruch genommen werden.

208	Vgl. zu Prävention in der Pflege auch die Informationen des ZQP unter https://www.pflege-praevention.de/.

209	Vgl. Rothgang, Müller 2018, S. 187f.

Rund 3,2 Millionen Vollzeitpflegekräfte hätte es 
zudem bereits im Jahr 2006 gebraucht, um die 
häuslichePflege durch formelle Pflege zu erset-
zen.206 Diese Zahl dürfte heute noch deutlich 
höher liegen. Die häusliche Pflege muss daher 
aufgewertet und besser unterstützt werden. 

Der Beirat empfiehlt, ein Recht auf gesundheit-
liche Begleitung für Angehörige einzuführen. 

Pflegende Angehörige müssen berufliche und 
familiäre Anforderungen parallel bewältigen. Sie 
sind daher besonderen psychischen und physi-
schen gesundheitlichen Risiken ausgesetzt. Alle 
Unterstützungsangebote, insbesondere diejenigen, 
die präventiv die Gesundheit der Angehörigen 
fördern, müssen niedrigschwellig zugänglich 
sein.207 Im Präventionsgesetz (Juli 2015) sowie 
in der Nationalen Präventionsstrategie werden 
pflegende Angehörige nicht explizit genannt, 
sondern unter allgemeinen Präventionsangeboten 
subsumiert. Die nationale Präventionskonferenz 
hat in ihren Zielen auch die pflegenden Angehö-
rigen benannt. Jedoch könnte dieser Zielgruppe 
mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden. Die 
Erhaltung der Arbeitskraft und Arbeitsfähig-
keit, aber auch die Gesundheit der pflegenden 
Angehörigen müssen unterstützt werden.208 

Der Beirat empfiehlt, die Anträge und For-
mulare, die die Pflege betreffen, einfacher 
und nutzerfreundlicher zu gestalten.

Pflegende Angehörige wünschen sich „Ent-
bürokratisierung“ bei der Antragstellung.209 
Dabei weisen die Pflegekassen und privaten 
Versicherungsunternehmen, die die private 
Pflege-Pflichtversicherung betreiben, bereits 
bei Übersendung des Erstantrags auf die Mög-
lichkeit der Pflegeberatung nach § 7a SGB XI 
hin. Somitkann frühzeitig eine Beratung zu 
den Leistungen der Pflegeversicherung und zur 
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Vereinbarkeit von Pflege und Beruf stattfinden, 
und es kann bei der Antragstellung unterstützt 
werden. Dennoch zeigen auch die Erfahrungen 
von unterschiedlichen Beiratsmitgliedern, dass 
im Rahmen der Beratung immer wieder von 
pflegenden Angehörigen erwähnt wird, dass nach 
einem anstrengenden Pflegealltag Anträge, die 
mehrere Seiten umfassen, bereits ein Hindernis 
darstellen können (eine Ausnahme ist der Antrag 
auf erstmalige Leistungen der Pflegeversicherung, 
dieser kann formlos erfolgen). Wenn dann noch 
schwierige und komplizierte Fragestellungen 
hinzukommen, wirkt dies abschreckend. Die Folge 
ist, dass oft zu spät oder auch gar nicht die drin-
gend benötigte Unterstützung beantragt wird.

Es ist daher notwendig zu prüfen, wie der 
Umfang der Anträge und Formulare zu redu-
zieren ist. Außerdem muss die verwendete 
Sprache einfach und gut verständlich sein. 
Dies käme auch pflegenden Angehörigen 
zugute, deren Muttersprache nicht Deutsch ist. 
Zudem sollte künftig die Möglichkeit bestehen, 
Anträge auch in digitaler Form zu stellen. 

In einem etwaigen neuen Gesetz zur Ver-
einbarkeit von Pflege und Beruf sollte dar-
auf geachtet werden, dass die hierzu zu 
stellende Anträge möglichst einfach und 
nutzerfreundlich gestaltet werden. 

Der Beirat empfiehlt, die Vereinbarkeit von 
Pflege und Beruf für Frauen und Männer glei-
chermaßen zu verbessern sowie Fehlanreize 
im Sozial- und Steuerrecht abzuschaffen.

Männer und Frauen müssen gleichermaßen 
private Sorgearbeit leisten können, ohne des-
wegen im Erwerbsleben erhebliche Nachteile 
zu erleben. Erforderlich ist eine Gleichstellung 
bei der Übernahme von Pflegeaufgaben. Dafür 

210	Bundesregierung 2018b, S. 62. 

211	Bundesregierung 2018b, S. 16.

212	Bundesregierung 2018b, S.16.

213	Minderheitenvotum AGF: Die AGF unterstützt die Forderung, dass die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf für Män-
nern und Frauen gleichermaßen verbessert werden muss. Inwieweit im Sozial- und Steuerrecht Änderungsbedarf 
besteht, ist in der politischen Bewertung umstritten. Die AGF regt an, gesondert zu prüfen, ob und wie Änderun-
gen im Steuer- und Sozialrecht die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf beeinflussen. Dabei ist die Abwägung zwischen 
Gleichstellungszielen und der freien Entscheidung von Familien über ihr Pflegearrangement zu berücksichtigen.

müssen Männer darin unterstützt werden, mehr 
Pflegeaufgaben wahrnehmen zu können. Frauen 
benötigen Rahmenbedingungen, die neben der 
Übernahme von Pflegeaufgaben Raum für eine 
existenzsichernde Erwerbstätigkeit bieten.

Eine gleichmäßige Aufteilung von Aufgaben in 
Familie und Beruf anzustreben, ist erklärtes Ziel 
der Bundesregierung.210 Sie ist Voraussetzung für 
die Umsetzung der Leitidee des Zweites Gleich-
stellungsberichtes, gleiche Verwirklichungs-
chancen für Männern und Frauen zu schaffen, 
damit die grundgesetzlich festgeschriebene 
Gleichstellung von Frauen und Männern auch 
tatsächlich in der Lebenswirklichkeit der Men-
schen ankommt. Er wirbt für die Etablierung 
des „Erwerbs-und Sorge-Modells“, das es allen 
Menschen je nach Anforderung im Lebensver-
lauf ermöglicht, neben der Erwerbsarbeit auch 
private Sorgearbeit zu leisten; gleichzeitig muss 
private Sorgearbeit jederzeit zusammen mit 
Erwerbsarbeit gelebt werden können.211 Das 
Sachverständigengutachten zum Zweiten Gleich-
stellungsbericht empfiehlt daher ausdrücklich, 
den nachweislich bestehenden Problemen bei 
der Aufteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit 
zu begegnen und die Organisation der Sorgear-
beit nicht im Privaten zu individualisieren. 212

Anreize im Sozial- und Steuerrecht befördern 
oft eine geschlechtsspezifische Arbeitsteilung, 
bei der Frauen häufiger als Männer zugunsten 
der Pflege ihre Berufstätigkeit (z. T. gravierend) 
verringern mit negativen langfristigen Folgen für 
ihre Teilhabe am Erwerbsleben sowie ihre eigen-
ständige Existenzsicherung bis in das hohe Alter.213

Der Beirat empfiehlt Unternehmen, sich mit 
der Thematik Vereinbarkeit von Pflege und 
Beruf noch aktiver auseinanderzusetzen. 
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Für Arbeitgeber muss die Vereinbarkeit von Pflege 
und Beruf ein wichtiges Anliegen sein. Zahlrei-
che Unternehmen unterstützen Mitarbeitende 
darin, pflegerische Verantwortlichkeiten mit 
ihren beruflichen Verpflichtungen zu vereinba-
ren. Dies zeigt sich in Tarifverträgen, Betriebs-
vereinbarungen214 und individuell gefundenen 
Lösungen im Einzelfall, die häufig auch über 
gesetzliche Ansprüche hinausgehen. Es besteht 
jedoch auch die Notwendigkeit, dass sich Unter-
nehmen dieser Thematik aktiver annehmen. 

Eine Vereinbarkeit von beruflicher Tätigkeit und 
privater pflegerischer Verantwortung kann auf 
unterschiedlichste Weise gelingen. Maßgeblich 
für eine erfolgreiche Vereinbarkeit ist ein offe-
ner Umgang mit dem Thema, um die bestmög-
liche Anpassung der verschiedenen Interessen 
zu finden. Dabei ist die Frage der betrieblichen 
Umsetzbarkeit zentral. Eine offene Unterneh-
menskultur auch zum Thema Vereinbarkeit 
von Beruf und Pflege sorgt dafür, dass gemein-
sam Lösungen gefunden werden können.

214	Vgl. zu den Betriebsvereinbarungen etwa Reuyß 2017; Maschke, Zurholt 2013; Gesamtbetriebsvereinbarung über häusliche Kran-
kenpflege, Daimler Wörth 2011;  Muster-BV zur Vereinbarkeit Beruf und Familie im klassischen Sinne, auch als Blaupause für die 
Vereinbarkeitsregelungen zur Pflege, zu finden unter: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&-
ved=2ahUKEwjy_Pu6x5DiAhVHJFAKHU46BnwQFjAIegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.igbce-schwedt.de%2Fcontent%2F-
downloads%2F1.3%2520Betriebsvereinbarung%2520-%2520Vereinbarkeit.doc&usg=AOvVaw0qPKbXQXj0zDBtQGwTxGu5.
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Bestehende rechtliche 
Grundlagen für die Verein-
barkeit von Pflege und Beruf 

3

Im Folgenden sollen die Erkenntnisse aus dem 
letzten Kapitel, vor allem die Erkenntnisse über 
die tatsächliche Situation der Betroffenen, mit 
den bestehenden gesetzlichen Regelungen 
abgeglichen werden. Es wird außerdem gezeigt, 
wo diese gut an die Vereinbarkeit von Pflege 
und Beruf anknüpfen, wie sie aber auch wei-
terentwickelt und verbessert werden können.

Die Grundlage für die rechtlichen Rahmenbe-
dingungen zur Vereinbarkeit von Pflege und 
Beruf wurde 2008 mit dem Pflegezeitgesetz 
(PflegeZG) als Teil des Gesetzes zur strukturel-
len Weiterentwicklung der Pflegeversicherung 
(Pflege-Weiterentwicklungsgesetz) geschaffen. 
Mit dem Pflege-Weiterentwicklungsgesetz sollte 
die ambulante Pflege, insbesondere auch die 
häusliche Pflege durch Angehörige, gestärkt 
werden.215 Um dieses Ziel besser zu erreichen, 
wurden erstmals Regelungen zur Freistel-
lung von Beschäftigten zur Vereinbarkeit von 
Beruf und familiärer Pflege eingeführt.216 

Die Möglichkeiten zur besseren Ausgestaltung 
der Vereinbarkeit von Beruf und familiärer 
Pflege wurden darüber hinaus durch das 2012 
in Kraft getretene Familienpflegezeitgesetz 

215	Vgl. zum Vorrang der häuslichen Pflege etwa auch Gutzler 2017.

216	BT-Drs. 16/7439 v. 07.12.2007 (Gesetzentwurf), S. 90. Vgl. zur Pflege im demografischen Wandel Schwanenflügel 2018, S. 114ff.

217	BGBl. I 2014, S. 2462. Vgl. zu den „neuen“ Regelungen auch Stüben, Schwanenflügel 2015, S. 577ff.; Stüben 2015, S. 97ff.

218	Die Regelungen wurden zumeist als „Schritt in die richtige Richtung“ bezeichnet, vgl. statt aller INTERVAL 2018, S. 119.

(FPfZG) erweitert. Während das Pflegezeitge-
setz einen Rechtsanspruch auf eine kurzzeitige 
Arbeitsverhinderung und Pflegezeit schaffte, 
wurde die Familienpflegezeit als eine freiwil-
lige Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und 
Beschäftigten eingeführt. Das Fehlen eines 
Rechtsanspruchs wie auch der hohe bürokrati-
sche Aufwand für die Vereinbarung einer Fami-
lienpflegezeit wurden immer wieder kritisiert.

Mit dem Gesetz zur besseren Vereinbarkeit von 
Familie, Pflege und Beruf wurden das PflegeZG 
und das FPfZG – wie im Koalitionsvertrag für 
die 18. Legislaturperiode vorgesehen – mitei-
nander verzahnt und weiterentwickelt.217 Mit 
den zum 01.01.2015 in Kraft getretenen Rege-
lungen wie der Einführung eines Pflegeun-
terstützungsgeldes und der Schaffung eines 
Rechtsanspruchs auf Familienpflegezeit sowie 
weiteren Freistellungen wurde auch auf wich-
tige Anliegen der Angehörigen mit Blick auf 
mehr Flexibilität und finanzielle Absicherung im 
Bereich der Vereinbarkeit von Pflege und Beruf 
reagiert. Auch wurde in § 14 FPfZG der unab-
hängige Beirat für die Vereinbarkeit von Pflege 
und Beruf gesetzlich geregelt, der im September 
2015 durch das BMFSFJ eingesetzt wurde.218 
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Auch das zum 1. Januar 2019 in Kraft getretene 
Pflegepersonal-Stärkungsgesetz (PpSG) sieht Maß-
nahmen zur besseren Vereinbarkeit von Pflege, 
Familie und Beruf für Pflegefachpersonen vor.219 220 

In diesem Kapitel werden die in den Geset-
zen enthaltenen Regelungen einzeln betrach-
tet und bewertet. Außerdem werden Pfle-
geZG und FPfZG miteinander verglichen 
und auch die tatsächliche Inanspruchnahme 
der einzelnen Möglichkeiten untersucht.

3.1	 Auszeiten nach  
dem Pflegezeitgesetz 
(PflegeZG)

PflegeZG und FPfZG verfolgen das Ziel, die Verein-
barkeit von Pflege und Beruf von Beschäftigten zu 
verbessern (vgl. § 1 der Gesetze). Mit den Rechts-
ansprüchen nach dem PflegeZG sollen Beschäf-
tigte zum einen kurzfristig auf unvorhersehbare 
akute Pflegesituationen eines nahen Angehörigen 
reagieren können und zum anderen soll die zeit-
lich darüber hinausgehende Pflege in häuslicher 
Umgebung ermöglicht werden. Das Ziel ist, einen 
dauerhaften Ausstieg aus dem Beruf aufgrund der 
Pflege zu vermeiden. Die im Folgenden darge-
stellten Maßnahmen sollen dies ermöglichen.

219	Hier ist insbesondere auf § 8 Abs. 7 SGB XI hinzuweisen. Hiernach werden in den Jahren 2019 bis 2024 jährlich bis zu 100 
Millionen Euro aus dem Ausgleichsfonds für Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Pflege, Familie und Beruf bereit-
gestellt. Antragsberechtigt sind stationäre und ambulante Pflegeeinrichtungen. Förderfähig sind sowohl individuelle als 
auch gemeinschaftliche Betreuungsangebote, die auf die besonderen Arbeitszeiten von Pflegekräften ausgerichtet sind, 
sowie Schulungen und Weiterbildungen zur Stärkung der Vereinbarkeit von familiären und beruflichen Anforderungen. Die 
Regelung in § 8 Abs. 7 SGB XI zielt darauf ab, durch die zielgerichtete Unterstützung von professionell in der Pflege Tätigen 
die Attraktivität des Pflegeberufs zu stärken. Sie ermöglicht es den Pflegekräften, ihre berufliche Tätigkeit besser mit ihrem 
Familienleben, insbesondere bei der Betreuung von Kindern oder von pflegebedürftigen Angehörigen, in Ausgleich zu bringen. 
Der Spitzenverband Bund der Pflegekassen hat im Einvernehmen mit dem Verband der privaten Krankenversicherung e. V. 
Richtlinien erlassen, die das Nähere der Voraussetzungen, Ziele, Inhalte und Durchführung der Förderung sowie das Verfah-
ren zur Vergabe der Fördermittel durch eine Pflegekasse regeln. Diese Richtlinien sind zum 2. Mai 2019 in Kraft getreten.

220	Fragen in Zusammenhang mit der Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf wurden auch in der AG 2 der Konzertier-
ten Aktion Pflege thematisiert, vgl. https://www.bundesgesundheitsministerium.de/konzertierte-aktion-pflege.html.

221	Vgl. zur Subsidiarität des Anspruchs auf Pflegeunterstützungsgeld auch INTERVAL 2018, S. 108 m. w. N. sowie Karb 2015, S. 427 ff.

222	Nach einem Urteil des BAG vom 15.11.2011 ist die Pflegesituation nur „akut“, wenn sie plötzlich, also unerwartet und unver-
mittelt aufgetreten ist. Nur in diesen Fällen besteht für die nahen Angehörigen das rechtlich anzuerkennende Bedürfnis, ihrer 
Tätigkeit fernzubleiben, ohne dies zuvor dem Arbeitgeber anzukündigen. Vgl. zum akuten Pflegebedarf auch Kossens 2016, S. 38.

223	Zu dieser Frage auch Kossens 2016, S. 37.

224	Vgl. BT-Drs. 18/3449, S. 13 m. w. N. Vgl. zum Umfang der kurzzeitigen Arbeitsverhin-
derung bei Teilzeitbeschäftigten auch INTERVAL 2018, S. 107 m. w. N.

Im Rahmen der kurzzeitigen Arbeitsverhinde-
rung haben Beschäftigte in einer akut aufge-
tretenen Pflegesituation das Recht, bis zu zehn 
Arbeitstage der Arbeit fernzubleiben, wenn dies 
erforderlich ist, um für einen pflegebedürftigen 
nahen Angehörigen in einer akut aufgetretenen 
Pflegesituation eine bedarfsgerechte Pflege zu 
organisieren oder eine pflegerische Versorgung in 
dieser Zeit sicherzustellen (§ 2 I PflegeZG).221 Die 
voraussichtliche Pflegebedürftigkeit ist ausrei-
chend (§ 7 Abs. 4 S. 2 PflegeZG). Eine Ankündi-
gungsfrist ist nicht vorgesehen, ebenso wenig gilt 
eine Kleinbetriebsklausel, die kleinere Betriebe 
ausnimmt. Eine akute Pflegesituation liegt vor, 
wenn ein pflegerischer Bedarf unvermittelt und 
unerwartet entstanden ist oder sich verändert 
hat.222 Die Inanspruchnahme der kurzzeitigen 
Arbeitsverhinderung ist nicht auf eine einmalige 
bis zu zehntägige Inanspruchnahme begrenzt.223 

Eine Einzelperson muss die zehn Tage nicht 
zusammenhängend nehmen, mehrere Beschäf-
tigte, die sich als nahe Angehörige um eine 
pflegebedürftige Person kümmern, können sich 
die zehn Arbeitstage untereinander aufteilen.224 
Liegen die genannten Voraussetzungen vor und 
will der Angehörige das Recht in Anspruch neh-
men, muss er dem Arbeitgeber sein Fernbleiben, 
die Begründung und die voraussichtliche Dauer so 
schnell wie möglich mitteilen. Eine Zustimmung 
des Arbeitgebers ist nicht notwendig. Auf Verlan-
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gen des Arbeitgebers ist jedoch gemäß § 2 Abs. 2 S. 
2 PflegeZG eine ärztliche Bescheinigung über die 
Pflegebedürftigkeit und die Erforderlichkeit der 
kurzzeitigen Arbeitsverhinderung vorzulegen.225 

Der Arbeitgeber ist für die Zeit der kurzzeiti-
gen Arbeitsverhinderung zur Fortzahlung der 
Vergütung nur verpflichtet, sofern sich eine 
solche Verpflichtung aus anderen gesetzlichen 
Vorschriften oder aufgrund einer Vereinbarung 
ergibt. Seit 01.01.2015 besteht darüber hinaus 
ein Anspruch auf eine Lohnersatzleistung – das 
Pflegeunterstützungsgeld (§ 44a SGB XI). Die-
ses wird für eine pflegebedürftige Person nur 
einmal für bis zu zehn Arbeitstage gezahlt. 

Nach § 3 PflegeZG sind Beschäftigte von der 
Arbeitsleistung für bis zu sechs Monate vollstän-
dig oder teilweise freizustellen, wenn sie einen 
pflegebedürftigen nahen Angehörigen in häusli-
cher Umgebung pflegen (Pflegezeit). Wer Pflege-
zeit beanspruchen will, muss dies dem Arbeitgeber 
spätestens zehn Arbeitstage vor Beginn schriftlich 
ankündigen und gleichzeitig erklären, für welchen 
Zeitraum und in welchem Umfang die Freistel-
lung von der Arbeitsleistung in Anspruch genom-
men werden soll. Wenn nur teilweise Freistel-
lung in Anspruch genommen wird, ist auch die 
gewünschte Verteilung der Arbeitszeit anzugeben.

Der Anspruch besteht nicht gegenüber Arbeit-
gebern mit in der Regel 15 oder weniger 
Beschäftigten (§ 3 Abs. 1 S. 2 PflegeZG „Klein-
betriebsklausel“). Falls zuerst eine kürzere Pfle-
gezeit in Anspruch genommen wurde, kann 
sie bis zur Höchstdauer mit Zustimmung des 
Arbeitgebers verlängert werden. Dabei darf die 
Pflegezeit jedoch nicht unterbrochen werden. 
Eine mehrmalige Nutzung kürzerer Pflegezeiten 
für denselben Angehörigen ist nicht möglich.226 

Eine vollständige oder teilweise Freistellung nach 
dem Pflegezeitgesetz kann darüber hinaus für 
die auch außerhäusliche Betreuung von min-

225	Zur Frage des Nachreichens der ärztlichen Bescheinigung INTERVAL 2018, S. 107 m. w. N.

226	Vgl. BAG, 15.11.2011, Az.: 9 AZR 348/10, wonach die Pflegezeit ein einmaliges Gestaltungs-
recht ist. Mit erstmaliger Inanspruchnahme der Pflegezeit ist dieses Recht erloschen, auch dann, 
wenn die genommene Pflegezeit die Höchstdauer von sechs Monaten unterschreitet.

227	Vgl. hierzu auch BT-Drs. 18/3449, S. 12.

derjährigen pflegebedürftigen nahen Angehö-
rigen227 sowie für die Begleitung in der letzten 
Lebensphase in Anspruch genommen werden (bis 
zu drei Monaten). Die Sterbebegleitung kann auch 
außerhäuslich, z. B. in einem Hospiz, erfolgen; das 
Vorliegen einer Pflegebedürftigkeit ist nicht Vor-
aussetzung. Es muss allerdings eine Erkrankung 
vorliegen, die progredient verläuft und bereits ein 
weit fortgeschrittenes Stadium erreicht hat, bei 
der eine Heilung ausgeschlossen und eine pallia-
tivmedizinische Behandlung notwendig ist und 
die lediglich eine begrenzte Lebenserwartung von 
Wochen oder wenigen Monaten erwarten lässt 
(§ 3 Abs. 6 S. 1 PflegeZG). Beschäftigte haben dies 
gegenüber dem Arbeitgeber durch ein ärztliches 
Zeugnis nachzuweisen (§ 3 Abs. 6 S. 2 PflegeZG).

3.2	 Freistellungen nach 
dem Familienpflegezeit-
gesetz 

Mit dem Familienpflegezeitgesetz sollen durch 
einen erweiterten Rechtsanspruch auf Freistellung 
die Möglichkeiten zur Vereinbarkeit von Beruf 
und familiärer Pflege nochmals verbessert werden. 

Nach § 2 FPfZG sind Beschäftigte von der 
Arbeitsleistung für längstens 24 Monate frei-
zustellen, wenn sie einen pflegebedürftigen 
nahen Angehörigen in häuslicher Umgebung 
pflegen (Familienpflegezeit). Eine Freistellung 
ist auch für die außerhäusliche Betreuung 
minderjähriger pflegebedürftiger naher Ange-
höriger (z. B. in einer Einrichtung) möglich. 
Die im Folgenden dargestellten Regelungen 
können hier zur Anwendung kommen.

Die wöchentliche Mindestarbeitszeit im Durch-
schnitt eines Jahres muss mindestens 15 Stun-
den betragen (§ 2 Abs. 1 S. 2 und S. 3 FPfZG). Wer 
Familienpflegezeit beanspruchen will, muss dies 
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dem Arbeitgeber spätestens acht Wochen vor 
dem gewünschten Beginn schriftlich ankündigen 
und gleichzeitig erklären, für welchen Zeitraum 
und in welchem Umfang innerhalb der Gesamt-
dauer die Freistellung in Anspruch genommen 
werden soll (§ 2a Abs. 1 S. 1 FPfZG). Arbeitgeber 
und Beschäftigte haben über die Verringerung 
und Verteilung der Arbeitszeit eine schriftliche 
Vereinbarung zu treffen. Hierbei hat der Arbeit-
geber den Wünschen der Beschäftigten zu ent-
sprechen, es sei denn, dass dringende betriebliche 
Gründe entgegenstehen (§ 2a Abs. 2 FPfZG).

Der Anspruch auf Familienpflegezeit besteht 
nicht gegenüber Arbeitgebern mit in der Regel 25 
oder weniger Beschäftigten („Kleinbetriebsklau-
sel“).228 Zur Ermittlung wird auf die Kopfzahl 
abgestellt, wonach auch Teilzeitkräfte mitgezählt 
werden.229 Dies trägt dem Anliegen Rechnung, 
eine zu große Belastung von kleinen und mittle-
ren Arbeitgebern zu vermeiden, da insbesondere 
dieser Arbeitgeberkreis durch das Organisie-
ren von Vertretungskräften für die Dauer der 
Familienpflegezeit vor erhebliche Herausforde-
rungen gestellt würde.230 In Kleinbetrieben ist 
allerdings eine freiwillige Vereinbarung einer 
Pflegezeit oder auch Familienpflegezeit möglich. 

Pflegezeit und Familienpflegezeit dürfen gemein-
sam 24 Monate je pflegebedürftigen nahen 
Angehörigen nicht überschreiten (Gesamtdauer, 
§ 4 Abs. 1 S. 4 PflegeZG, § 2 Abs. 2 FPfZG).231 
Wurde also beispielsweise bereits eine sechs-
monatige teilweise oder vollständige Freistel-
lung nach dem PflegeZG genommen, kann der 
Angehörige im Anschluss nur noch weitere 18 
Monate eine teilweise Freistellung beanspru-
chen. Die Freistellungen müssen grundsätzlich 

228	Kritisch zu dem im Gesetzgebungsverfahren angehobenen Schwellenwert etwa Karb  2015, S. 427, 443.

229	Vgl. Kossens 2016, S. 145. Vgl. zu den unterschiedlichen Schwellenwerten und der Anhebung im Familienpflegezeitgesetz, um 
eine zu große Belastung von kleineren und mittelständischen Arbeitgebern zu vermeiden, auch INTERVAL 2018, S. 114.

230	Vgl. BT-Drs. 18/3449, S. 12.

231	Kritisch zur Einbeziehung der Begleitung in der letzten Lebensphase in die Gesamtdauer und 
zur Möglichkeit einer „Ketten-Pflegezeit“ Thüsing, Pötters 2015, S. 181 (184).

232	BGBl. 2016, 2362 ff. Vgl. zu einer Ausbildungsförderung über die Förderungshöchstdauer hinaus § 15 Abs. 3 des Ent-
wurfs eines 26. BAFöG-Änderungsgesetzes (BT-Drs. 19/8749; zuvor Oberverwaltungsgericht des Saarlandes, Beschluss 
vom 06.07.2018 – Az. 2 A 583/17 – juris, wonach die Pflege und Betreuung naher Angehöriger nur in besonders gelager-
ten Ausnahmefällen als schwerwiegender Grund für eine Verlängerung der Förderhöchstdauer in Betracht kommt.). 
Selbstständige sind zu berücksichtigen, sollte eine Lohnersatzleistung analog Elterngeld eingeführt werden.

unmittelbar aneinander anschließen (Aus-
nahme: Begleitung in der letzten Lebensphase). 

3.3	 Begriffsdefinitionen 
und ähnliche Regelun-
gen in beiden Gesetzen

Nachdem nun zwei der wichtigsten Rege-
lungen aus PflegeZG und FPfZG ausführ-
lich dargestellt wurden, sollen nun beide 
Gesetze kurz verglichen und auf gemeinsame 
Begriffsdefinitionen eingegangen werden.

Die verwendeten Begrifflichkeiten sind für 
das PflegeZG und das FPfZG in § 7 PflegeZG 
einheitlich geregelt, da § 2 Abs. 3 FPfZG vor-
sieht, dass die §§ 5 bis 8 des PflegeZG entspre-
chend gelten. Andere Regelungen wie etwa die 
Kleinbetriebsklausel sind in beiden Gesetzen 
enthalten, aber unterschiedlich geregelt. 

Mit dem Gesetz zur besseren Vereinbarkeit 
von Familie, Pflege und Beruf für Beamtinnen 
und Beamte des Bundes und Soldatinnen und 
Soldaten sowie zur Änderung weiterer dienst-
rechtlicher Vorschriften wurden die Regelun-
gen des Pflegezeit- und des Familienpflege-
zeitgesetzes im Wesentlichen wirkungsgleich 
auf diese Personengruppen übertragen.232 

Beschäftigte 
Beide Gesetze legen den Begriff des Beschäf-
tigten zugrunde. Hierunter fallen nach § 7 
Abs. 1 PflegeZG Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, die zu ihrer Berufsbildung 
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Beschäftigten sowie Personen, die wegen ihrer 
wirtschaftlichen Unselbstständigkeit als arbeit-
nehmerähnliche Personen anzusehen sind; zu 
diesen gehören auch die in Heimarbeit Beschäf-
tigten und die ihnen Gleichgestellten.233 

Pflegebedürftigkeit des nahen Angehörigen / Pfle-
ge in häuslicher Umgebung
Anspruch auf eine Freistellung nach dem Pfle-
geZG oder FPfZG haben Beschäftigte, wenn sie 
einen pflegebedürftigen nahen Angehörigen in 
häuslicher Umgebung pflegen. Die Beschäftigten 
haben die Pflegebedürftigkeit durch Vorlage einer 
Bescheinigung der Pflegekasse oder des Medizini-
schen Dienstes der Krankenversicherung nach-
zuweisen; bei in der privaten Pflege-Pflichtver-
sicherung versicherten Pflegebedürftigen ist ein 
entsprechender Nachweis zu erbringen (§ 3 Abs. 2 
PflegeZG, § 2a Abs. 4 FPfZG). Nach § 7 Abs. 4 Pfle-
geZG sind Personen pflegebedürftig, die die Vor-
aussetzungen der §§ 14, 15 SGB XI erfüllen, d. h., es 
muss ein Pflegegrad vorliegen, wobei Pflegegrad 1 
ausreichend ist.234 Für die kurzzeitige Arbeitsver-
hinderung in einem akuten Pflegefall ist eine vor-
aussichtliche Pflegebedürftigkeit ausreichend (§ 7 
Abs. 4 PflegeZG). Es ist nicht erforderlich, dass der 
Beschäftigte die Pflege seines nahen Angehörigen 
alleine übernimmt. Die Pflege kann mit einer oder 
mehreren Personen auch unter Einbeziehung 
eines ambulanten Pflegedienstes geteilt werden.235 

Nahe Angehörige
Der Begriff der „nahen Angehörigen“ wurde 
mit dem Gesetz zur besseren Vereinbarkeit 
von Familie, Pflege und Beruf erweitert, blieb 
jedoch auf verwandte Personen beschränkt. 
Die im Gesetz vorgenommene Aufzählung 
ist abschließend. Zu den „nahen Angehö-
rigen“ zählen nach § 7 Abs. 3 PflegeZG:

•	 Großeltern, Eltern, Schwiegereltern, Stiefeltern,

233	Vgl. zu den arbeitnehmerähnlichen Personen etwa Kossens 2016, S. 130 ff. sowie kritisch zur Einbeziehung in den 
Beschäftigtenbegriff INTERVAL 2018, S. 105; der Begriff der Arbeitgeber wird in § 7 Abs. 2 PflegeZG definiert.

234	Vgl. Koppenfels-Spies 2016, Angehörigenpflege und Beschäftigung, Rn. 221.

235	Vgl. Kossens 2016, S. 62f.

236	Zur Kompliziertheit der Regelungen und der „Misslichkeit“ auch INTERVAL 2018, S. 116.

237	Vgl. hierzu BT-Drs. 18/3157 (Gesetzentwurf) und BT-Drs. 18/3449, S. 3 (Beschlussempfehlung).

•	 Ehegatten, Lebenspartner, Partner einer ehe-
ähnlichen oder lebenspartnerschaftsähnlichen 
Gemeinschaft, Geschwister, Ehegatten der 
Geschwister und Geschwister der Ehegatten, 
Lebenspartner der Geschwister und Geschwister 
der Lebenspartner,

•	 Kinder, Adoptiv- oder Pflegekinder, Kinder, 
Adoptiv- oder Pflegekinder des Ehegatten oder 
Lebenspartners, Schwiegerkinder und Enkelkin-
der.

Ankündigungsfristen
Mit Ausnahme der kurzzeitigen Arbeitsverhin-
derung gelten bei den Freistellungen Ankündi-
gungsfristen, die unterschiedlich ausgestaltet 
sind: Für die Pflegezeit gilt etwa eine Ankündi-
gungsfrist von zehn Arbeitstagen (§ 3 Abs. 3 S. 
1 PflegeZG). Für die Familienpflegezeit gilt eine 
achtwöchige Ankündigungsfrist (§ 2a Abs. 1 S. 1 
FPfZG). Entscheiden sich Beschäftigte für einen 
Wechsel von Pflegezeit zu Familienpflegezeit 
oder möchten an eine Familienpflegezeit eine 
Pflegezeit anschließen, gilt eine dreimonatige 
bzw. achtwöchige Ankündigungsfrist (§ 3 Abs. 3 
S. 5 PflegeZG, § 2a Abs. 1 S. 5 2. HS FPfZG bzw. § 
3 Abs. 3 S. 6 PflegeZG, § 2a Abs. 1 S. 6 FPfZG).236 

Kleinbetriebsklausel
Das PflegeZG sieht als Schwellenwert vor, dass 
kein Anspruch auf Freistellung gegenüber 
Arbeitgebern mit in der Regel 15 oder weniger 
Beschäftigten besteht (§ 3 Abs. 1 S. 2 PflegeZG). 
Der Schwellenwert für die Freistellungen nach 
dem FPfZG in § 2 Abs. 1 S. 4 FPfZG liegt hingegen 
bei in der Regel 25 oder weniger ausschließlich 
der zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten.237 

Dauer der Inanspruchnahme, Verlängerung, Ende 
der Freistellungen
Die Dauer der Pflegezeit beträgt sechs Monate; 
Gleiches gilt auch für die Freistellung nach dem 
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PflegeZG für die auch außerhäusliche Betreuung 
von minderjährigen pflegebedürftigen nahen 
Angehörigen. Eine Freistellung für die Begleitung 
in der letzten Lebensphase kann für höchstens 
drei Monate beansprucht werden. Familienpfle-
gezeit sowie eine teilweise Freistellung für die 
auch außerhäusliche Betreuung von minderjäh-
rigen pflegebedürftigen nahen Angehörigen nach 
FPfZG können für bis zu 24 Monate in Anspruch 
genommen werden. Für einen kürzeren Zeitraum 
in Anspruch genommene Pflegezeit/Familien-
pflegezeit kann bis zur Höchstdauer verlängert 
werden, wenn der Arbeitgeber zustimmt (§ 4 
Abs. 1 S. 2 PflegeZG, § 2a Abs. 3 S. 1 FPfZG). Eine 
Verlängerung bis zur Höchstdauer kann ver-
langt werden, wenn ein vorgesehener Wechsel 
in der Person des Pflegenden aus einem wich-
tigen Grund nicht erfolgen kann (§ 4 Abs. 1 S. 3 
PflegeZG, § 2a Abs. 3 S. 2 FPfZG). Die Pflegezeit 
bzw. Familienpflegezeit endet vier Wochen nach 
Eintritt der veränderten Umstände, wenn die bzw. 
der nahe Angehörige nicht mehr pflegebedürftig 
oder die häusliche Pflege des nahen Angehörigen 
unmöglich oder unzumutbar ist. Im Übrigen kann 
die Pflegezeit/Familienpflegezeit nur vorzeitig 
beendet werden, wenn der Arbeitgeber zustimmt 
(§ 4 Abs. 2 S. 3 PflegeZG, § 2a Abs. 5 FPfZG).

Kündigungsschutz und Unabdingbarkeit
Der Arbeitgeber darf das Beschäftigungsver-
hältnis von der Ankündigung, höchstens jedoch 
zwölf Wochen vor dem angekündigten Beginn, 
bis zur Beendigung der kurzzeitigen Arbeitsver-
hinderung oder der Freistellung nicht kündigen 
(§ 5 Abs. 1 PflegeZG). Damit wird berechtigten 
Interessen der Arbeitgeber Rechnung getra-
gen; gleichwohl wird die oder der Beschäftigte 
noch im angemessenen zeitlichen Rahmen 
vor der Kündigung geschützt.238 In besonderen 
Fällen kann eine Kündigung von der für den 
Arbeitsschutz zuständigen obersten Landes-
behörde oder der von ihr bestimmten Stelle 
ausnahmsweise für zulässig erklärt werden (§ 5 
Abs. 2 S. 1 PflegeZG). Von den gesetzlichen Vor-
schriften kann nicht zuungunsten der Beschäf-
tigten abgewichen werden (§ 8 PflegeZG).

238	Vgl. BT-Drs. 18/3449, S. 12.

239	Vgl. BT-Drs. 18/3449, S. 4 (Beschlussempfehlung).

3.4	 Die finanzielle  
Unterstützung pflegen-
der Angehöriger: Pfle-
geunterstützungsgeld 
und Gewährung eines 
Darlehens
Zusätzlich zu den Regelungen zu Auszeit und 
Freistellung von beschäftigten pflegenden 
Angehörigen in PflegeZG und FPfZG spielen die 
Möglichkeiten der finanziellen Unterstützung 
eine wesentliche Rolle. Diese sollen hier kurz 
erläutert werden, um im nächsten Teilkapitel 
einen Überblick über die tatsächliche Inan-
spruchnahme der Auszeiten, Freistellungen 
und der finanziellen Hilfen geben zu können.

Beschäftigte haben die Möglichkeit, für die Zeit 
der kurzzeitigen Arbeitsverhinderung ein Pfle-
geunterstützungsgeld als Lohnersatzleistung zu 
erhalten (§ 2 Abs. 3 S. 2 PflegeZG, § 44a III SGB XI); 
für die Höhe gilt § 45 Abs. 2 S. 3–5 SGB V (Kran-
kengeld bei Erkrankung eines Kindes) entspre-
chend. Für eine pflegebedürftige Person wird das 
Pflegeunterstützungsgeld nur einmal für bis zu 
zehn Arbeitstage gezahlt. Wenn mehrere Beschäf-
tigte den Anspruch nach § 2 Abs. 1 PflegeZG 
geltend machen, ist deren Anspruch auf insgesamt 
bis zu zehn Arbeitstage begrenzt.239 Das Pflegeun-
terstützungsgeld wird auf Antrag, der unverzüg-
lich zu stellen ist, von der Pflegekasse oder dem 
Versicherungsunternehmen des pflegebedürftigen 
nahen Angehörigen gewährt. Ein Anspruch auf 
Pflegeunterstützungsgeld besteht nicht, sofern 
bzw. solange ein Anspruch auf Fortzahlung der 
Vergütung gegenüber dem Arbeitgeber besteht.

Für die Zeit der Freistellung nach PflegeZG oder 
FPfZG können Beschäftigte nach § 3 FPfZG ein 
zinsloses Darlehen beim Bundesamt für Fami-
lie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) 
beantragen, um den Einkommensausfall während 
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der Freistellung abzufedern. Das Darlehen wird 
in monatlichen Raten ausbezahlt und auch in 
Raten wieder zurückgezahlt (§ 6 Abs. 1 S. 1 FPfZG). 
Das Darlehen beträgt in der Regel die Hälfte des 
durch die Pflege wegfallenden Nettoentgelts (§ 
3 Abs. 2 FPfZG).240 Eine Begrenzung des Betrags 
ergibt sich jedoch aus § 3 Abs. 4 FPfZG, wonach 
die monatliche Darlehensrate bei Freistellungen 
nach § 3 PflegeZG auf den Betrag begrenzt ist, der 
bei einer durchschnittlichen Arbeitszeit während 
der Familienpflegezeit von 15 Wochenstunden 
zu gewähren ist. Für die Berechnung der Dar-
lehensrate steht ein Familienpflegezeitrechner 
als Online-Angebot auf der Website „Wege zur 
Pflege“ zur Verfügung.241 Auf Wunsch muss nicht 
der volle Betrag ausgezahlt werden, es kann auch 
ein geringerer Betrag gewählt werden, der min-
destens 50 Euro monatlich betragen muss (§ 3 
Abs. 5 FPfZG). Die Rückzahlung des Darlehens (in 
Raten) beginnt in dem darauffolgenden Monat, 
nachdem die Freistellung zur Pflege beendet 
wurde (§ 6 Abs. 2 S. 1 FPfZG). In § 7 FPfZG ist eine 
Härtefallregelung enthalten, die insbesondere 
eine Stundung oder bei Fortdauer der häusli-
chen Pflege einen Teildarlehenserlass vorsieht.

3.5	 Inanspruchnahme 
der Auszeiten und der 
finanziellen Unterstüt-
zung/Förderung

Um die Situation der beschäftigten pflegenden 
Angehörigen gut bewerten zu können, ist nicht 
nur ein Überblick über die relevanten Gesetze 

240	Vgl. zur Ermittlung der Höhe der Darlehen auch BT-Drs. 18/3124, S. 40 f.

241	Vgl. https://www.wege-zur-pflege.de/familienpflegezeit/rechner.html.

242	Vgl. zu weiteren Ergebnissen etwa https://www.wege-zur-pflege.de/aktuelles.html bzw. die im Auf-
trag der Hans-Böckler-Stiftung erstellte Studie von Hielscher et al. 2017, S. 93; zur Nutzung von Alterna-
tiven wie z. B. einer Teilzeitbeschäftigung nach TzBfG oder anderen Regelungen im Unternehmen/mit 
dem Arbeitgeber vgl. INTERVAL 2018, S. 41 bzw. zu den Angeboten in den Unternehmen S. 79 ff.

243	Im Gesetzentwurf wurde von einer jährlichen Inanspruchnahme von unter 
200 000 Personen ausgegangen (BT-Drs. 18/3124, S. 3).

244	Vgl. Sechster Bericht der Bundesregierung (2016) über die Entwicklung der Pflegeversiche-
rung und den Stand der pflegerischen Versorgung in der Bundesrepublik Deutschland, S. 56.

245	Vgl. zu weiteren Erkenntnissen hinsichtlich der Dauer oder Häufigkeit der Nutzung ebd., S. 40 f.

und deren Leistungen zentral, sondern auch 
Informationen über die tatsächliche Inanspruch-
nahme von Auszeiten nach dem PflegeZG und 
FPfZG und der finanziellen Förderung durch das 
Pflegeunterstützungsgeld und der Darlehen. Die 
Informationen werden im Folgenden ausgeführt. 

Inanspruchnahme der Freistellungen nach dem 
PflegeZG und FPfZG
Da die kurzzeitige Arbeitsverhinderung sowie 
die Freistellungen nach dem Pflegezeitgesetz 
und Familienpflegezeitgesetz nicht meldepflich-
tig sind, liegen keine amtlichen Zahlen darüber 
vor, in welchem Umfang diese in Anspruch 
genommen werden. Erstmalig für 2017 wurde 
der Fragebogen des Mikrozensus durch die 
Begriffe der Pflegezeit und Familienpflegezeit 
ergänzt. Bei Abwägung der Ergebnisse ergibt 
sich für das Statistische Bundesamt so insgesamt 
ein für 2017 vorliegender Schätzwert von ca. 82 
000 Personen, die eine Pflegezeit oder Familien-
pflegezeit in Anspruch genommen haben.242

Inanspruchnahme von Pflegeunterstützungs-
geld und kurzzeitiger Arbeitsverhinderung
Die Inanspruchnahme des Pflegeunterstüt-
zungsgeldes liegt bei rund 9000 bis 13 000 Emp-
fängerinnen und Empfängern pro Jahr.243 Im 
Jahr 2015 sind für das Pflegeunterstützungsgeld 
nach § 44a SGB XI rund 3,5 Millionen Euro aus 
Mitteln der sozialen Pflegeversicherung geflos-
sen.244 Die Inanspruchnahme der kurzzeitigen 
Arbeitsverhinderung dürfte hingegen höher 
sein: So wurde in der wissenschaftlichen Unter-
suchung durch INTERVAL etwa deutlich, dass 
nur rund die Hälfte derjenigen, die eine kurzzei-
tige Arbeitsverhinderung nutzten, hierfür auch 
Pflegeunterstützungsgeld beantragt haben.245 
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Inanspruchnahme der Darlehen
Mit Blick auf die Inanspruchnahme der Förderung 
der Beschäftigten durch ein zinsloses Darlehen 
wurden nach Angaben des BAFzA bislang 1093 
Anträge beim Bundesamt für Familie und zivil-
gesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) eingereicht; 
867 wurden bewilligt.246 Damit blieb die Inan-
spruchnahme weit hinter den im Gesetzentwurf 
formulierten Erwartungen zurück.247 Den Lebens-
unterhalt während der beruflichen Freistellungen 
finanzierten die Befragten der wissenschaftli-
chen Untersuchung von INTERVAL zu 70,7 % 
aus eigenem beruflichen Einkommen, zu 55,3 % 
aus dem Pflegegeld eines Angehörigen, zu 46,3 
% aus Ersparnissen, zu 28,5 % aus der Rente des 
Angehörigen und zu 16,3 % aus Beschäftigungs-
einkommen anderer Familienmitglieder.248 

Eine Befragung durch TNS Emnid – jetzt Kan-
tar Emnid – hat im Übrigen ergeben, dass ein 
staatliches Unterstützungsangebot, wonach 
Betroffene ein spezielles Pflegedarlehen in 
Anspruch nehmen können, nur von 39 % der 
Befragten als hilfreich angesehen wird; als 
„nicht hilfreich“ schätzen es hingegen 52 % 
ein. Die Häufigkeit der negativen Einschätzung 
nimmt mit dem Alter der Befragten zu.249 

3.6	 Fazit und Hand-
lungsempfehlungen
Der Beirat erkennt an, dass seitens der Bundes-
regierung bereits Maßnahmen getroffen und 
eingeleitet wurden, um die Vereinbarkeit von 
Pflege und Beruf zu verbessern. Dies gilt insbe-
sondere für die Einführung eines Anspruchs auf 
Familienpflegezeit und Pflegeunterstützungsgeld. 

246	Vgl. zu den Darlehen auch INTERVAL 2018, S. 54 ff.

247	Vgl. BT-Drs. 18/3124, S. 29.

248	Vgl. INTERVAL 2018, S. 62.

249	Vgl. hierzu auch die Feststellung in der wissenschaftlichen Untersuchung durch INTERVAL 2018, 
S. 11 bzw. S. 45, wonach dem überwiegenden Teil der Bevölkerung deren stärkere Förderung durch 
die Bundesregierung wichtig ist, was auch den Einsatz von Steuermitteln einschließt. 

250	 „Zu den dringend für erforderlich gehaltenen grundsätzlichen Veränderungen gehören eine verein-
fachte Gesetzeslage, vereinfachte Verfahren, ein verbesserter Rechtsanspruch auf Freistellung sowie Lohner-
satzleistung in Erweiterung und Zusammenführung des Pflegezeitgesetzes und des Familienpflegezeitge-
setzes, eine Flexibilisierung der Anspruchszeiten, bessere finanzielle Absicherung.“ Konferenz der Minister 
und Ministerinnen, Senatoren und Senatorinnen für Arbeit und Soziales der Länder 2018, S. 17.

Der Beirat spricht sich jedoch für die Weiterent-
wicklung von Pflegezeitgesetz und Familienpfle-
gezeitgesetz aus. Dies betrifft sowohl den Zeitraum 
der Freistellungen als auch eine bessere finanzielle 
Absicherung. Das bisherige Darlehen sollte mög-
lichst zeitnah durch eine Lohnersatzleistung ana-
log zum Elterngeld ersetzt werden. Die Konferenz 
der Minister und Ministerinnen, Senatoren und 
Senatorinnen für Arbeit und Soziales der Länder“ 
(ASMK) hat ähnlich lautende Beschlüsse gefasst.250 
Die BDA trägt die Handlungsempfehlungen 
zu den nachfolgenden Ziffern 1–3 nicht mit.

1.	 Finanzielle Unterstützung

Der Beirat empfiehlt:
•	 das Darlehen durch eine Lohnersatzleistung für 

erwerbstätige Angehörige zu ersetzen.

•	 diese Lohnersatzleistung analog zum Elterngeld 
einzuführen.

•	 je pflegebedürftiger Person einmalig einen steu-
erfinanzierten finanziellen Ausgleich bis zu 36 
Monate einzuführen. 

•	 als Anspruchsberechtigte der monetären Leis-
tungen mehrere Personen parallel bzw. hinterei-
nander zuzulassen. 

•	 diese finanzielle Unterstützung transparent zu 
gestalteten und zeitnah auszuzahlen. 

•	 das Recht auf einen finanziellen Ausgleich ab 
Pflegegrad 2 zu ermöglichen. 

Um die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf 
der pflegenden Angehörigen zu verbes-
sern, empfiehlt der Beirat eine situations-
gerechte finanzielle Unterstützung. 
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Finanzielle Belastungen sind Gründe gegen eine 
Arbeitsreduzierung und gegen die Beteiligung 
an der Pflege.251 Bei eine Befragung im Auftrag 
des BMFSFJ, welche Maßnahmen besonders 
wichtig für die Unterstützung pflegender Ange-
höriger sind, wird die „finanzielle Unterstüt-
zung bzw. Absicherung“ am häufigsten genannt. 
Weiterhin spricht sich eine große Mehrheit für 
eine staatliche finanzielle Förderung aus.252 

Die Darlehen sollen daher durch eine staatliche 
steuerfinanzierte Unterstützung der erwerbstäti-
gen Angehörigen ersetzt und in eine Lohnersatz-
leistung analog Elterngeld überführt werden.253 
Pro pflegebedürftige Person soll diese einmalig 
bis zu 36 Monate gezahlt werden. Der Bezug über 
einen längeren Zeitraum ermöglicht es, auch 
längere Phasen der Pflege abzudecken, und fördert 
die Aufteilung zwischen mehreren Personen – dies 
auch vor dem Hintergrund, dass die überwiegende 
Zeit mindestens 15 Stunden pro Woche gearbeitet 
werden muss. Von einer Erhöhung der finanziel-
len Anreize ist auch zu erwarten, dass der Anteil 
der Männer an den Pflegenden steigen wird.254 Mit 
steigendem Pflegebedarf (ab Pflegegrad 2) wird die 
Unterstützung für die pflegenden Angehörigen 
meist zeitlich aufwändiger. Ab diesem Zeitpunkt 
können dann auch die Lohnersatzleistungen bis 
zu 36 Monate in Anspruch genommen werden. 

251	Vgl. INTERVAL 2018, S. 33.

252	Die Empfehlung in der wissenschaftlichen Untersuchung durch INTERVAL (2018) richtet sich auch auf eine finan-
zielle Förderung pflegebedingter beruflicher Auszeiten und die Umwandlung des Darlehens in eine nicht rück-
zahlbare Unterstützungsleistung (einen Zuschuss), um entgangenen Lohn auszugleichen (S. 13).

253	Minderheitenvotum AGF: Die AGF begrüßt die Einführung einer Pflegezeit von 36 Monaten. Hinsichtlich des finanziellen 
Ausgleichs sieht die AGF Klärungsbedarf bei den Formulierungen „analog des Elterngeldes“ und „Lohnersatzleistung“. Die 
AGF stellt fest, dass für sie der finanzielle Ausgleich in Form einer Pauschale erfolgen soll und nicht, wie die Formulierun-
gen „analog des Elterngeldes“ und „Lohnersatzleistung“ evtl. vermuten lassen, prozentual zum Gehalt. Die AGF erkennt 
durchaus die Notwendigkeit für eine bessere geschlechtergerechte Verteilung der Sorgearbeit an, bezweifelt jedoch die 
Wirkungsanalogie der Mobilisierung von Männern für Sorgearbeit zwischen Elterngeld und Pflege-Lohnersatzleistung im 
Hinblick auf das gleichstellungspolitische Ziel. Stattdessen schätzt die AGF bei der Finanzierung der Vereinbarkeit von Pflege 
und Beruf den sozialpolitischen Umverteilungseffekt zugunsten von Personen mit niedrigem Einkommen bei einem als 
angemessen hohen pauschal ausgezahlten finanziellen Ausgleich als effizienter und in diesem Fall als bedeutender ein.

254	Vgl. INTERVAL 2018, S. 142, wobei darauf hingewiesen wird, dass überlegt werden könnte, den vollen Zuschuss 
nur zu gewähren, wenn mindestens zwei Angehörige ihre Beschäftigung für die Pflege reduzieren.

255	Minderheitenvotum BDA: Gegen die Ablösung des Darlehens hat die BDA Bedenken. Unbekannt sind die tatsächlichen 
Gründe, warum das Darlehen kaum in Anspruch genommen wurde. Von einer solchen Leistungsausweitung könnten 
Anreize ausgehen, Freistellungsansprüche in erheblich höherem Maße geltend zu machen. Das würde zu einer erhebli-
chen Belastung der Betriebe führen. Durch die Finanzierung über einen „verlorenen Zuschuss“ würden Unternehmen 
letztlich doppelt belastet: finanziell über eine steuerliche Mitfinanzierung wie betrieblich durch die organisatorische 
Umsetzung der – vermutlich steigenden – Freistellungen. Die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände 
sowie die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände schließen sich dem Minderheitenvotum der BDA an.

Eine transparente Gestaltung und zeitnahe 
Gewährung bieten eine zielgenauere Unterstüt-
zung bei der Vereinbarkeit von Pflege und Beruf.255 

Die Einführung einer steuerfinanzierten staatli-
chen Unterstützung würde darüber hinaus dazu 
beitragen, das Ungleichgewicht auszugleichen, das 
zwischen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, 
bei der ein Elterngeld gewährt wird, und der 
Vereinbarkeit von Pflege und Beruf besteht, bei 
der noch keine vergleichbare Leistung existiert. 

2.	 Empfehlungen zu den Freistellungen und kurz-
zeitigen Arbeitsverhinderungen 

Der Beirat empfiehlt:
•	 in der 36-monatigen Dauer eine teilweise 

Freistellung bei einer Mindestarbeitszeit von 
durchschnittlich 15 Stunden pro Woche zu 
ermöglichen. 

•	 diesen Anspruch einmalig für jede beschäftigte 
Person für die Pflege ein und desselben pflege-
bedürftigen nahen Angehörigen zu gewährleis-
ten. 
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•	 dabei einen Anspruch auf sechs Monate voll-
ständiger Freistellung oder einer wöchentlichen 
Mindestarbeitszeit unter 15 Stunden zu gewäh-
ren. 

•	 mindestens den Pflegegrad 2 des Pflegebedürfti-
gen für die Gewährung vorauszusetzen.

•	 eine flexible Inanspruchnahme der Freistellun-
gen zu garantieren.

•	 keinen Schwellenwert für die vollständige 
Freistellung festzulegen.256 

Um zu vermeiden, dass die pflegende Per-
son in eine dauerhafte Teilzeitbeschäftigung 
wechselt oder ganz aus dem Beruf aussteigt, 
wird die Gesamtdauer der Freistellungen auf 
36 Monate erweitert.257 Ab der Feststellung der 
Pflegebedürftigkeit benötigen Pflegebedürf-
tige durchschnittlich etwa drei Jahre Unter-
stützung. Zu beachten ist, dass Angehörige oft 
schon vor Feststellung der Pflegebedürftigkeit 
unterstützen und dass es Pflegeverläufe gibt, 
die deutlich länger als drei Jahre andauern.258 

256	Minderheitenvotum BDA: Die Handlungsempfehlung trägt die BDA nicht mit. Schwellenwerte sind ein arbeitsrechtlich 
allgemein anerkanntes Instrument, um insbesondere kleine und mittlere Unternehmen vor übermäßigen Belastungen zu 
schützen, die – zum Schaden der Beschäftigten – letztlich deren Existenz gefährden könnten. Je mehr teilweise und befris-
tete Auszeiten ein Betrieb umzusetzen hat, desto mehr Kraft wird von dessen Kerngeschäft abgezogen, mit dem er Gewinne 
erwirtschaftet und Arbeitsplätze erhält. Eine Vergleichbarkeit mit dem BEEG, welches für Vollfreistellungen keinen Schwel-
lenwert vorsieht, besteht nicht. Im Gegensatz zu pflegebedürftigen älteren Personen können insbesondere Neugeborene 
regelmäßig nicht in die Obhut anderer Personen gegeben werden. Die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenver-
bände sowie die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände schließen sich dem Minderheitenvotum der BDA an.

257	Vgl. zu einer Erweiterung der Höchstgrenze der Familienpflegezeit auch INTERVAL 2018, S. 13, 74 und 
S. 135 unter Hinweis darauf, dass eine Erhöhung auf z. B. 30 Monate bereits für knapp 60 % der Pflege-
verhältnisse ausreichend lang sein würde. Sollte die Maximaldauer hingegen für z. B. rund zwei Drit-
tel der Pflegeverhältnisse ausreichen, müsste die Maximaldauer auf 36 Monate erhöht werden.

258	Minderheitenvotum BDA: Eine zeitliche Ausdehnung der bestehenden gesetzlichen Freistellungsansprüche sowie deren 
flexible Inanspruchnahme lehnt die BDA ab. Sie ist auch vor dem Hintergrund der aktuellen Arbeitsmarksituation der 
falsche Weg. Neben den Ansprüchen auf Pflegezeit und Familienpflegezeit auf sechs Monate Vollfreistellung und 24 Monate 
teilweise Freistellung ist erst zum 1. Januar 2019 ein weiterer gesetzlicher Teilzeitanspruch, die Brückenteilzeit, in Kraft 
getreten. Unabhängig davon finden die Vertragsparteien in der Praxis vielfältige Lösungen für eine Vereinbarkeit von Pflege 
und Beruf im Einzelfall. Eine Aufteilung der gesetzlichen Freistellungansprüche in verschiedene Zeitabschnitte würde die 
Betriebe vor übermäßige organisatorische und bürokratische Herausforderungen stellen. In jedem Einzelfall bedarf es einer 
personellen Umorganisation. In vielen Fällen ist für eine zeitlich begrenzte, teilweise Verminderung der Arbeitszeit eine 
Neueinstellung vorzunehmen. In vielen Branchen ist es fast ausgeschlossen, entsprechend qualifizierte Ersatzkräfte nur 
befristet und nur für eine Teilzeitstelle zu finden. Eine zusätzliche Belastung der verbleibenden Mitarbeiter, z. B. in Form 
von Überstunden, wird dann kaum zu vermeiden sein. Je zahlreicher die Ausfallzeiten einzelner Mitarbeiter, desto höher 
die personalplanerischen Anforderungen an den Betrieb, desto kostenträchtiger und aussichtsloser die Chancen, Ersatz-
kräfte zu finden, um den jeweiligen Ausfall betrieblich aufzufangen. Die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenver-
bände sowie die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände schließen sich dem Minderheitenvotum der BDA an.

Zentraler Wunsch der pflegenden Angehörigen 
ist es, ihre Berufstätigkeit während der Über-
nahme von häuslicher Pflege fortzuführen. Daher 
kann es, insbesondere ab dem Pflegegrad 2, zu 
zeitlichen Überforderungen bei der Vereinbar-
keit von Pflege und Beruf aufseiten der Ange-
hörigen kommen. Daher sollte die Fortführung 
der Berufstätigkeit ermöglicht, gleichzeitig der 
Umfang der Arbeitszeit jedoch flexibel gestaltet 
werden können. Die durchschnittliche Wochenar-
beitszeit mit 15 Stunden beizubehalten, bedeutet 
durch die Lohnersatzleistung die Chance auf eine 
finanzielle Unabhängigkeit der Berufstätigen, 
die zugleich pflegen. Kommt es im Verlauf der 
Pflege zu einer Situation, in der das Ausmaß der 
Pflege vorübergehend nicht mehr mit der Berufs-
tätigkeit verbunden werden kann, so kann eine 
bis zu sechsmonatige Freistellung in Anspruch 
genommen werden. Diese Regelung ermöglicht 
eine anschließende Rückkehr in den Beruf. 
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Der Beirat empfiehlt: 
•	 die Regelung zur kurzzeitigen Arbeitsverhinde-

rung (§ 2 PflegeZG) zu erweitern und die Finan-
zierung eines Pflegeunterstützungsgeldes bis zu 
zehn Arbeitstage pro Jahr festzulegen.

•	 die kurzzeitige Arbeitsverhinderung mehrfach 
für einen nahen Angehörigen in Anspruch neh-
men zu können, sofern die gesetzlichen Voraus-
setzungen gegeben sind. 

•	 die kurzzeitige Arbeitsverhinderung von bis zu 
zehn Arbeitstagen auch für den akuten Sterbe-
fall anzuwenden und mit einer Lohnersatzleis-
tung zu hinterlegen. 

Die kurzzeitige Arbeitsverhinderung besteht für 
den Fall einer akut aufgetretenen Pflegesituation, 
in der dringend Unterstützung für den Pflegebe-
dürftigen erbracht werden muss. Für diese beson-
ders belastende Situation sollten daher klare und 
realitätsnahe Regelungen gelten. Die Möglichkeit 
einer mehrfachen Inanspruchnahme sollte daher 
im Gesetz ausdrücklich normiert sein.259 Eine 
jährliche Gewährung von bis zu zehn Arbeitstagen 
Pflegeunterstützungsgeld würde diese mehrfa-
che Inanspruchnahme finanziell absichern.260 

Die kurzzeitige Arbeitsverhinderung sollte neben 
dem akuten Pflegefall auch für einen akuten 
Sterbefall Anwendung finden, da im Einzelfall 
möglicherweise eine Ankündigungsfrist von zehn 
Arbeitstagen für die Begleitung in der letzten 
Lebensphase nicht eingehalten werden kann 
(§ 3 Abs. 6 S. 3 i. V. m. § 3 Abs. 3 S. 1 PflegeZG). 

Der Beirat empfiehlt, im Gesetz festzulegen, in 
welchem Zeitraum der Arbeitgeber auf einen 

259	Vgl. INTERVAL 2018, S. 107 m. w. N.

260	Minderheitenvotum BDA: Eine jährlich neue oder mehrfach unterjährige Finanzierung lehnt die BDA ab, da der 
Akutfall der Notwendigkeit einer pflegerischen Versorgung regelmäßig nur einmal je pflegebedürftigen Angehöri-
gen auftreten wird. Eine Ausdehnung der Finanzierung darf eine missbräuchliche Inanspruchnahme einer Freistel-
lung nicht fördern. Eine mehrfache Inanspruchnahme der zehn Tage für einen pflegebedürftigen Angehörigen würde 
insbesondere die kleinen Unternehmen organisatorisch überfordern, da bisher keine Kleinbetriebsklausel mit einem 
Schwellenwert für diesen Anspruch existiert. Die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände sowie die 
Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände schließen sich dem Minderheitenvotum der BDA an.

261	Vgl. zu dieser Frage auch INTERVAL 2018, S. 112 f. m. w. N.

262	Vgl. Schwinger, Tsiasioti, Klauber 2016, S. 192. Vgl. zum Verwandtschaftsverhältnis betroffener Personen-
gruppen zu ihren Angehörigen auch die wissenschaftliche Untersuchung von INTERVAL 2018, S. 26.

263	Nach Schwinger, Tsiasioti, Klauber 2016, S. 192, sind es 4,4 %.

Wunsch nach Verringerung der Arbeitszeit bei 
einer teilweisen Freistellung des Beschäftigten 
reagieren muss und welche Rechtsfolgen ein-
treten, wenn der Arbeitgeber nicht reagiert. 

Weder im Pflegezeitgesetz noch im Familienpfle-
gezeitgesetz ist geregelt, innerhalb welcher Zeit 
der Arbeitgeber auf die Wünsche zur Reduzierung 
der Arbeitszeit bei einer teilweisen Freistellung 
reagieren muss bzw. welche Rechtsfolgen eintre-
ten, wenn der Arbeitgeber gar nicht reagiert. Dies 
kann zu erheblichen rechtlichen Unsicherheiten 
der Beschäftigten führen. Es wird daher dazu gera-
ten, diese Unklarheiten gesetzlich klar zu regeln.261 

3.	 Handlungsempfehlungen zum Begriff der 
nahen Angehörigen

Der Beirat empfiehlt:
•	 den Begriff der nahen Angehörigen auszuwei-

ten auf Onkel und Tanten, Neffen und Nichten 
sowie Kinder der lebenspartnerschaftsähnlichen 
Gemeinschaften oder nichtehelichen Lebensge-
meinschaften.

•	 die Ausweitung der Anspruchsberechtigung auf 
Menschen mit einem besonderen Näheverhält-
nis zum Pflegebedürftigen zu prüfen.

Zwar werden zumeist enge Angehörige wie 
Ehe- und Lebenspartner, Eltern, Schwiegerel-
tern und die eigenen Kinder gepflegt, ein Anteil 
von 11,6 % entfällt auf sonstige Verwandte.262 
Auch ca. 4 % der Personen ohne eine verwandt-
schaftliche Beziehung übernehmen die Pfle-
ge,263 Auch in Anbetracht sich verändernder 
familiärer Strukturen empfiehlt der Beirat zu 
prüfen, wie ggf. die Anspruchsberechtigung 
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auf Menschen mit einem besonderen Nähe-
verhältnis zum Pflegebedürftigen ausgeweitet 
werden kann. Dazu zählen beispielsweise wei-
ter entfernt verwandte Angehörige, aber auch 
Mitbewohner, Freunde, Nachbarn usw.264 265 

4.	 Empfehlungen zur Vereinfachung der gesetzli-
chen Grundlage

Der Beirat empfiehlt:
•	 das Pflegezeitgesetz und das Familienpflegezeit-

gesetz in einem Gesetz zusammenzuführen. 

•	 die Regelungen und Formulierungen im 
Rahmen der Zusammenlegung der Gesetze zu 
vereinheitlichen und zu vereinfachen. 

Die Regelungen im Pflegezeitgesetz und Fami-
lienzeitgesetzt sind aufgrund der Normierung 
in zwei Gesetzen unnötig kompliziert und für 
juristisch Unkundige nur schwer zu verstehen. 
Die Zusammenfassung der bestehenden Rege-
lungen in einem Gesetz, ihre übersichtlichere 
Gestaltung wie auch eine flexiblere Anpas-
sung an den Pflegebedarf werden auch von der 
deutlichen Mehrheit der Bevölkerung als von 
sehr hoher Bedeutung für eine bessere Verein-
barkeit von Pflege und Beruf eingestuft.266 

Der Beirat kritisiert dieses Nebeneinander von 
zwei Gesetzen zur Vereinbarkeit von Pflege 
und Beruf und empfiehlt dringend die Zusam-
menfassung der Regelungen in einem einzi-
gen Gesetz bei Federführung des BMFSFJ.267 

264	Für eine Erweiterung auf Freunde bzw. Nachbarn bereits Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, BT-Drs. 
18/3449, S. 11; vgl. zur Rechtslage in anderen europäischen Staaten z. B. Reich, Reinschmidt, Hoyer 2016.

265	Minderheitenvotum BDA: Die BDA lehnt aus den genannten mit den Freistellungansprüchen einhergehenden 
Belastungen insbesondere jede Ausweitung des Kreises der anspruchsberechtigten Personen aus Pflegezeit- und 
Familienpflegezeitgesetz ab. Sie würde zu einer weiteren Zunahme von Freistellungsansprüchen führen.

266	Vgl. INTERVAL 2018, S. 48 und auch S. 74; befürwortend auch Karb 2015, S. 427.

267	So auch die Empfehlung der wissenschaftlichen Untersuchung, INTERVAL 2018, S. 13, und 
bereits Thüsing, BT-Ausschuss FSFJ, Ausschussdrucksache 18(13)30f., S. 8.

5.	 Allgemeine Empfehlungen zur Weiterentwick-
lung des Pflegezeitgesetzes und des Familienpfle-
gezeitgesetzes 

Der Beirat empfiehlt:
•	 keine „Fehlanreize“ zu schaffen, die zur Aufgabe 

des Berufes führen könnten, sondern Rege-
lungen zu schaffen, welche die Aufteilung der 
Pflege auf mehrere Personen fördern. 

•	 diese Regelungen regelmäßig zu evaluieren.

Der Beirat möchte mit seinen Handlungsemp-
fehlungen zur Weiterentwicklung des PflegeZG 
und FPfZG die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf 
weiter verbessern. Alle vorgeschlagenen neuen 
rechtlichen Regelungen sollen dazu beitragen, 
die Pflegenden während der Zeit der häuslichen 
Pflege weiter zu unterstützen, unabhängig davon, 
ob sie die Arbeit zeitweise unterbrechen oder 
ihre Arbeitszeit reduzieren. Anreize, die zu einer 
Aufgabe des Berufs führen, sind zu vermeiden. 
Der Beirat möchte damit insbesondere die Rolle 
der Frauen auf dem Arbeitsmarkt stärken und 
Altersarmut vorbeugen. Auch soll die Auftei-
lung der Pflege auf mehrere Personen stärker 
gefördert werden. Um die Verbesserung der 
Vereinbarkeit von Pflege und Beruf auch weiter-
hin zu gewährleisten, sollten Regelungen und 
deren Inanspruchnahme in einem regelmäßig 
wiederkehrenden Abstand evaluiert werden. 
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Pflegende Angehörige müssen die Vereinbarkeit 
nicht alleine schaffen. Es gibt vielfältige Unterstüt-
zungsangebote. Dazu gehören Informations- und 
Beratungsangebote, Versorgungsstrukturen, aber 
auch digitale und technische Assistenzsysteme. 
Der Beirat hat sich mit diesen Themen intensiv 
auseinandergesetzt, da er sie für äußerst wich-
tig für eine gelingende Vereinbarkeit von Pflege 
und Beruf hält. In diesem Kapitel sollen daher 
die Ergebnisse dieser Diskussionen erläutert 
werden, wobei nacheinander auf die Themen 
Information und Beratung, Angehörigenpflege 
und Infrastruktur der Versorgung, soziale Absi-
cherung und Digitalisierung eingegangen wird.

4.1	 Information und 
Beratung 
Informationen und Beratung können eine große 
Rolle bei der individuellen Gestaltung des Pfle-
gearrangements spielen. Familienangehörige, 
die vor der Entscheidung stehen, ob und wie sie 
die Pflege für einen anderen Menschen über-
nehmen bzw. ob und wie sie Pflege und Beruf 
vereinbaren können, benötigen Information und 
Beratung. Denn einen Menschen zu „pflegen“, 
kann individuell mit sehr unterschiedlichen Her-

268	Vgl. zu den Unterstützungsmöglichkeiten beispielsweise Frey 2019.

ausforderungen verbunden sein. Dies reicht von 
gelegentlicher Unterstützung und Begleitung bis 
hin zu umfangreicher Hilfe im Alltag, vielfältigen 
Organisationsaufgaben und einer 24-Stunden-Be-
treuung, zum Beispiel bei Menschen mit Demenz. 
Wenn Angehörige sich gemeinsam mit den zu 
Pflegenden für die Pflege in der eigenen Häuslich-
keit entscheiden, brauchen sie eine Vielzahl von 
Unterstützungsangeboten.268 Doch nur wenn die 
verschiedenen gesetzlichen Möglichkeiten und 
Unterstützungsangebote bekannt sind, können 
diese bedarfsgerecht genutzt werden. Eine kompe-
tente individuelle und umfassende Beratung, die 
über bestehende Angebote unabhängig informiert 
und aufklärt, kann hilfreich sein und dazu befä-
higen, die „richtigen“ Entscheidungen zu treffen. 

Der Beirat hat sich daher im Rahmen einer eige-
nen Arbeitsgruppe mit dem Thema „Beratung“ 
befasst. Grundlegend war zu Beginn die Frage 
nach der Definition von Information und Bera-
tung. Der Beirat folgte folgender Definition: Unter 
„Information“ wird verstanden, dass einer Perso-
nen Wissen zur Verfügung gestellt oder eine Aus-
kunft erteilt wird; dies bedeutet im Kontext der 
Vereinbarkeit von Pflege und Beruf z. B. zu vermit-
teln, welche rechtlichen Ansprüche grundsätzlich 
aufgrund des PflegeZG und des FPfZG bestehen 
und welche Entlastungsangebote für pflegende 
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Angehörige vorhanden sind. Beratung hingegen 
geht deutlich über die Informationsvermittlung 
hinaus. „Beratung“ zielt darauf, die Bewältigungs-
kompetenz im Umgang mit Problemen und Belas-
tungen, die im Zusammenhang mit Pflegebedürf-
tigkeit oder einer Erkrankung stehen, zu fördern, 
die Durchsetzung von Rechten der Pflegebedürf-
tigen oder ihrer Angehörigen zu unterstützen und 
sozialstaatliche Hilfen zu erschließen. Im Zentrum 
der Pflegeberatung steht häufig die Etablierung 
oder Stabilisierung von Pflege- und Unterstüt-
zungsarrangements für die Pflegebedürftigen. 
Dazu müssen die Wünsche und Präferenzen der 
Pflegebedürftigen für bestimmte Unterstützungs- 
und Wohnformen mit denen der Angehörigen 
und den vorhandenen Ressourcen in Überein-
stimmung gebracht werden. Pflegeberatung muss 
sich daher bei der Einbeziehung von berufstätigen 
Angehörigen immer auch um deren Wünsche und 
Möglichkeiten zur Unterstützung ihrer pflegebe-
dürftigen Angehörigen kümmern. Die Frage der 
Vereinbarkeit von Pflege und Beruf ohne Über-
forderung der pflegenden Angehörigen ist damit 
fachlicher Bestandteil guter Pflegeberatung.269 

Hinsichtlich der in Deutschland vorhanden 
Beratungslandschaft wurde vom Beirat posi-
tiv die Vielfalt der Beratungsmöglichkeiten 
hervorgehoben. Bemängelt wurden jedoch die 
Unübersichtlichkeit der Beratungsstruktur, die 
ungleichen Zugangswege (Stadt/Land; unter-
schiedlicher Bildungsgrad; mit Migrationshin-
tergrund und ohne) und die teilweise ungesi-
cherte und zeitlich begrenzt Finanzierung von 
bewährten Beratungsstellen. Die Beiratsmitglieder 
berichteten immer wieder von ihrer Erfahrung, 
dass Angehörige häufig nicht wissen, an wen sie 
sich wenden können, und von dem Wunsch der 
Angehörigen, „an die Hand genommen“ und 
begleitet zu werden“. Auch wurde ein Vergleich 
mit anderen europäischen Ländern herangezo-
gen. Aus der Arbeitsgruppe Beratung kam die 
Anregung, dass zum Beispiel eine einheitliche

269	Vgl. hierzu Schaeffer, Schmidt-Kaehler 2012 und Zentrum für Qualität in der Pflege 2016b, S. 8ff.

270	Vgl. Bundesministerium für Gesundheit 2019a, S. 109 f., 121ff.; vgl. zur Pflegeberatung und den Pflegestützpunkten auch den 
Sechsten Bericht der Bundesregierung (2016) über die Entwicklung der Pflegeversicherung und den Stand der pflegerischen 
Versorgung in der Bundesrepublik Deutschland, S. 162 (eine Übersicht über die Pflegestützpunkte findet sich in Tabelle 44). 

Bezeichnung der Beratungsstellen für mehr 
Orientierung bei Angehörigen sorgen könnte. 

4.1.1	 Beratungs- und Informations-
angebote

Es gibt zahlreiche Träger und Anbieter von Bera-
tungs- und Informationsangeboten. Gesetzliche 
Aufträge für eine Beratung insbesondere hinsicht-
lich des SGB XI ergeben sich etwa für Pflegekassen 
oder die privaten Versicherungsunternehmen, 
die die private Pflege-Pflichtversicherung durch-
führen, aus § 7a SGB XI bzw. für die Pflegestütz-
punkte aus § 7c Abs. 2 SGB XI. Darüber hinaus 
gibt es Informations- und Beratungsstellen ohne 
gesetzlichen Auftrag, z. B. durch Wohlfahrtsver-
bände, Vereine, Selbsthilfeorganisationen oder 
auch die Bundesministerien BMG und BMFSFJ. 

Gesetzlicher Anspruch auf Beratung / Arten der 
Beratung
Mit dem durch das Pflege-Weiterentwicklungs-
gesetz eingeführten § 7a Abs. 1 SGB XI wurde 
der Anspruch auf umfassende, auf die indivi-
duelle Pflegesituation abgestimmte Beratung 
gesetzlich verankert. Alle Versicherten, die Leis-
tungen aus der sozialen oder privaten Pflege-
versicherung erhalten oder dort einen Antrag 
auf Leistungen gestellt haben und bei denen 
ein erkennbarer Hilfe- oder Beratungsbedarf 
besteht, haben Anspruch auf eine kostenfreie 
und neutrale Beratung. Der Beratungsauf-
trag obliegt den Pflegekassen, den privaten 
Versicherungsunternehmen, die die private 
Pflege-Pflichtversicherung durchführen (die 
Pflegeberatung erfolgt dort durch die compass 
private pflegeberatung GmbH), den Pflegestütz-
punkten und im Rahmen der (verpflichtenden) 
Beratungsbesuchen in der eigenen Häuslichkeit 
(§ 37 SGB XI) den ambulanten Pflegediensten.270 
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Mit der Pflegeberatung (§ 7a SGB XI) sollen die 
Selbstbestimmung und Selbstständigkeit der/des 
Anspruchsberechtigten gestärkt und eine an der 
persönlichen Situation ausgerichtete Versorgung 
gewährleistet werden. Auch wird die Entlastung 
der Angehörigen und weiterer an der Pflege 
beteiligter Personen in den Blick genommen.271 
Ein Pflegebedarf kann häufig akut eintreten und 
Angehörige müssen dann schnell Entscheidungen 
treffen. Daher hat der Gesetzgeber die Pflegekas-
sen und privaten Versicherungsunternehmen 
in § 7b SGB XI verpflichtet, innerhalb von zwei 
Wochen nach Antragsstellung einen Pflegebera-
ter oder eine Pflegeberaterin zu benennen, der 
bzw. die die Pflegeberatung nach § 7a SGB XI 
durchführt. Die Pflegekassen können die Bera-
tung selbstständig durchführen, an eine unab-
hängige und neutrale Beratungsstelle verweisen 
(mit der entsprechende Verträge geschlossen 
wurden) oder Beratungsgutscheine ausstellen. 

Zur wohnortnahen Beratung, Versorgung und 
Betreuung der Versicherten haben die Pflegekas-
sen in geteilter Trägerschaft mit Kommunen und 
Ländern vielerorts Pflegestützpunkte aufgebaut. 
Die Pflegeberatung kann z. B. in den Räumen 
der Pflegekassen vorgenommen werden, erfolgt 
auf Wunsch aber auch in der häuslichen Umge-
bung.272 Im Rahmen der Pflegeberatung sollen 
der Hilfe- und Unterstützungsbedarf sowie die 
Ergebnisse der Beratung in der eigenen Häus-
lichkeit systematisch erfasst und analysiert 
werden. Es soll zusammen mit den Anspruchs-
berechtigten ein individueller Versorgungsplan 
erstellt und die Durchführung des Versorgungs-
plans überprüft und gegebenenfalls an eine 
veränderte Bedarfslage angepasst werden.

Der größte Teil der häuslich versorgten Pflegebe-
dürftigen bezieht ausschließlich Pflegegeld. Um 
zu gewährleisten, dass auch diese Gruppe ange-
messen versorgt und betreut wird, sieht § 37 Abs. 

271	Nach § 7a Abs. 1 Nr. 6 ist auch über Leistungen zur Entlastung der Pflegepersonen zu informieren. Pflegende Ange-
hörige sind ebenfalls zum Teil einbezogen, wenn es sich etwa um die Aufklärung über Leistungen der Pflegeversi-
cherung handelt (§ 7 Abs. 2 SGB XI), eine Pflegeberatung auf Wunsch gegenüber dem Angehörigen erfolgen soll (§ 
7a Abs. 3 SGB XI), es sich um Pflegekurse nach § 45 SGBXI oder Modellvorhaben nach § 123 SGB XI handelt. 

272	Die Richtlinien des GKV-Spitzenverbandes zur einheitlichen Durchführung der Pflegebera-
tung nach § 7a SGB XI stellen die Beratung in der Häuslichkeit oder Einrichtung des Pflegebedürf-
tigen an erster Stelle und betonen damit die Vorrangigkeit einer zugehenden Beratung.

3 SGB XI einen verpflichtenden Beratungsbesuch 
in regelmäßigen Abständen vor, der in erster 
Linie von zugelassenen Pflegediensten durchge-
führt wird. Durch das zum 1. Januar 2019 in Kraft 
getretene Pflegepersonal-Stärkungsgesetz (PpSG) 
wurde die Situation ambulant versorgter Pflege-
bedürftiger auch unter dem Gesichtspunkt der 
Beratungseinsätze nach § 37 Abs. 3 SGB XI verbes-
sert. Wenn auch an dem Grundsatz festgehalten 
wird, dass Mitteilungen an die Pflegekassen und 
die privaten Versicherungsunternehmen über die 
Ergebnisse des Beratungsbesuchs die Einwilligung 
des Pflegebedürftigen voraussetzen, trägt das 
PpSG dem Umstand Rechnung, dass es Konstel-
lationen gibt, in denen noch einmal der Versuch 
unternommen werden muss, die Pflegesituation 
zum Wohle des Pflegebedürftigen zu verbessern. 
Kommt nämlich die Beratungsperson zu der 
Überzeugung, dass eine Situation gegeben ist, die 
die Inanspruchnahme weiterer oder anderer Leis-
tungen erfordert, um die pflegerische Versorgung 
auf gutem Niveau sicherzustellen, ist der zustän-
digen Pflegekasse mitzuteilen, dass eine weiter 
gehende Beratung für erforderlich gehalten wird, 
auch wenn der Pflegebedürftige keine Einwilli-
gung zu einer umfassenden Mitteilung gegeben 
hat. Die Pflegekasse hat dann eine Beratung nach 
§ 7a SGB XI anzubieten und kann in dem Fall, 
in dem eine Beratung abgerufen wird, etwaige 
Anpassungen der Leistungen mit den Betroffe-
nen erörtern und erforderlichenfalls einleiten. 
Dabei beschränkt sich der Hinweis der Bera-
tungsstelle an die Pflegekasse darauf, dass eine 
weiter gehende Beratung durch die Pflegekasse 
angezeigt ist, die dann ihrerseits eine entspre-
chende Beratung anzubieten hat. Personenbezo-
gene Daten über die Pflegesituation dürfen dabei 
mangels Einwilligung nicht übermittelt werden.

Des Weiteren sieht § 45 SGB XI Pflegekurse für 
pflegende Angehörige vor. Durch die Vorschrift 
wird den Pflegekassen als zusätzliche Aufgabe 
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die Durchführung von Pflegekursen auferlegt, 
mittels derer praktizierende und potenzielle 
ehrenamtliche Pflegekräfte mit Pflegetätigkeiten 
vertraut gemacht werden sollen. Die Regelung 
in § 45 SGB XI ist eine weitere Maßnahme zur 
Stärkung der häuslichen Pflege. Die Pflegekas-
sen haben diese Schulungskurse für Angehörige 
und sonstige an einer ehrenamtlichen Pflege-
tätigkeit interessierte Personen unentgeltlich 
durchzuführen. Hierdurch soll die Fähigkeit zur 
eigenständigen Durchführung der Pflege ver-
mittelt werden. Die Schulungskurse können auf 
Wunsch der Pflegeperson und der pflegebedürf-
tigen Person auch in der häuslichen Umgebung 
des Pflegebedürftigen durchgeführt werden.

Weitere Informations- und Beratungsangebote
Erst mit dem Pflege-Weiterentwicklungsgesetz 
wurde der Anspruch auf Beratung im Gesetz 
verankert. Doch der Bedarf nach Beratung war 
schon vorher sehr groß. Im Laufe der Jahre hat 
sich eine Vielzahl von Beratungsstellen und 
Modellen entwickelt, die sowohl vom personellen 
und zeitlichen Umfang, von der räumlichen und 
finanziellen Ausstattung als auch von der Qualifi-
kation der Beratenden sehr unterschiedlich sind. 
Die Beratungsstellen befinden sich in unterschied-
licher Trägerschaft wie z. B. Wohlfahrtsverbänden, 
Kommunen, Vereinen, Selbsthilfeorganisationen. 
Auch Betriebe geben häufig Auskunft, z. B. über 
Pflege-Guides oder ähnliche Initiativen.273 Die 
meisten Beratungsstellen bieten individuelle, 
auf den eigenen Bedarf hin abgestimmte Bera-
tung persönlich, telefonisch oder auch online an. 
Zudem gibt es eine Fülle von Informationsmög-
lichkeiten in Form von Broschüren und Websei-
ten, aber auch von Auskunftsstellen. Diese Vielfalt 
hat sich einerseits bewährt, doch gleichzeitig ist 
diese Beratungslandschaft für „Außenstehende“ 
unübersichtlich. Die Angebote haben unter-

273	Vgl. beispielsweise die Qualifizierung zum Pflege-Guide der hessischen Initiative, online unter: http://www.beru-
fundpflege.hessen.de/pflege-guide, oder zur Wegweiserin/zum Wegweiser für Pflege im Betrieb, online unter: https://
www.aok-business.de/nordost/tools-service/seminare/wegweiserwegweiserin-fuer-pflege-im-betrieb/ .

274	Vgl. weitere Beratungsangebote in Frey 2019, S. 35 ff.

275	Vgl. hierzu etwa die Seiten www.wege-zur-pflege.de, www.wegweiser-demenz.de, hier das Alzheimer-Telefon, aber auch 
die Seiten www.perspektive-wiedereinsteig.de und www.pausentaste.de für pflegende Kinder und Jugendliche.

276	https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/pflege.html. Hingewiesen sei auch auf das Servicetelefon des BMAS 
zum Bereich Behinderung; Informationen zu Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und entsprechende Broschüren sind 
über das BMJV erhältlich: vgl. z. B. https://www.bmjv.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Patientenverfuegung.html.

schiedliche Bezeichnungen, sind häufig digital 
nicht auffindbar und untereinander nicht ver-
netzt. Angehörige stoßen eher zufällig auf diese 
Beratungsmöglichkeiten oder weil ihnen jemand 
die Stelle empfohlen hat. Diese Beratungsstellen 
könnten jedoch auch wichtige Multiplikatoren 
sein, um auf die Möglichkeiten der Vereinbar-
keit von Pflege und Beruf hinzuweisen.274 

Hinsichtlich der gesetzlichen Regelungen – so 
auch im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Pflege 
und Beruf – nehmen die Angebote von BMFSFJ275 
und BMG276 eine besondere Stellung ein. Das 
Pflegetelefon des BMFSFJ etwa, das 2011 seine 
Arbeit aufgenommen hat (kurz darauf startete 
auch die Seite www.wege-zur-pflege.de), rich-
tet sich mit seinem Beratungsangebot an alle 
Betroffenen und Beteiligten in der Pflege, d. h. an 
Pflegebedürftige und ihr persönliches Umfeld, an 
pflegende Angehörige, an Dienstleister im Pfle-
gesektor, an Arbeitgeber von pflegenden Ange-
hörigen und Beratungsstellen. Der Service deckt 
Information und Weitervermittlung zu den auf 
der Website genannten Themen wie Beratungen 
zu den Freistellungen nach dem PflegeZG und 
dem FPfZG, zur kurzzeitigen Arbeitsverhinde-
rung, zur Begleitung in der letzte Lebensphase 
und zum Pflegeunterstützungsgeld ab, stellt aber 
auch Informationen über Hilfestellungen und 
Entlastungsmöglichkeiten vor Ort zur Verfü-
gung. Außerdem werden allgemeine Fragen zum 
Wohnen und Leben im Alter, zum Leistungsrecht 
(SGB XI) oder auch zur Charta der Rechte der 
hilfe- und pflegebedürftigen Menschen beant-
wortet. Auf der Grundlage des Koalitionsvertrages 
von 2013 wurde eine Weiterentwicklung dahin-
gehend vorgenommen, dass nunmehr auch zu 
kritischen und Belastungssituationen beraten 
wird und eine Lotsenfunktion zu Angeboten auf 
Bundes- und Landesebene in diesem Zusammen-
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hang wahrgenommen wird. Bei Bedarf findet 
die Beratung vertraulich und anonym statt.

4.1.2	 Inanspruchnahme 

Viele Hauptpflegepersonen kennen und nutzen 
zwar die Beratungsangebote der Pflegekassen 
sowie der ambulanten Pflegedienste und Pfle-
gestützpunkte, darüber hinausgehende Bera-
tungs- und Informationsangebote sind jedoch 
häufig unbekannt.277 Wenn keine Beratung in 
Anspruch genommen wurde, wird als Argument 
von Pflegebedürftigen oder deren Angehörigen 
häufig angegeben, dass schon genügend Wissen 
über die Pflegesituation vorliegt oder Informatio-
nen über andere Wege erhalten wurden. Teilweise 
fehlt den Angehörigen aufgrund der Pflegesitu-
ation jedoch auch die Zeit für eine Beratung.278 

Hinsichtlich der Entlastungsmöglichkeiten bei der 
Pflege gab bei einer Befragung 2017 jeder zweite 
Bundesbürger an, sich über Unterstützungsmög-
lichkeiten wie eine berufliche Auszeit oder eine 
Arbeitszeitreduzierung gut informiert zu fühlen, 
während 40 % explizit von Wissenslücken berich-
teten und 11 % keine Wertung zum eigenen Infor-
mationsstand abgeben konnten oder wollen.279 
Die Regelungen des PflegeZG und des FPfZG 
sind 80 % der Befragten einer Studie ungefähr 
oder ganz bekannt, auf Nachfrage sind jedoch die 
wesentlichen Merkmale nicht bekannt. Ein ähn-
liches Bild zeichnet sich bei den Personalverant-
wortlichen in Unternehmen ab, sie beschreiben 
sich überwiegend als eher wenig gut informiert.280 

Wenn eine Beratung in Anspruch genommen 
wurde, fand diese eher bei den bekannten offi-
ziellen Anlaufstellen statt. Nach Rothgang und 
Müller (2018) werden am häufigsten die Bera-
tungsangebote der ambulanten Pflegedienste und 
der Pflegekassen genutzt. Daneben holen sich 

277	Vgl. Rothgang, Müller 2018, S.141f.

278	TNS Infratest Sozialforschung 2017, S. 151f.

279	Vgl. Kantar EMNID 2017, Bevölkerungsbefragung zum Thema Vereinbarkeit von 
Pflege und Beruf im Auftrag des BMFSFJ, Ergebnisbericht Welle 7. 

280	Vgl. INTERVAL 2018, S. 11. 

281	Vgl. Rothgang, Müller 2018, 141f.

282	Statistische Auswertung, online und Social Media des BMFSFJ, Stand Januar 2019, S. 3.

etwa 25 % der Hauptpflegepersonen Informa-
tionen aus dem Internet, und etwa jeder Fünfte 
lässt sich in einem Pflegestützpunkt beraten.281 

Nachweislich lässt sich ein Anstieg an Beratungen 
verzeichnen, wenn neue gesetzliche Regelungen 
in Kraft treten. Die Seite www.wege-zur-pflege.
de zum Beispiel verzeichnete seit dem 1. Januar 
2015 um ein Vielfaches höhere Zugriffszahlen 
(bis zu 66 830 Seitenaufrufe im Monat).282 Auch 
die Beratung am Pflegetelefon des BMFSFJ 
wurde häufiger in Anspruch genommen.

4.1.3	 Fazit und Handlungsempfeh-
lungen

Die Beiratsmitglieder sind sich einig, dass Ange-
hörige, die die Pflege übernehmen, gut informiert 
sein sollten über alle ihnen zustehenden Leis-
tungen und Unterstützungsangebote. Zudem 
sollte eine Beratung bei Problemen individuell 
helfen. Doch noch sind die Informations- und 
Beratungsmöglichkeiten nicht ausreichend 
bekannt und werden zu wenig genutzt. Ange-
hörige berichten immer wieder, dass sie von 
einer Stelle zur nächsten verwiesen werden, was 
anstrengend und kräfteraubend sei. Der Beirat ist 
jedoch überzeugt, dass kompetente und indivi-
duell angepasste Beratung unterstützen kann, 
mit der Pflegesituation besser klarzukommen 
und Pflege und Beruf leichter zu vereinbaren. 

Der Beirat hat folgende Handlungs-
empfehlungen formuliert

Der Beirat empfiehlt, pflegende Angehörige 
frühzeitig und begleitend, transparent und 
neutral zu informieren und zu beraten.

Das Beratungsangebot ist aus Sicht des Beirates 
stärker öffentlich und transparent zu machen, 
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damit Angehörige bei Eintritt eines Pflegefalls 
wissen, an wen sie sich wenden können. Nur so 
können sie frühzeitig Hilfe und Unterstützung 
erfahren. Beratung muss neutral und unabhängig 
von Interessen Dritter sein, damit Vertrauensauf-
bau möglich ist. Die Pflege zu meistern ist eine 
komplexe und häufig auch langfristige Heraus-
forderung. Daher ist eine Begleitung über einen 
längeren Zeitraum sinnvoll und sollte – wenn 
gewünscht – im Sinne eines „Case-Managements“ 
umgesetzt werden. Es wurde im Beirat auch disku-
tiert, einen eigenen Rechtsanspruch auf Pflege-
beratung für Angehörige im Sozialgesetzbuch in 
Ergänzung zu § 7a Abs. 2 SGB XI zu prüfen.283 

Der Beirat empfiehlt, dass Pflegeberatung wahr-
nehmbar und wohnortnah sowie individuell und 
kultursensibel ausgerichtet sein und hilfreich für 
die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf sein soll.

Der Beirat setzt sich dafür ein, dass pflegende 
Angehörige unabhängig von ihrem Wohnort, 
unabhängig von ihrem Bildungsgrad und unab-
hängig von ihrem kulturellen Hintergrund eine 
qualitativ gute Beratung finden, und zwar auf dem 
aktuellen Stand der gesetzlichen Regelungen. 

Das bedeutet, dass Beratungsangebote wohn-
ortnah vorhanden und gut mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln zu erreichen sein sollten. Auch 
sollten Beratende individuell auf Kulturunter-
schiede eingehen können und Beratungs- und 
Informationsangebote in mehreren Fremdspra-
chen vorhalten. 

Da viele Angehörige aufgrund der Doppelauf-
gabe von Pflege und Beruf über Zeitmangel und 
wenig Flexibilität klagen, sollten Beratungsstellen 
auch die Möglichkeit einer zugehenden Beratung 
schaffen. 

Außerdem empfiehlt der Beirat, die viel-
fältigen Beratungsangebote stärker in der 
Öffentlichkeit bekannt zu machen und unter-
einander zu vernetzen. Eine institutio-

283	Gemäß § 7a Abs. 2 S. 1 SGB XI kann auf Wunsch einer anspruchsberechtigten Person (nach Abs. 1 S. 1) die Pflegebe-
ratung auch gegenüber ihren Angehörigen oder weiteren Personen oder unter deren Einbeziehung erfolgen.

284	Vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen 2014, S. 150f.

nelle Förderung qualitativ bewährter Bera-
tungsangebote wäre wünschenswert. 

Der Beirat empfiehlt, dass in der Öffent-
lichkeit kontinuierlich auf die bestehenden 
Möglichkeiten zur Vereinbarkeit von Pflege 
und Beruf und auf entsprechende Beratungs-
angebote hingewiesen wird – barrierefrei, 
mehrsprachig und geschlechtersensibel.

Sowohl durch gut verständliche Broschüren als 
auch durch Nutzung der neuen Medien sollte 
verstärkt auf die vielfältige Möglichkeiten zur 
Vereinbarkeit von Pflege und Beruf und auf die 
entsprechenden Beratungsangebote hingewie-
sen werden. Hilfreich könnten zum Beispiel 
auch öffentlichkeitswirksame Kampagnen sein, 
die die Anerkennung der Gleichwertigkeit von 
Kinderbetreuungs- und Pflegeaufgaben mittel- 
und langfristig im gesellschaftlichen Bewusst-
sein verankern und somit das Verständnis für 
pflegende beschäftigte Angehörige erhöhen.284 

Der Beirat empfiehlt, dass Pflegeberatung nach 
§ 7a SGB XI eine vernetzte und umfängliche 
Beratung gewährleistet. Diese muss weiterent-
wickelt und gestärkt werden. Pflegestützpunkte 
sollten entsprechend den Bedarfen qualitativ, 
inhaltlich und personell ausgestattet sein.

Pflegebedürftige und ihre Angehörigen wün-
schen sich möglichst nur eine zuständigen 
Person, die sie im Rahmen der Pflege begleitet 
und unterstützt – d. h. ohne das zeit- und ner-
venaufreibende Weitergeleitet-Werden. Die 
Pflegeberatung nach § 7a SGB XI muss daher für 
jeden eine vernetzte und umfängliche Beratung 
gewährleisten. Dabei sollten Angehörige umfas-
send über bestehende Unterstützungsleistungen 
vor Ort informiert werden. Pflegestützpunkte 
müssen entsprechend ihren Bedarfen qualita-
tiv, inhaltlich und personell ausgestattet sein. 
Außerdem wird empfohlen, dass sich Pflege-
stützpunkte und andere Beratungsstellen an 
wissenschaftlich fundierten Beratungsstandards 
orientieren und ihr eigenes Angebot entsprechend 
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den in den Ländern geschaffenen Grundlagen 
evaluieren lassen.285 Dies bietet die Möglichkeit, 
eine hohe Qualität der Beratung zu gewähr-
leisten bzw. diese fortlaufend zu verbessern. 

Zur leichteren Auffindbarkeit wurde im Bei-
rat diskutiert (ohne Handlungsempfehlung), 
dass sich Pflegestützpunkte auf ein einheitli-
ches Pflegestützpunkt-Logo verständigen, um 
Beratungssuchenden die Suche zu erleichtern. 
Der Beirat diskutierte zudem zu empfehlen, 
dass Pflegestützpunkte ihren Auftrag nach 
Vernetzung und Kooperation verstärkt nach-
kommen. Denn nur so können sie Angehörige 
umfassend über passende Angebote informie-
ren. Gleichzeitig können sie im Rahmen der 
Vernetzung ihren Bekanntheitsgrad erhöhen. 

Der Beirat empfiehlt, das bundesweite Pflege-
telefon des BMFSFJ auszubauen und bekann-
ter zu machen. Der Beirat empfiehlt weiterhin 
eine ständige Evaluation des Pflegetelefons. 

Unter den bestehenden Angeboten hat der Beirat 
das Pflegetelefon des BMFSFJ als ein bedeutsames 
Angebot herausgestellt durch die bundesweite 
Weitervermittlung (Lotsenfunktion) insbeson-
dere auch zu Fragen zu dem Gesetz zur besseren 
Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf und 
zu den aktuell geltenden Regelungen sowie als 
Angebot in Krisensituationen. Der Beirat emp-
fiehlt, den Bekanntheitsgrad des Pflegetelefons 
zu erhöhen und das Angebot auszubauen. 

Zudem verspricht sich der Beirat von einer 
fortlaufenden Evaluation des Angebots 
eine bessere Rückmeldung über spezifi-
sche (Beratungs-)Bedarfe von pflegenden 
Angehörigen und eine Berücksichtigung 
dieser bei der weiteren Gesetzgebung. 

285	Gemäß § 7a Abs. 9 SGB XI legt der Spitzenverband Bund der Pflegekassen dem BMG alle drei Jahre, erstmals zum 
30.06.2020, einen Bericht über die Erfahrungen und die Weiterentwicklung der Pflegeberatung und Pflegeberatungs-
strukturen nach den Absätzen 1 bis 4,7 und 8, § 7b Abs. 1 und 2 und § 7c und die Durchführung, Ergebnisse und Wir-
kungen in der eigenen Häuslichkeit sowie die Fortentwicklung der Beratungsstrukturen nach § 37 Abs. 3 bis 8 vor. 

286	Die App in.kontakt wurde von wir pflegen e.V. im Rahmen des Projekts „Online Selbsthilfe Initiativen für pflegende 
Angehörige (OSHI-PA)“ entwickelt. Das Projekt wird gefördert vom Bundesministerium für Gesundheit und der Tech-
niker Krankenkasse in NRW. Nähere Informationen finden sich unter: https://www.wir-pflegen.net/projekte/oshi/.

287	Das Internetportal pflegen-und-leben.de bietet seit 2011 psychologische Online-Be-
ratung bei seelischer Belastung durch den Pflegealltag.

288	Vgl. Institut DGB-Index Gute Arbeit 2018, S. 4.

Der Beirat empfiehlt, im Kontext der zunehmen-
den Digitalisierung, Lösungen für das einfache 
Auffinden von qualitätsgesicherten Informationen 
(und Beratungsstellen) im Internet zu entwickeln.

Es braucht eine stärkere Vernetzung der 
Angebote im Internet und damit eine Struk-
tur, die das zielgenaue Auffinden hilfreicher 
Informationen und Angebote erleichtert. 

Digitale Unterstützungsangebote sind für 
pflegende Angehörige häufig ein Tor zur 
Welt und sollten weiterentwickelt werden. 

Die App „in.kontakt“ ist ein Beispiel, wie 
Selbsthilfe von und für pflegende Angehörige 
orts- und zeitungebunden angeboten werden 
kann. Mit der für Handy und Tablet entwi-
ckelten App können sich pflegende Angehö-
rige in öffentlichen und nicht-öffentlichen 
Gruppen zu verschiedenen Themen äußern 
oder auch regional zusammenschließen und 
ihre Fragen und Erfahrungen einbringen.286 

Ein anderes Beispiel stellt die psychologische 
Online-Beratung Catania dar: Pflegende Angehö-
rige erhalten online individuelle Unterstützung 
und psychologische Begleitung, wenn sie sich 
durch den Pflegealltag seelisch belastet fühlen. Ziel 
ist es, pflegende Angehörige emotional zu entlas-
ten und damit häuslicher Gewalt vorzubeugen.287 

Auch (digitale) Schulungen und Workshops 
für Führungskräfte von Unternehmen, für 
Beratende aus unterschiedlichen Beratungs-
stellen sowie für Mitarbeitende in Kranken-
häusern, Pflege-, Reha- und Kureinrichtun-
gen und weitere Zielgruppen könnten den 
Bekanntheitsgrad von vereinbarkeitsrelevanten 
Maßnahmen und Ansprüchen steigern.288 
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4.2	 Versorgungsinfra-
struktur und Unterstüt-
zung

Fehlen Versorgungsstrukturen vor Ort und 
sind Unterstützungsangebote für pflegende 
Angehörige nicht vorhanden, kann dies einer 
der Gründe sein, dass Angehörige ihre Erwerbs-
tätigkeit zugunsten der Pflege aufgeben. Die 
Vereinbarkeit von Pflege und Beruf hängt daher 
auch mit dem Vorhandensein und der Quali-
tät passender Angebote vor Ort zusammen. 

Da die Schwere der Pflegebedürftigkeit als auch 
die Lebensumstände von pflegenden Angehö-
rigen sehr unterschiedlich sind, braucht es eine 
Vielfalt von Angeboten, damit Pflegebedürftige 
und Angehörige die für sie passende Unterstüt-
zung finden. Zwar gibt es bereits unterschiedliche 
Unterstützungsangebote für pflegebedürftige 
Personen zur Begleitung, Betreuung und Ver-
sorgung, doch sind diese noch nicht flächende-
ckend vorhanden, teilweise nicht passend oder 
sie stoßen nicht auf Akzeptanz. Beispielsweise ist 
es für Menschen mit Demenz sehr schwer, wenn 
immer unterschiedliche Personen zur Pflege 
kommen. Bezugspflege, das bedeutet Aufbau von 
Vertrauen, indem immer die zwei, drei gleichen 
Pflegekräfte kommen, wird eher angenommen.

Der Beirat setzt sich darum dafür ein, dass die 
Versorgungsstruktur weiter ausgebaut, entwi-
ckelt und verbessert wird.289 Alle pflegenden 
Angehörigen sollten wohnortnah auf für sie 
passende Angebote zurückgreifen können. 

289	Die Konzertierte Aktion Pflege setzt sich ebenfalls mit dem Thema auseinander. Verglei-
che https://www.bundesgesundheitsministerium.de/konzertierte-aktion-pflege.html.

290	Vgl. Rothgang, Müller 2018, S. 76.

291	Um das Angebot von Betreuung und Hauswirtschaft besser als bisher auf- und auszubauen, sieht das am 11. Mai 2019 in 
Kraft getretene Gesetz für schnellere Termine und bessere Versorgung (Terminservice- und Versorgungsgesetz – TSVG) 
neben den ambulanten Pflegediensten die Einführung von Betreuungsdiensten als zugelassene Leistungserbringer 
im System der sozialen Pflegeversicherung vor. Diese Betreuungsdienste sind ambulante Dienste, die Leistungen der 
häuslichen Betreuung und Hilfen bei der Haushaltsführung unter Leitung einer verantwortlichen Fachkraft erbrin-
gen, die keine Pflegefachkraft sein muss. Gleiches gilt auch für das einzusetzende Personal. Dieser Ansatz ermöglicht, 
die Versorgung Pflegebedürftiger auf eine breitere fachliche und damit auch breitere personelle Basis zu stellen. Das 
stellt eine wertvolle Ressource und einen Beitrag zur Lösung des Fachkräftemangels in der ambulanten Pflege dar.

Ambulante Versorgung
Ein wesentliches Unterstützungsangebot für 
pflegende Angehörige stellen die ambulanten 
Pflegedienste dar. Deutschlandweit ist das Ange-
bot jedoch sehr unterschiedlich. Während in den 
Stadtstaaten (Berlin, Hamburg etc.) eine gute 
Versorgung besteht, verändert sich die Versor-
gungsmöglichkeit deutlich in den Flächenstaaten, 
insbesondere im ländlichen Bereich.290 Allein 
aus diesem eklatanten Unterschied leiten sich 
deutliche Versorgungsengpässe ab, die bereits 
dazu geführt haben, dass Pflegedienste keine 
weiteren Patientinnen oder Patienten aufnehmen 
können, bevor nicht wieder ein Platz frei wird.

Problematisch stellt sich auch die Versorgung 
von kognitiv beeinträchtigten Menschen als auch 
von Personen mit besonders technikintensiven 
Bedarfen dar. Diese kommen mit einer dreimali-
gen Versorgung über den Tag zumeist nicht aus. 
Besonders beruflich tätige pflegende Angehörige 
geraten hier in eine äußerst schwierige Situation: 
Es entsteht eine Lücke zwischen Versorgungsan-
gebot durch häusliche Pflegedienste und ihren 
eigenen Zeitressourcen. Sie sehen sich häufig 
gezwungen, die eigene Berufstätigkeit aufzugeben 
oder aber eine Haushaltshilfe zu engagieren, die 
mit in der Wohnung des Pflegebedürftigen wohnt. 
Dies kann zu vielfältigen Konflikten führen.291 

Tages- und Nachtpflege
Tages- und Nachtpflege ist eine Leistung der 
teilstationären Pflege und stellt eine Ergän-
zung zur häuslichen Pflege dar. Sie dient der 
Entlastung pflegender Angehöriger und damit 
einer Stärkung der ambulanten Versorgung. 
Sie kann besonders erwerbstätige Pflegeperso-
nen unterstützen, um ihnen eine Weiterfüh-
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rung der beruflichen Tätigkeit zu ermöglichen. 
Nach der Pflegestatistik nutzten (zum Stich-
tag 15.12.2017) 103 554 Pflegebedürftige eine 
Tagespflege und lediglich 35 Pflegebedürftige 
eine Nachtpflege.292 Dabei ist sowohl das Angebot 
als auch die Nachfrage nach Tagespflegeplät-
zen in den letzten Jahren stark angestiegen.293 
Angebote zur Nachtpflege bestehen kaum.294 

Kurzzeitpflege
Kurzzeitpflegeangebote ermöglichen die Über-
nahme von pflegebedürftigen Personen in 
eine stationäre Versorgung für einen Zeitraum 
von bis zu acht Wochen. Die Angebote dienen 
der Entlastung von pflegenden Angehörigen 
oder dem Übergang vom Krankenhaus in die 
eigene Häuslichkeit sowie einem Aufenthalt 
während Wohnungsanpassungsmaßnahmen. 

Ende 2017 nutzten etwa 25 900 Pflegebedürftige 
die Kurzzeitpflege.295 2017 haben 1205 Pflege-
heime (von 14 480 Pflegeheimen) Kurzzeitpflege 
in Deutschland angeboten – allerdings unterschie-
den sich diese Angebote deutlich voneinander. 
Zumeist sind die Kurzzeitpflegeangebote in Alten-
heime integriert, es existierten nur 173 Angebote 
in solitären Kurzzeitpflegeeinrichtungen.296 

Verhinderungspflege 
Im Gegensatz zur Kurzzeitpflege handelt es sich 
bei der Verhinderungspflege um eine Leistung 
im eigenen häuslichen Umfeld. Gründe für die 
Verhinderungspflege sind ein Ausfall der Pflege-
person wegen Krankheit, Erholung oder anderer 
Gründe. Die Verhinderungspflege kann von einem 
Pflegedienst wie auch anderen Pflegepersonen 
durchgeführt werden. Dabei können die Leis-
tungen auch tage- oder stundenweise erfolgen. 

292	Vgl. Statistisches Bundesamt 2018b, S. 34. 

293	Vgl. Statistisches Bundesamt 2018b, S. 15, 34f. 

294	Vgl. Statistisches Bundesamt 2018b, S. 33. 

295	Vgl. Statistisches Bundesamt 2018b, S. 34.

296	Vgl. Gesundheitsberichterstattung des Bundes 2019b.

297	Vgl. Gesundheitsberichterstattung des Bundes 2019a.

298	Häufig auch als „Bürgerschaftliches Engagement“ oder „Freiwilligentätigkeit“ bezeichnet.

299	Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2017, S. 7. 

Bundesweit wurde die stundenweise Ver-
hinderungspflege im Jahr 2017 von 161 
445 Personen in Anspruch genommen, der 
überwiegende Anteil von Pflegebedürfti-
gen des Pflegegrades 2 und 3 (68 %).297 

Entlastungsleistungen
Mit dem Zweiten Pflegestärkungsgesetz wurden 
die Betreuungs- und Entlastungsleistungen in 
einen Entlastungsbetrag umgewandelt. Diesen 
Entlastungsbetrag können nun alle Pflegebe-
dürftigen nutzen, die einen Einstufung in einen 
Pflegegrad erhalten haben und in der eigenen 
Häuslichkeit leben. Der Betrag von 125 Euro 
pro Monat dient zur Betreuung der pflegebe-
dürftigen Person oder zur Entlastung der pfle-
genden Angehörigen (z. B. durch Betreuungs-
angebote, Unterstützungsangebote im Alltag 
wie Einkäufe, Haushaltsreinigung, Arztbesuche 
usw., anteilig für Tages- und Nachtpflege). 

Die Nutzung der Entlastungsleistungen steigt 
zwar deutlich an, dennoch werden diese 
noch zu wenig genutzt – teilweise weil sie 
zu wenig bekannt sind oder auch weil das 
entsprechende Angebot vor Ort nicht vor-
handen ist. Die Entlastungsleistungen soll-
ten stärker bekannt gemacht werden. 

Ehrenamtliche Unterstützung
In Deutschland ist die ehrenamtliche Tätigkeit 
sehr verbreitet.298 Mehr als 24 Millionen Bundes-
bürger und Bundesbürgerinnen – und damit jeder 
Dritte – engagieren sich in unterschiedlichen 
Bereichen ehrenamtlich,299 viele auch in der Pflege.

In der Pflegeberatung nach § 7a SGB XI wird auf 
Angebote zur Unterstützung im Alltag hinge-
wiesen. Ehrenamtliche Unterstützung kann eine 
langfristige verlässliche Unterstützung aber nicht 
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ersetzen, sondern nur ergänzen. Es wäre zu prü-
fen, welche Ansätze es bereits gibt oder entwickelt 
werden können, um das große Potenzial, das in 
der Bereitschaft vieler Bürger und Bürgerinnen 
liegt, für die Pflegeergänzung nutzbar zu machen. 

Pflegeeinrichtungen und Wohngemeinschaften
Besonders bei einem deutlich steigenden Pflege-
bedarf, z. B. durch die Begleiterscheinungen einer 
zunehmenden demenziellen Problematik,300 sehen 
sich Angehörige oftmals überfordert, die Pflege in 
der eigenen Häuslichkeit weiter sicherzustellen. 
Die Entscheidung, einen Angehörigen in eine 
vollstationäre Versorgung oder eine ambulant 
betreute Wohngemeinschaft umziehen zu lassen, 
ist herausfordernd für pflegende Angehörige, z. B. 
auch durch die häufig auftretenden Schuldgefühle 
und/oder durch das Gefühl, versagt zu haben. 

Im Jahr 2017 existierten 11 241 vollstationäre 
Angebote.301 Es muss jedoch mit einem weiteren 
Anstieg von Pflegebedürftigen gerechnet werden, 
die eine vollstationäre oder 24-Stunden-Unter-
bringung benötigen. Dies bedeutet, dass mit län-
geren Wartezeiten zu rechnen ist und nicht immer 
eine Unterbringung in Heimatnähe erreicht 
werden kann. Zudem beklagen pflegende Angehö-
rige bei stationären Einrichtungen den Pflegeper-
sonalmangel und die ständigen neuen Ansprech-
partner, die sich aus der hohen Teilzeitquote der 
Pflegenden ergeben (Vollzeitbeschäftigungsquote 
liegt bei 29 %)302. Darüber hinaus decken die 
Leistungen der Pflegeversicherung weniger als 
die Hälfte der entstehenden Kosten. Dieses führt 
zu einer deutlichen finanziellen Belastung des 
Pflegebedürftigen oder seiner Angehörigen. 

All dies führt häufig dazu, dass versucht wird, 
die Pflege des Angehörigen häufig so lange wie 
möglich zu Hause zu bewältigen. Diese Entschei-
dung kann zu einem Ausstieg aus dem Beruf und 
zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen.

300	Geschätzt 1,7 Millionen Menschen leiden an einer demenziellen Erkran-
kung, vgl. Deutsche Alzheimer Gesellschaft (ohne Jahr), S. 1. 

301	Vgl. Gesundheitsberichterstattung des Bundes 2019b.

302	Vgl. Rothgang, Müller 2018, Band 12.

303	§ 3 S. 1 Nr. 1a und S. 3 SGB VI.

304	§ 3 S. 2 SGB VI.

4.3	 Soziale Absicherung 
der pflegenden Angehö-
rigen

Pflegende Angehörige sind durch die Soli-
dargemeinschaft in den Bereichen Renten-, 
Arbeitslosen- und Unfallversicherung sozialver-
sicherungsrechtlich abgesichert. Beschäftigte 
unterliegen bei teilweiser Freistellung der Ver-
sicherungspflicht bzw. sie bleiben Mitglied in 
allen Zweigen der Sozialversicherung. Bei einer 
vollständigen Freistellung ist keine Beschäfti-
gung gegen Arbeitsentgelt mehr gegeben. In der 
gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung 
kommt dann neben einer beitragsfreien Famili-
enversicherung eine freiwillige Versicherung oder 
eine Pflichtversicherung nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 
SGB V und § 20 Abs. 1 Nr. 12 SGB XI in Betracht.

4.3.1	 Rentenversicherung

Die soziale oder private Pflegeversicherung 
zahlt Pflichtbeiträge zur Rentenversicherung 
der Pflegenden für die Zeit, in der sie eine oder 
mehrere pflegebedürftige Personen mit min-
destens Pflegegrad 2 wenigstens zehn Stunden 
wöchentlich, verteilt auf regelmäßig mindes-
tens zwei Tage in der Woche, in ihrer häuslichen 
Umgebung nicht erwerbsmäßig pflegen und 
daneben nicht mehr als regelmäßig 30 Wochen-
stunden erwerbstätig sind.303 Die Pflegetätigkeit 
gilt als nicht erwerbsmäßig, wenn die Pflegeper-
son für die Pflegetätigkeit keine Vergütung erhält, 
die das dem Umfang der jeweiligen Pflegetätig-
keit entsprechende Pflegegeld übersteigt.304 

Für die Berechnung der von der sozialen oder 
privaten Pflegeversicherung zu zahlenden Ren-
tenbeiträge wird die Pflegeleistung mit einem 
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bestimmten Betrag bewertet, der einem (fik-
tiven) Erwerbseinkommen in derselben Höhe 
entspricht und als Grundlage für die Bemessung 
der Rentenanwartschaften dient (Bemessungs-
grundlage). Die Höhe des Betrags ist abhängig 
vom Pflegegrad der gepflegten Person und vom 
Pflegeaufwand, der typisierend daran gemessen 
wird, ob von der pflegebedürftigen Person nur 
Pflegegeld, nur Pflegesachleistungen oder eine 
Kombination aus beidem in Anspruch genom-
men wird. Nähere Auskünfte können die pfle-
genden Angehörigen von den Beraterinnen und 
Beratern der Rentenversicherung erhalten.305 

Bei der gleichzeitigen Versorgung mehrerer 
Pflegebedürftiger (z. B. Vater und Mutter) wer-
den die gesetzlich festgelegten zehn Stunden 
pro Woche auch durch eine Addition aller Pfle-
gezeiten erreicht. Pflegen mehrere Personen 
gemeinsam (z. B. Geschwister, sog. Mehrfach-
pflege), sind die Beiträge entsprechend dem 
vom MDK festgestellten prozentualen Umfang 
der jeweiligen Pflegetätigkeit im Verhältnis 
zum Gesamtpflegeaufwand je pflegebedürftiger 
Person aufzuteilen (§ 166 Abs. 2 S. 2 SGB VI).

Während des Bezugs von Pflegeunterstützungs-
geld werden wie bei der Krankenversicherung 
80 % des während der Freistellung ausgefallenen 
laufenden Arbeitsentgelts für die Beitragsbe-
messung zugrunde gelegt (§ 166 Abs. 1 Nr. 2f 
SGB VI). Der auf das Pflegeunterstützungsgeld 
zu zahlende Beitrag wird zu 50 % vom Ver-
sicherten und zu 50 % von der Pflegeversi-
cherung des Pflegebedürftigen getragen.306 

Um im Alter eine Rente aus der Pflegetätigkeit 
zu bekommen, müssen auf dem Rentenkonto 
der Pflegeperson mindestens fünf Beitragsjahre 
eingezahlt sein. Sind es weniger als fünf Beitrags-
jahre, können Pflichtbeiträge aus Erwerbsarbeit, 
Kindererziehung, und häuslicher Pflege durch 
freiwillige Beiträge aufgestockt werden.307 

305	Vgl. auch Deutsche Rentenversicherung 2018.

306	§ 170 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe e) SGB VI.

307	§§ 7, 167, 171 SGB VI.

308	Vgl. auch DGUV (ohne Jahr).

4.3.2	 Unfallversicherung

Nach dem SGB VII sind Pflegepersonen in der 
gesetzlichen Unfallversicherung versichert (§ 2 
Abs. 1 Nr. 17 SGB VII). Voraussetzung ist, dass 
die pflegebedürftige Person mindestens Pfle-
gegrad 2 hat und wenigstens zehn Stunden 
wöchentlich, verteilt auf regelmäßig mindes-
tens zwei Tage in der Woche, gepflegt wird.308 

Versichert sind pflegerische Maßnahmen in den 
in § 14 Abs. 2 SGB XI genannten Bereichen sowie 
Hilfen bei der Haushaltsführung nach § 18 Abs. 
5a S. 3 Nr. 2 SGB XI. Das bedeutet, dass die Pfle-
geperson für die Bereiche Mobilität (Lagern im 
Bett, Umsetzen, Mobilisation in der Wohnung, 
Treppensteigen), kognitive und kommunikative 
Fähigkeiten (örtliche und zeitliche Orientierung, 
Gespräche), Verhaltensweisen und psychische 
Problemlagen (körperliche und verbale Aggres-
sion), Selbstversorgung (Waschen, An- und 
Auskleiden), Bewältigung von und selbstständiger 
Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten 
Anforderungen und Belastungen (Medikamente, 
Wundversorgung) und Gestaltung des Tagesab-
laufes versichert ist. Erleidet eine Pflegeperson 
bei einer der o. g. Tätigkeiten einen Unfall, so 
hat sie Anspruch auf Heilbehandlung. Diese 
umfasst die Erstversorgung am Unfallort, ärztli-
che Behandlung, Versorgung mit Arznei-, Ver-
band-, Heil- und Hilfsmitteln, häusliche Pflege 
und die Behandlung in Krankenhäusern und 
Reha-Einrichtungen. Die Beiträge werden von 
den Unfallversicherungsträgern im kommuna-
len Bereich gezahlt (§ 129 Abs. 1 Nr. 7 SGB VII).

4.3.3	 Arbeitslosenversicherung

Die Pflegezeit wird in der Arbeitslosenversi-
cherung als Versicherungszeit angerechnet. Die 
Beiträge zur Arbeitslosenversicherung werden 
von der sozialen oder privaten Pflegeversicherung 
übernommen, um den Anspruch auf Arbeitslosen-
geld während einer Pflegezeit aufrechtzuerhalten. 
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Voraussetzung ist wiederum, dass die Pflege-
person einen Pflegebedürftigen mit mindestens 
Pflegegrad 2 nicht erwerbsmäßig wenigstens zehn 
Stunden wöchentlich, verteilt auf regelmäßig 
mindestens zwei Tage in der Woche, in seiner 
häuslichen Umgebung pflegt. Weitere Voraus-
setzung ist, dass die Pflegeperson unmittelbar 
vor Beginn der Pflegetätigkeit versicherungs-
pflichtig war oder Anspruch auf eine laufende 
Entgeltersatzleistung nach dem SGB III hatte.

Als beitragspflichtige Einnahme gilt ein Arbeits-
entgelt in Höhe von 50 % der monatlichen 
Bezugsgröße (§ 345 Nr. 8 SGB III), wobei Bezugs-
größe das Durchschnittsentgelt aller Versicher-
ten des vorvergangenen Jahres ist. Während des 
Bezugs von Pflegeunterstützungsgeld gelten 80 % 
des entfallenden laufenden Arbeitsentgelts als Bei-
tragsgrundlage (§ 345 Nr. 6b SGB III), die zu jeweils 
50 % vom Versicherten und von den entspre-
chenden Leistungsträgern an die Bundesagentur 
für Arbeit gezahlt werden (§ 347 Nr. 6b SGB III).

Somit haben pflegende Angehörige, wenn sie 
ihre Erwerbstätigkeit wegen der Pflege aufge-
ben, einen Anspruch auf die Leistungen aus 
der Arbeitslosenversicherung nach Ende der 
Pflegetätigkeit. Es können also Arbeitslosen-
geld oder Leistungen zur Arbeitsförderung (z. 
B. eine Weiterbildung) beantragt werden.309 

4.3.4	 Kranken- und Pflegever
sicherung

Auch bei einer vollständigen Freistellung der 
Pflegeperson von der Arbeitsleistung bleibt 
der Kranken¬ und Pflegeversicherungsschutz 
während der Pflegezeit erhalten, wenn in die-
ser Zeit eine Familienversicherung besteht. Ist 
diese Möglichkeit nicht gegeben und besteht die 
Möglichkeit zur Pflichtversicherung nicht, muss 
sich die Pflegeperson freiwillig in der gesetzli-
chen Krankenversicherung weiterversichern. Die 
Beitragsbemessung richtet sich in diesem Fall 
nach § 240 SGBV; in der Regel wird der Mindest-
beitrag zu zahlen sein (2019: ca. 160 Euro mtl.). An 
die Krankenversicherung ist automatisch auch 

309	Vgl. Frey 2019, S. 63.

die Pflegeversicherung gebunden. Auf Antrag 
leistet die Pflegeversicherung für alle Pflegegrade 
einen Zuschuss zum Beitrag für die Kranken- und 
Pflegeversicherung bis zur Höhe der Mindest-
beiträge, die von freiwillig in der gesetzlichen 
Krankenversicherung versicherten Personen zur 
gesetzlichen Krankenversicherung (§ 240 Abs. 4 
S. 1 des Fünften Buches) und zur sozialen Pfle-
geversicherung (§ 57 Abs. 4) zu entrichten sind. 
Dieser darf die tatsächliche Höhe der Beiträge 
nicht übersteigen (§ 44a Abs. 1 S. 1–3 SGB XI). Eine 
private Kranken- und Pflege-Pflichtversiche-
rung bleibt grundsätzlich während der Pflegezeit 
bestehen. Auf Antrag leistet die Pflegekasse oder 
das private Pflegeversicherungsunternehmen der 
pflegebedürftigen Person auch hier in allen Pfle-
gegraden einen Zuschuss zum Beitrag zur Kran-
ken-¬ und Pflegeversicherung bis zur Höhe des 
Mindestbeitrags wie bei den Sozialversicherten. 

Während des Bezuges von Pflegeunterstützungs-
geld bei kurzzeitiger Arbeitsverhinderung (max. 
zehn Tage) bleibt die Mitgliedschaft in der gesetz-
lichen Krankenversicherung bestehen (§ 192 Abs. 
1 Nr. 2 SGB V). Es gelten 80 % des während der 
Freistellung ausgefallenen laufenden Arbeitsent-
gelts als beitragspflichtige Einnahmen (§ 232b 
Abs. 1 SGB V). Der Beitragsbemessung zugrunde 
gelegt werden auch Renten und andere Versor-
gungsbezüge (§ 226 Abs. 1 Nrn. 2 und 3 SGB V), 
dies jedoch höchstens in dem Umfang, in dem 
zuletzt vor dem Bezug des Pflegeunterstützungs-
geldes Beitragspflicht bestand (§ 232b Abs. 2 SGB 
V). Beiträge an die soziale Pflegeversicherung 
sind aus dem Pflegeunterstützungsgeld nicht 
zu entrichten (§ 56 Abs. 5 SGB XI). Die Beiträge 
aus dem Pflegeunterstützungsgeld zur gesetzli-
chen Krankenversicherung sind immer hälftig 
zu tragen, das bedeutet, die Versicherten tragen 
50 % der Kosten, die andere Hälfte wird von der 
Pflegekasse, der privaten Versicherung oder der 
Beihilfestelle getragen (§ 249c SGB V). Privat 
krankenversicherte Bezieher von Pflegeunterstüt-
zungsgeld erhalten für die Dauer des Leistungs-
bezuges auf Antrag Zuschüsse zur Krankenver-
sicherung von der das Pflegeunterstützungsgeld 
gewährenden Pflegekasse oder privaten Versi-
cherungsunternehmen (§ 44a Abs. 4 SGB XI).
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4.4	 Pflege und Digitali-
sierung
Digitalisierung bedeutet, dass alle gesellschaftli-
chen Bereiche zunehmend digital miteinander 
vernetzt werden. Im November 2016 wurde 
bereits seitens des BMAS das Weißbuch „Arbei-
ten 4.0“ zur Zukunft der Arbeit in der digitalen 
Welt vorgestellt, das umfassend den Wandel 
des Arbeitsmarktes thematisiert und Hand-
lungsempfehlungen formuliert.310 Auch der 
Beirat hat sich mit der Frage befasst, wie sich die 
Arbeitswelt verändert und insbesondere auch 
technische Assistenzsysteme die Vereinbarkeit 
von Pflege und Beruf erleichtern könnten.

Die im Auftrag des BMFSFJ in Abstimmung mit 
dem Beirat erstellte Sonderauswertung des Unter-
nehmensmonitors Familienfreundlichkeit 2016 
durch das IW kam unter anderem zu dem Ergeb-
nis, dass Familienfreundlichkeit in der Arbeitswelt 
für rund neun von zehn Beschäftigte mit pflege-
bedürftigen Angehörigen ein wichtiges Thema 
ist.311 Es wurde auch festgestellt, dass bereits relativ 
stark digital ausgerichtete Unternehmen (sog. 
Unternehmen 4.0) dem Thema Familienfreund-
lichkeit für Beschäftigte mit pflegebedürftigen 
Angehörigen eine höhere Bedeutung zumessen 
als weniger stark digitalisierte Unternehmen. 
Auch bieten Unternehmen 4.0 signifikant häufiger 
Teilfreistellungen, Auszeiten und Vermittlungs-
hilfen als spezifische Unterstützungsangebote 
an. Ein relativ großer Anteil der Beschäftigten 
mit Pflegeverantwortung ist im Übrigen davon 
überzeugt, dass sich Vereinbarkeitsfragen im 
Zuge der Digitalisierung leichter lösen lassen.312 

310	Vgl. https://www.bmas.de/DE/Service/Medien/Publikationen/a883-weissbuch.html.

311	Vgl. Institut der Deutschen Wirtschaft 2017b, S. 5 ff.

312	Aufbauend auf dieser Expertise fand am 21.03.2017 ein von BMFSFJ und dem Netzwerkbüro Erfolgsfaktor Familie initi-
ierter Innovationszirkel zum Thema „Vereinbarkeit von Pflege und Beruf in einer Arbeitswelt 4.0“ statt. Die Vereinbarkeit 
von Pflege und Beruf und die Rolle von „Assistive Technologies Supporting Informal Care“ (so etwa die Präsentation von 
Prof. Klein) waren auch Gegenstand der Peer Review der KOM (gemeinsam mit BMFSFJ im September 2018 – weitere 
Informationen unter: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1024&newsId=9173&furtherNews=yes&pre-
view=cHJldkVtcGxQb3J0YWwhMjAxMjAyMTVwcmV2aWV3). Vgl. zum Themenbereich Robotik etwa auch Klein et al. 2018.

313	Vgl. Fraunhofer Institut 2018; thematisiert werden auch die Kultur in den Unternehmen sowie die Rolle von gesellschaftlichen 
Normen.

314	Hierzu auch Knauthe et al. 2017; zu den technischen Assistenzsystemen auch Wahl, Jokisch 2016; Schulz et al. 2015.

Einer weiteren Studie des Fraunhofer Instituts für 
Arbeitswirtschaft und Organisation (Fraunhofer 
IAO) ist zu entnehmen, dass es künftig vor allem 
zu einer Veränderung von Arbeitsort, Arbeitszeit 
und Arbeitsinhalt kommen wird. Demnach wür-
den Tätigkeiten mobiler stattfinden, Arbeitszeiten 
würden individuell vereinbart und der Austausch 
mit Kolleginnen und Kollegen sowie Kundinnen 
und Kunden nehme quantitativ ab oder werde 
virtualisiert. Vereinbarkeitspotenziale lägen daher 
in der Planung von Terminen (Ort und Zeit) 
sowie der Erstellung von Dienst- und Einsatz-
plänen. Außerdem könnten vermehrt bestimmte 
Tätigkeiten auf ähnlich qualifizierte Kolleginnen 
und Kollegen übertragen werden. Es wird nicht 
nur darauf hingewiesen, dass Tätigkeiten sich 
in ihrer Bedeutung verändern werden und sich 
neue Potenziale zur Vereinbarkeit durch zuneh-
mende Agilität und Flexibilität ergeben werden, 
sondern auch, dass der Umgang mit mobiler und 
entgrenzter Arbeit wichtiger wird und smarte 
Technik Personen im Alltag unterstützen könne.313 

Gemeinsam mit der Geschäftsstelle des Beirats 
und BMFSFJ wurde am 06.07.2017 schließlich 
ein eintägiger Fachworkshop zum Thema „Die 
Vereinbarkeit von Pflege und Beruf in Zei-
ten des digitalen Wandels“ durchgeführt, bei 
dem unter anderem nach dem Ist-Zustand aus 
Unternehmenssicht gefragt wurde, bei dem 
die Potenziale durch den digitalen Wandel 
beleuchtet wurden (mobiles Arbeiten, Job-Sha-
ring ect.) und der Handlungsbedarf diskutiert 
sowie auf offene Fragen hingewiesen wurde. 

Technische Assistenzsysteme stellen eine Mög-
lichkeit dar, die Vereinbarkeit von Pflege und 
Beruf zu verbessern.314 Der Beirat hat sich hier-
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mit bereits intensiv in seiner dritten Sitzung vom 
25.04.2017 befasst. Die Gründe für eine Nutzung 
von technischen Assistenzsystemen sind vielfäl-
tig. Sie liegen unter anderem in der Aufrechter-
haltung und Steigerung der Lebensqualität, im 
Bereich der Gesundheit, der Aktivität und Selbst-
ständigkeit sowie auch im Bereich Zufriedenheit 
und individuelles Wohlergehen. Auch der soziale 
Kontakt zu anderen Personen kann so ggf. erhal-
ten bleiben und damit der Einsamkeit im Alter 
entgegengewirkt werden.315 Als Wirkungsberei-
che bieten sich eine Umgebungsunterstützung 
(Sicherheit und Komfort), die Befähigung zur 
Eigeninitiative oder auch Kommunikation und 
Interaktion an. Angesichts der Produktvielfalt 
seien Erkenntnisse in Fragen der Akzeptanz und 
des Nutzens von Technik notwendig, dies schließe 
auch eine Evaluation von Technik im Kontext 
sozialer Belange ein.316 Im Folgenden werden die 
verschiedenen Klassifizierungen dargestellt. 

Umgebungssteuerung und Sicherheitssysteme
Hierzu zählen etwa die Steuerung von Beleuch-
tung, Heizung, Rollläden, Türen und Fenstern, 
intelligente Systeme, Sensoren in Türen und 
Fenstern oder eine Herdabschaltung zum Schutz 
von Überhitzung. Dies kann zu einer zeitli-
chen oder körperlichen Entlastung oder auch 
einer Minimierung der Sorgen über Sicherheit 
oder auch wie im Fall der Sensorik für Wasser-
hähne zu einer finanziellen Entlastung führen.

Unterstützungssysteme und Mobilitätshilfen
Hierbei handelt es sich um Saug- und Wischrobo-
ter zur Hausreinigung, Ganzkörperwaschstationen 
bzw. Toiletten mit Intimpflege, Erinnerungshilfen 
(Medikamente, Essen, Trinken) oder auch Aufsteh-
hilfen oder Pflegebetten (Umlagerung). Hier-
durch können die Zusatzbelastungen verringert 
werden, die Erinnerungsassistenz trägt zu einer 
zeitlichen/physischen Entlastung und die Mobi-
litätshilfen zu einer körperlichen Entlastung bei.

Informations- und Unterhaltungssysteme
Hierunter fallen Beratung, Schulung und Unter-
stützung über webbasierte Informationsportale, 

315	Vgl. zur Einsamkeit im Alter und dem Engagement des BMFSFJ (2019b) dagegen. 

316	Vgl. zur Akzeptanz von technischen Assistenzsystemen Künemund 2016.

Videotelefone und Chatsysteme auf benutzer-
freundlichen Oberflächen oder auch Multi-
media-Anwendungen, die einen Kontakt etwa 
bei Pflege auf Distanz, mehr Information oder 
auch Unterhaltung ermöglichen und so zu einer 
Entlastung der Pflegepersonen beitragen. 

Gesundheitstechnologien
Telemonitoring gesundheitsrelevanter Daten 
oder auch intelligente Matratzen (Druck-
belastung) können Angehörige durch eine 
Fern- oder Selbstüberwachung von Vitalda-
ten psychisch oder auch zeitlich entlasten. 

Intelligente Notrufsysteme und  
Aktivitätsmonitoring
Notrufknöpfe an Kette oder Armband, ein 
Sturzarmband oder auch eine Sensormatte/ein 
Sensorfußboden entlasten durch die Sturzerken-
nung und den Alarm in psychischer Hinsicht.

Ortungssysteme
Standortbestimmungen insbesondere bei 
Menschen mit Hinlauftendenz oder zum Auf-
finden von verlegten Gegenständen (Schlüs-
sel, Brillen usw.) entlasten Menschen in zeit-
licher und auch psychischer Hinsicht.

4.5	 Fazit und Hand-
lungsempfehlungen
1.	 Zu der Versorgungsinfrastruktur
Die Unterstützungsangebote für pflegende Ange-
hörige sind vielfältig und der Gesetzgeber hat in 
den vergangenen fünf Jahren deutliche Verbesse-
rungen auf den Weg gebracht. Dennoch besteht 
in diesem Bereich noch Verbesserungsbedarf, 
damit die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf 
gelingt und aufrechterhalten werden kann.

Der Beirat empfiehlt: 
•	 die professionelle Pflegeinfrastruktur zu verbes-

sern und auszubauen. 
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•	 die Unterstützungsangebote für pflegende 
Angehörige einfach, schnell zugänglich und 
flexibel zu gestalten.

Mit dem Ziel, die Vereinbarkeit von Pflege und 
Beruf für die pflegenden Angehörigen zu verbes-
sern und gleichzeitig den (langfristigen) Ausstieg 
aus der Erwerbstätigkeit zu verhindern, stimmt 
der Beirat darüber überein, dass die professionelle 
Pflegeinfrastruktur weiter verbessert werden 
muss. Dazu gehört, dass die Unterstützungsange-
bote zur individuellen Situation der Pflegebedürf-
tigen und der pflegenden Angehörigen passen und 
auch (regional) verfügbar sein müssen. Es besteht 
daher dringender Handlungsbedarf, die benötig-
ten Strukturen zur Unterstützung auszubauen.317 

Unterstützungsangebote müssen einfach und 
schnell zugänglich sein. Zudem müssen sie auf 
der einen Seite so flexibel gestaltet sein, dass die 
Vereinbarkeit von Pflege und Beruf ermöglicht 
wird. Zum anderen wäre es hilfreich, wenn weitere 
Kenntnis zu den Bedarfen und der fehlenden 
Inanspruchnahme von Unterstützungsmaßnah-
men bestünde. 

Der Beirat empfiehlt staatliche, bedarfsorientierte 
Zuschüsse für die Inanspruchnahme von haus-
haltsnahen Dienstleistungen, um erwerbstätige, 
pflegende Angehörige gezielt zu entlasten. 

Pflegende Angehörige benötigen eine öffentlich 
bereitgestellte Infrastruktur, um ausreichend Zeit 
sowohl für die Pflege als auch für eine existenz-
sichernde Erwerbstätigkeit zu haben. Aus Sicht 
des Beirats ist die Finanzierung von Zuschüssen 
für die Inanspruchnahme haushaltsnaher Dienst-
leistungen für pflegende Angehörige, wie sie im 
Koalitionsvertrag (19. Legislaturperiode) ange-
kündigt wurden, dafür eine geeignete Maßnahme. 
Die Bewältigung der Vereinbarkeit von Pflege und 
Beruf im Alltag, ohne am Rande der andauern-
den Erschöpfung leben zu müssen, kann durch 
eine direkte professionelle Unterstützung in der 
privaten Haushaltsführung erleichtert werden. 

317	Vgl. Konzertierte Aktion Pflege, Arbeitsgruppe 2 und 3. Diese beschäftigen sich umfänglich mit dem Aus-
bau der benötigten Strukturen zur Unterstützung Pflegebedürftiger und ihrer Angehörigen. Online 
unter: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/konzertierte-aktion-pflege.html.

2.	 Zur sozialen Absicherung
Der Beirat empfiehlt, eine Schlechterstellung 
der Angehörigen in der Altersabsicherung durch 
die pflegebedingte teilweise oder vollständige 
Freistellung von der Arbeitszeit zu vermeiden. 

Die Solidargemeinschaft deckt im Pflegefall die 
Bedürfnisse von pflegenden Angehörigen nur 
bedingt ab. Hier sollte noch mehr getan werden. 

Eine teilweise oder vollständige Reduzierung 
der Arbeitszeit hat geringere Beitragszahlungen 
zur Rentenversicherung zur Folge. Die beste-
henden Regelungen zur Rentenabsicherung 
von Pflegepersonen gleichen die daraus resul-
tierenden geringeren Rentenansprüche kaum 
aus: Die meisten pflegebedürftigen Personen, 
die zu Hause versorgt werden, befinden sich im 
Pflegegrad 2 oder Pflegegrad 3. Aktuell werden in 
diesen Pflegegraden Rentenversicherungsbeiträge 
von 8,31 Euro (Pflegegrad 2) beziehungsweise 
13,23 Euro (Pflegegrad 3) für ein Jahr häusliche 
Pflegeleistung gezahlt. Diese Beiträge erhalten 
pflegende Angehörige in der genannten Höhe 
aber nur, wenn sie ausschließlich Pflegegeld 
beziehen (siehe Abschnitt 4.3.1). Somit können 
pflegebedingte Erwerbsunterbrechungen und 
Arbeitszeitreduzierungen im Rentenalter zu 
erheblichen finanziellen Nachteilen führen. 

Aus der Sicht des Beirats dürfen pflegende 
Erwerbstätige jedoch in der Altersabsiche-
rung nicht schlechter gestellt werden, wenn 
sie aufgrund der Pflege eine teilweise oder 
vollständige Freistellung von der Arbeitszeit 
in Anspruch nehmen. Daher sollten Lösungen 
gefunden werden, die einen entsprechenden 
rentenrechtlichen Ausgleich sicherstellen.

3.	 Zur Digitalisierung
Der Beirat stellt fest, dass assistierende Techno-
logien noch nicht ausreichend im Bewusstsein 
verankert sind. Es gibt noch immer Unterschiede 
beim Einsatz von herkömmlicher Technik und 
neuen Technologien. Auch muss die eingesetzte 
Technik zu mehr Sicherheit führen. Der Nutzen 
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einer Technologie sollte im Vordergrund stehen. 
Abzuwägen sind allerdings die physische Sicher-
heit und der Schutz der Privatsphäre. Wissens-
lücken gerade auch im Bereich der Vereinbarkeit 
von Pflege und Beruf sollten geschlossen werden. 

Eine Verbesserung der Vereinbarkeit von Pflege 
und Beruf kann allerdings nur im Zusammen-
spiel mit anderen Ansätzen funktionieren. Ein 
wichtiger Schritt hierbei ist weiterhin die Inte-
gration der Technologien in soziale Hilfe- und 
Unterstützungsnetzwerke, ohne die „bloße“ 
Techniklösungen wenig hilfreich erscheinen.318 

Der Beirat empfiehlt: 
•	 sich für den Einsatz technischer Assistenzsyste-

me/Hilfsmittel an den Bedürfnissen der Nutze-
rinnen und Nutzer, ihrem Recht auf Selbstbe-
stimmung und am Gebot der Menschenwürde 
zu orientieren. 

•	 eine Orientierung der Digitalisierung/Techni-
sierung an Datenschutz, Datensicherheit und 
Schutz der Persönlichkeitsrechte Betroffener. 

•	 technische Assistenzsysteme und digital unter-
stützte Pflege entsprechend den Bedürfnissen 
pflegebedürftiger Menschen und ihrer Angehö-
rigen anzubieten. 

•	 personelle Hilfe- und Unterstützungsangebote 
nicht durch technische Assistenzsysteme zu 
ersetzen, sondern zu ergänzen. 

Technische Assistenzsysteme sollen Nutzende mit 
gesundheitlichen und/oder altersbedingten Ein-
schränkungen oder Menschen mit Behinderungen 
in ihrem alltäglichen Wohn- und Lebensumfeld 
unterstützen. Auch ihre pflegenden Angehörigen 
und professionelle Pflegekräfte können durch die 
Entwicklung von digitalisierten Unterstützungs-
systemen erheblich entlastet werden. Die wach-
sende Bedeutung, die digitalisierten Assistenz-

318	Fragen in Zusammenhang mit der Digitalisierung wurden in der AG 3 der konzertierten Aktion Pflege the-
matisiert, vgl. etwa https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/presse/pressemitteilungen/konzertier-
te-aktion-pflege-gemeinsame-initiative-zur-staerkung-der-pflege-in-deutschland/127038.

319	Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2018.

320	Vgl. Knauthe et al. 2017.

systemen bei der zukünftigen Versorgung älterer 
Menschen zugedacht wird, spiegelt sich nicht 
zuletzt im gegenwärtig bearbeiteten Achten Bun-
desaltenbericht der Bundesregierung zum Thema 
„Ältere Menschen und Digitalisierung“ wider.319 

Herstellung und Entwicklung digitaler Technik 
orientiert sich zu selten an den konkreten Bedürf-
nissen Betroffener (pflegende Angehörige, Pfle-
gebedürftige), sondern eher am technisch Mach-
baren und technisch Innovativen. Hinzu kommt 
häufig eine defizitäre Sichtweise Betroffener als 
ausschließlich passiv Hilfebedürftige statt einer 
ressourcenorientierten Herangehensweise, die 
nach vorhandenen (technischen) Kompetenzen 
fragt und Betroffenen so eine aktivere Rolle bei 
der Nutzung digitaler Technik ermöglicht. Emp-
fehlenswert ist dementsprechend die aktive Ein-
beziehung von Pflegebedürftigen und ihren Ange-
hörigen in die technische Entwicklung digitaler 
Assistenz- und Kommunikationssysteme. Von 
zentralem Interesse für die Arbeit dieses Beirats 
war und ist jedoch das Potenzial digitaler Tech-
nik zur Unterstützung berufstätiger pflegender 
Angehöriger. Für eine bessere Vereinbarkeit von 
Pflege und Erwerbsarbeit existieren mittlerweile 
einige technische Assistenzsysteme. Diese werden 
jedoch selten explizit zu diesem Zweck ausgewie-
sen, sondern adressieren in der Regel eine breitere 
Zielgruppe. Nahezu alle altersgerechten techni-
schen Assistenzsysteme, die Pflegebedürftigen 
auf irgendeine Weise Erleichterung verschaffen, 
entlasten auch die sie Pflegenden dabei, ihrer 
Erwerbstätigkeit unbelasteter nachzugehen. Denn 
jedes Gerät, das einer selbstständigeren Lebens-
führung der zu pflegenden Person zuträglich ist, 
entspannt gleichzeitig das Betreuungsverhältnis.320 

Der Beirat empfiehlt: 
•	 technische Hilfsmittel/Assistenzsysteme mit 

einer neutralen, kostenlosen und nutzerorien-
tierten Beratung im Vorfeld bereitzustellen. 
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•	 eine an den Bedürfnissen der anwendenden 
Menschen orientierte Einweisung in die Nut-
zung der Technik so oft wie nötig. 

Für die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf 
können Digitalisierung bzw. technische Assis-
tenzsysteme von großem Nutzen sein. Dafür ist 
zu beachten, dass es aufgrund der Vielfalt mög-
licher Pflegesituationen und -konstellationen 
praktisch unmöglich ist, pauschal Produkte zur 
besseren Vereinbarkeit von Pflege und Beruf zu 
empfehlen. Vielmehr müssen im Einzelfall der 
konkrete Bedarf, die vorliegenden Einschränkun-
gen der Pflegbedürftigen (z. B. Krankheitsbild, 
finanzielle Situation, Technikerfahrungen) sowie 
die Merkmale der pflegenden Angehörigen (z. B. 
Erwerbsbranche, Vollzeit vs. Teilzeit, Dauer der 
Pflege, Unterstützungsnetzwerke) geprüft wer-
den. Dementsprechend sollte am Anfang immer 
eine konkrete Bedarfsanalyse stehen.321 Hierzu 
bedarf es einer nutzerorientierten Beratung im 
Vorfeld. Diese Beratung könnte unter anderem 
durch bestehende Verbraucherschutzinstitutio-
nen wahrgenommen werden. Der Beirat spricht 
sich zudem dafür aus, dass diese von einer neu-
tralen Stelle und kostenlos verfügbar sein muss. 
Verbraucherschutzinformationen hält der Beirat 
hier für eine erste gute Informationsquelle. Da der 
Umgang mit der neuen Technik unter Umstän-
den nicht so einfach ist, soll eine Einweisung 
in die Nutzung so häufig wie nötig erfolgen. 

Die Akzeptanz und letztlich auch die Effektivität 
digitaler Lösungen zur Vereinbarung von Pflege 
und Beruf könnte deutlich erhöht werden, wenn 
diese sich weniger am allerneuesten Stand des 
technischen Fortschritts, sondern mehr an der 
Vertrautheit Betroffener mit bekannten Techno-

321	Vgl. Knauthe et al. 2017. 

322	Minderheitenvotum BDA: Einen gesetzlichen Anspruch auf mobiles Arbeiten oder Home-Office lehnt die BDA ab. Es liegt 
im Verantwortungsbereich des Arbeitgebers, die Zeit und den Ort der Arbeitsleistung zu bestimmen. Schon heute sind die 
Interessen der Beschäftigten dadurch gewahrt, dass der Arbeitgeber sein Weisungsrecht „nach billigem Ermessen“ auszuüben 
hat. Die bestehenden gesetzlichen Vorgaben zum Arbeits- und Gesundheitsschutz stehen insbesondere einem Anspruch auf 
Homeoffice diametral entgegen. Mobiles Arbeiten wird im Verhältnis zu anderen betrieblichen Unterstützungsmaßnahmen als 
deutlich weniger hilfreich zur Vereinbarkeit von Beruf und Pflege erachtet. So geben nur 14 % der Befragten in der SowiTra-Stu-
die (2018, S. 54, 56) an, dass mobiles Arbeiten hilfreich wäre. Wo es betrieblich möglich ist, können Arbeitnehmer zur besseren 
Vereinbarkeit schon heute von zu Hause oder mobil arbeiten. Es gilt auch weiterhin, individuelle Lösungen vor Ort zu finden.

323	Vgl. Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 2018. 

324	Vgl. https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2016/12/PD16_443_52911.html.

logien orientieren – und diese im Idealfall mit den 
Vorzügen neuester Technik kombinieren würde.

Der Beirat empfiehlt die Aufnahme der techni-
schen Assistenzsysteme in das (Pflege-)Hilfsmit-
telverzeichnis der Kranken-/Pflegekassen nach 
Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen. 

Der Markt an technischen Assistenzsystemen ist 
teilweise unterschiedlich; Kosten werden bislang 
insbesondere für Notrufsysteme von den Pfle-
gekassen übernommen. Bei Aufnahme weiterer 
Möglichkeiten von technischer Unterstützung in 
das (Pflege-)Hilfsmittelverzeichnis der Kranken- 
und Pflegekassen würde dies die rasche Verbrei-
tung und stärkere Inanspruchnahme unterstüt-
zen und damit auch die Akzeptanz fördern. 

Der Beirat empfiehlt ein gesetzlich verankertes 
Recht auf mobiles Arbeiten und Home-Office.322 

Ein Bericht der Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin (BAuA) stellt fest: Wer seine 
Erwerbstätigkeit örtlich und zeitlich flexibel 
gestalten kann, gewinnt an Autonomie und 
verringert gleichzeitig das Risiko von Work-Fa-
mily-Konflikten, sofern sich das Ausmaß der 
Arbeit zu Hause in Grenzen hält, sie nicht zu 
untypischen Zeiten stattfindet und planbar ist.323 
Dennoch hat der Anteil der abhängig Beschäftig-
ten, die die Möglichkeit des Home-Office nutzen, 
abgenommen, während er im europäischen Aus-
land gestiegen ist. 

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes stat-
ten 61 % der Unternehmen einen Teil ihrer Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter mit einem mobilen 
Internetzugang über ein tragbares Gerät (zum Bei-
spiel Smartphone oder Tablet) aus.324 Bei 40 % der 
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Beschäftigten ließe der Arbeitsplatz eine Tätigkeit 
von zu Hause zu, zwei Drittel von ihnen würden 
diese Möglichkeit gern nutzen, aber nur 12 % der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer arbeiten – 
überwiegend oder teilweise – zu Hause.325 

Hammermann und Stettes (2017) legen in diesem 
Zusammenhang dar, dass das Potenzial mobiler 
Arbeitsformen dabei noch nicht ausgeschöpft sei. 
So arbeite ein großer Teil der Beschäftigten nach 
wie vor ausschließlich im Betrieb des Arbeitge-
bers. Dies könnte sich durch die fortschreitende 
Digitalisierung wandeln. Perspektivisch denk-
bar sei eine höhere Ortsungebundenheit durch 
mobile Endgeräte auch in Berufen, die heute noch 
weitestgehend analog ausgeführt werden. Am 
Ende hänge es aber von den Beschäftigten selber 
ab, ob und in welchem Umfang sie die Flexibilisie-
rungspotenziale nutzen. In einer Studie zur Pflege 
in Kleinbetrieben wurde festgestellt, dass mobiles 
Arbeiten im Verhältnis zu anderen betrieblichen 
Unterstützungsmaßnahmen zur Vereinbarkeit auf 
einem der hintersten Plätze liegt.326 Für die Perso-
nalpolitik ergäben sich durch mobile Arbeitsfor-
men neue Herausforderungen für die Gestaltung 
des Wissensflusses in Unternehmen und für die 
Stärkung des Zusammenhalts in der Belegschaft.327 

Zu beachten ist allerdings auch, dass mobiles 
Arbeiten Beschäftigte mit Familienpflichten zwar 
entlastet, gleichzeitig aber auch die Gefahr birgt, 
die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung in der 
Sorgearbeit zu verfestigen. So konnte nachgewie-
sen werden, dass Väter Home-Office und selbstbe-
stimmte Arbeitszeiten in erster Linie nutzen, um 
deutlich länger zu arbeiten. Mütter mit ähnlichen 

325	Vgl. Brenke 2016.

326	Vgl. SowiTra 2018, S. 54, 56.

327	Vgl. Hammermann, Stettes 2017, S. 19 f.

328	Vgl. Lott 2019.

329	Vgl. zum Recht auf Home-Office etwa die Forderung des DGB, zu finden unter: https://www.zeit.
de/wirtschaft/2018-04/homeoffice-arbeitnehmer-recht-dgb-annelie-buntenbach.

330	Vgl. beispielsweise die Thesen zum Gutachten von Prof. Dr. Rüdiger Krause auf dem 71. Deutscher Juristen-
tag 2016, S. 15, zu finden unter: https://www.djt.de/fileadmin/downloads/71/71_Thesen_web.pdf.

331	Vgl. auch Hammermann, Stettes 2017, S. 8; insbesondere zur Lage in den Niederlanden und dem Gesetz über fle-
xibles Arbeiten vgl. Reinschmidt 2017, S. 17ff. und 78ff, zur Lage in Schottland vgl. Reinschmidt 2017, S. 83f.

332	Vgl. die im Auftrag des BMFSFJ erstellte Studie des Institut der deutschen Wirtschaft Köln zur „Vereinbarkeit von Beruf und 
Pflege – Sonderauswertung des Unternehmensmonitors Familienfreundlichkeit 2016 auf der Basis des IW-Personalpanels 
2015 und der IW-Beschäftigtenbefragung. Vgl. zum Thema Home-Office Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung Wochen-
bericht 2016, S. 95 ff.; zum orts- und zeitflexiblen Arbeiten Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 2018. 

Arrangements arbeiten zwar ebenfalls länger, 
investieren aber auch deutlich mehr Zeit in Kin-
derbetreuung.328 

Ein Recht auf mobiles oder flexibles Arbeiten bzw. 
Telearbeit wird mittlerweile häufiger gefordert.329 
So findet sich etwa beim 71. Deutschen Juristentag 
folgende Formulierung: „Die durch digitale Tech-
nologien geschaffenen Möglichkeiten örtlicher 
und zeitlicher Flexibilität der Arbeitnehmer bei 
der Aufgabenerledigung sollten zu Rechten aus-
gebaut werden. So sollte dem Arbeitnehmer bei 
mobilisierbaren Tätigkeiten ein Recht auf Telear-
beit eingeräumt werden, sofern nicht betriebliche 
Gründe entgegenstehen. Einen Anspruch auf 
Einrichtung eines solchen Arbeitsplatzes sollte der 
Arbeitnehmer aber nur bei einer regelmäßigen 
häuslichen Arbeit haben.“330 Bei der Ausgestaltung 
des Rechts auf mobiles bzw. flexibles Arbeiten 
könnten die Erfahrungen anderer Staaten einbe-
zogen werden. Ein Beispiel dafür ist der seit eini-
gen Jahren geltende Rechtsanspruch Beschäftigter 
in den Niederlanden.331 

Eine Studie des IW Köln zeigt, dass Beschäf-
tigte mit pflegebedürftigen Angehörigen sig-
nifikant häufiger (zumindest gelegentlich) 
mobil arbeiten, dies jedoch keinen Einfluss auf 
die Arbeitszufriedenheit hat. Mobiles Arbei-
ten allein scheint die Vereinbarkeit von Pflege 
und Beruf nicht grundsätzlich zu verbessern. 
Gleichwohl ist ein relativ großer Anteil der 
Beschäftigten mit Pflegeverantwortung davon 
überzeugt, dass sich Vereinbarkeitsfragen im 
Zuge der Digitalisierung leichter lösen lassen.332 
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Alle Beschlüsse und Hand-
lungsempfehlungen im 
Überblick

5

Begleitet werden die einzelnen Maßnahmen 
von einem gesamtgesellschaftlichen Dialog, der 
alle Beteiligten, Betroffenen und die gesamte 
Öffentlichkeit einbezieht. Die aktuelle Situation 
pflegender Erwerbstätiger und ihre Bedürfnisse 
müssen mehr in den Fokus der Öffentlichkeit 
gelangen. Die Bekanntheit von Beratungs- und 
Unterstützungsangeboten sowie die gesetzli-
chen Regelungen müssen gefördert werden. Das 
Programm muss regelmäßig evaluiert werden. 

Die zentralen Punkte (Beschlüsse) des unabhängi-
gen Beirats
•	 Pflege wird als gesamtgesellschaftliche Aufgabe 

verstanden.

•	 Es wird jede individuelle Entscheidung für oder 
gegen die Übernahme der Pflege der eigenen 
Angehörigen respektiert. 

•	 Die Pflegenden sollen dabei unterstützt werden, 
dass sie nicht bzw. nicht dauerhaft aus dem 
Beruf aussteigen. 

•	 Der Beirat spricht sich für Maßnahmen aus, 
welche die geschlechtergerechte Vereinbarung 
von Pflege und Beruf fördern. 

•	 Die betriebliche Umsetzbarkeit wird beachtet. 

•	 Besondere Situationen von Selbstständigen 
werden beachtet. 

•	 Grundsätzlich dürfen die Handlungsempfeh-
lungen nicht hinter die gegebenen gesetzlichen 
Ansprüche zu-rückfallen. 

Die Handlungsempfehlungen des unabhängigen 
Beirats
Zur allgemeinen Verbesserung der Situ-
ation von pflegenden Angehörigen: 

•	 Der Beirat empfiehlt, die Pflege, die von Angehö-
rigen geleistet wird, stärker wertzuschätzen.

•	 Der Beirat empfiehlt, ein Recht auf gesundheitli-
che Begleitung für Angehörige einzuführen.

•	 Der Beirat empfiehlt, die Anträge und Formu-
lare, die die Pflege betreffen, einfacher und 
nutzerfreundlicher zu gestalten.

•	 Der Beirat empfiehlt, die Vereinbarkeit von 
Pflege und Beruf für Frauen und Männer glei-
chermaßen zu verbessern sowie Fehlanreize im 
Sozial- und Steuerrecht abzuschaffen.

•	 Der Beirat empfiehlt Unternehmen, sich mit der 
Thematik Vereinbarkeit von Pflege und Beruf 
noch aktiver auseinanderzusetzen.

Zur finanziellen Unterstützung
•	 Der Beirat empfiehlt, das Darlehen durch eine 

Lohnersatzleistung für erwerbstätige Angehöri-
ge zu ersetzen.
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•	 Der Beirat empfiehlt, diese Lohnersatzleistung 
analog zum Elterngeld einzuführen.

•	 Der Beirat empfiehlt, je pflegebedürftiger Person 
einmalig einen steuerfinanzierten finanziellen 
Ausgleich bis zu 36 Monate einzuführen. 

•	 Der Beirat empfiehlt, als Anspruchsberechtigte 
der monetären Leistungen mehrere Personen 
parallel bzw. hintereinander zuzulassen. 

•	 Der Beirat empfiehlt, diese finanzielle Unter-
stützung transparent zu gestalteten und zeitnah 
auszuzahlen. 

•	 Der Beirat empfiehlt, das Recht auf einen finan-
ziellen Ausgleich ab Pflegegrad 2 zu ermögli-
chen.

Zu Freistellungen
•	 Der Beirat empfiehlt, in der 36-monatigen Dauer 

eine teilweise Freistellung bei einer Mindestar-
beitszeit von durchschnittlich 15 Stunden pro 
Woche zu ermöglichen. 

•	 Der Beirat empfiehlt, diesen Anspruch einmalig 
für jede beschäftigte Person für die Pflege ein 
und desselben pflegebedürftigen nahen Ange-
hörigen zu gewährleisten. 

•	 Der Beirat empfiehlt, dabei einen Anspruch auf 
sechs Monate vollständiger Freistellung oder 
mit einer wöchentlichen Mindestarbeitszeit 
unter 15 Stunden zu gewähren. 

•	 Der Beirat empfiehlt, mindestens den Pflege-
grad 2 des Pflegebedürftigen für die Gewährung 
vorauszusetzen.

•	 Der Beirat empfiehlt, eine flexible Inanspruch-
nahme der Freistellungen zu garantieren.

•	 Der Beirat empfiehlt, keinen Schwellenwert für 
die vollständige Freistellung festzulegen.

•	 Der Beirat empfiehlt, die Regelung zur kurz-
zeitigen Arbeitsverhinderung (§ 2 PflegeZG) zu 
erweitern und die Finanzierung ein Pflegeunter-
stützungsgeld bis zu zehn Arbeitstage pro Jahr 
festzulegen.

•	 Der Beirat empfiehlt, die kurzzeitige Arbeitsver-
hinderung mehrfach für einen nahen Angehöri-
gen in Anspruch nehmen zu können, sofern die 
gesetzlichen Voraussetzungen gegeben sind. 

•	 Der Beirat empfiehlt, die kurzzeitige Arbeitsver-
hinderung von bis zu zehn Arbeitstagen auch 
für den akuten Sterbefall anzuwenden und mit 
einer Lohnersatzleistung zu hinterlegen. 

•	 Der Beirat empfiehlt, im Gesetz festzulegen, in 
welchem Zeitraum der Arbeitgeber auf einen 
Wunsch nach Verringerung der Arbeitszeit bei 
einer teilweisen Freistellung des Beschäftigten 
reagieren muss und welche Rechtsfolgen eintre-
ten, wenn der Arbeitgeber nicht reagiert.

Zum Begriff naher Angehöriger
•	 Der Beirat empfiehlt, den Begriff der nahen 

Angehörigen auszuweiten auf Onkel und 
Tanten, Neffen und Nichten sowie Kinder der 
lebenspartnerschaftsähnlichen Gemeinschaften 
oder nichtehelichen Lebensgemeinschaften.

•	 Der Beirat empfiehlt, die Ausweitung der An-
spruchsberechtigung auf Menschen mit einem 
besonderen Näheverhältnis zum Pflegebedürfti-
gen zu prüfen.

Zur Vereinfachung der gesetzlichen Grundlage
•	 Der Beirat empfiehlt, das Pflegezeitgesetz und 

das Familienpflegezeitgesetz in einem Gesetz 
zusammenzuführen. 

•	 Der Beirat empfiehlt, die Regelungen und For-
mulierungen im Rahmen der Zusammenlegung 
der Gesetze zu vereinheitlichen und zu verein-
fachen.

Zur Weiterentwicklung des Pflegezeitgesetzes und 
des Familienpflegezeitgesetzes
•	 Der Beirat empfiehlt, keine „Fehlanreize“ zu 

schaffen, die zur Aufgabe des Berufes führen 
könnten, sondern Regelungen zu schaffen, 
welche die Aufteilung der Pflege auf mehrere 
Personen fördern. 

•	 Der Beirat empfiehlt, diese Regelungen regelmä-
ßig zu evaluieren.
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Zu Information und Beratung
•	 Der Beirat empfiehlt, pflegende Angehörige 

frühzeitig und begleitend, transparent und neu-
tral zu informieren und zu beraten.

•	 Der Beirat empfiehlt, dass Pflegeberatung wahr-
nehmbar und wohnortnah sowie individuell 
und kultursensibel ausgerichtet und hilfreich 
für die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf sein 
soll.

•	 Der Beirat empfiehlt, dass in der Öffentlichkeit 
kontinuierlich auf die bestehenden Möglichkei-
ten zur Vereinbarkeit von Pflege und Beruf und 
auf entsprechende Beratungsangebote hinge-
wiesen wird – barrierefrei, mehrsprachig und 
geschlechtersensibel.

•	 Der Beirat empfiehlt, dass Pflegeberatung nach § 
7a SGB XI eine vernetzte und umfängliche Bera-
tung gewährleistet. Diese muss weiterentwickelt 
und gestärkt werden. Pflegestützpunkte sollten 
entsprechend den Bedarfen qualitativ, inhaltlich 
und personell ausgestattet sein.

•	 Der Beirat empfiehlt, das bundesweite Pflegete-
lefon des BMFSFJ auszubauen und bekannter zu 
machen.

•	 Der Beirat empfiehlt weiterhin eine ständige 
Evaluation des Pflegetelefons. 

•	 Der Beirat empfiehlt, im Kontext der zuneh-
menden Digitalisierung Lösungen für das einfa-
che Auffinden von qualitätsgesicherten Infor-
mationen (und Beratungsstellen) im Internet zu 
entwickeln.

Zur Versorgungsinfrastruktur
•	 Der Beirat empfiehlt, die professionelle Pflegein-

frastruktur zu verbessern und auszubauen. 

•	 Der Beirat empfiehlt, die Unterstützungsange-
bote für pflegende Angehörige einfach, schnell 
zugänglich und flexibel zu gestalten.

•	 Der Beirat empfiehlt staatliche bedarfsorien-
tierte Zuschüsse für die Inanspruchnahme von 
haushaltsnahen Dienstleistungen, um erwerbs-
tätige, pflegende Angehörige gezielt zu entlas-
ten. 

Zur sozialen Absicherung
•	 Der Beirat empfiehlt, eine Schlechterstellung 

der Angehörigen in der Altersabsicherung durch 
die pflegebedingte teilweise oder vollständige 
Freistellung von der Arbeitszeit zu vermeiden. 

Zur Digitalisierung
•	 Der Beirat empfiehlt, sich für den Einsatz tech-

nischer Assistenzsysteme/Hilfsmittel an den Be-
dürfnissen der Nutzerinnen und Nutzer, ihrem 
Recht auf Selbstbestimmung und am Gebot der 
Menschenwürde zu orientieren. 

•	 Der Beirat empfiehlt eine Orientierung der 
Digitalisierung/Technisierung an Datenschutz, 
Datensicherheit und Schutz der Persönlichkeits-
rechte Betroffener. 

•	 Der Beirat empfiehlt, technische Assistenzsyste-
me und digital unterstützte Pflege entsprechend 
den Bedürfnissen pflegebedürftiger Menschen 
und ihrer Angehörigen anzubieten. 

•	 Der Beirat empfiehlt, personelle Hilfe- und 
Unterstützungsangebote nicht durch techni-
sche Assistenzsysteme zu ersetzen, sondern zu 
ergänzen. 

•	 Der Beirat empfiehlt, technische Hilfsmittel/
Assistenzsysteme mit einer neutralen, kostenlo-
sen und nutzerorientierten Beratung im Vorfeld 
bereitzustellen. 

•	 Der Beirat empfiehlt eine an den Bedürfnissen 
der anwendenden Menschen orientierte Ein-
weisung in die Nutzung der Technik so oft wie 
nötig. 

•	 Der Beirat empfiehlt die Aufnahme der techni-
schen Assistenzsysteme in das (Pflege-)Hilfsmit-
telverzeichnis der Kranken-/Pflegekassen nach 
Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen. 

•	 Der Beirat empfiehlt ein gesetzlich verankertes 
Recht auf mobiles Arbeiten und Home-Office. 
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6 Anlagen

6.1	 Mitglieder des  
Beirats
Die aktuell berufenen Mitglieder und die 
von ihnen vertretenden Institutionen:

1.	 Vorsitzende: Prof. Christel Bienstein (Universität 
Witten/Herdecke)

2.	 Stellvertretender Vorsitzender: Prof. Dr. Andreas 
Hoff (Hochschule Zittau/Görlitz)

3.	 Andreas Besche (Verband der Privaten Kranken-
versicherung e.V.) 
Vertreterin: Anne Kristina Vieweg (Verband der 
Privaten Krankenversicherung e.V.)

4.	 Brigitte Bührlen (Wir! Stiftung pflegender Ange-
höriger) 
Vertreter: Dr. Eckart Bührlen (Wir! Stiftung pfle-
gender Angehöriger)

5.	 Manfred Carrier (Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Freien Wohlfahrtspflege) 
Vertreterin: Ulrike Gebelein (Bundesarbeitsge-
meinschaft der Freien Wohlfahrtspflege)

6.	 Donald Ilte (ASMK) 
Vertreterin: Cornelia Lange (ASMK)

7.	 Susanne Kahl-Passoth (Deutscher Frauenrat) 
Vertreterin: Antje Asmus (Deutscher Frauenrat)

8.	 Monika Kaus (Deutsche Alzheimer  
Gesellschaft e.V.) 
Vertreterin: Helga Schneider-Schelte (Deutsche 
Alzheimer Gesellschaft e.V.)

9.	 Gernot Kiefer (GKV-Spitzenverband) 
Vertreterin: Sonja Heitmann (GKV-Spitzenver-
band)

10.	 Uwe Lübking (Bundesvereinigung kommunaler 
 Spitzenverbände) 
 Vertreter: Dr. Kay Ruge (Bundesvereinigung  
 kommunaler Spitzenverbände)

11.	 Silke Niewohner (wir pflegen e.V./Bundesarbeits- 
  gemeinschaft der Senioren-Organisationen e.V. – 
  BAGSO) 
  Vertreter: Christian Pälmke (wir pflegen e.V./ 
  Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Orga- 
  nisationen e.V. – BAGSO)

12.	 Kerstin Plack (BDA – Die Arbeitgeber) 
  Vertreterin: Anja Klie (BDA – Die Arbeitgeber)

13.	 Dr. Simone Real (Sozialverband Deutschland e.V.  
  (SoVD)/Bundesarbeitsgemeinschaft der Senio- 
  ren-Organisationen e.V. (BAGSO) 
  Vertreterin: Dr. Lena Dorin (Bundesarbeitsge- 
  meinschaft der Senioren-Organisationen e.V. – 
  BAGSO) 



Anlagen

72

14.	 Dirk Reidelbach (Vereinigung der  
  kommunalen Arbeitgeberverbände) 
  Vertreterin: Carola Kiefer (Vereinigung der 
  kommunalen Arbeitgeberverbände)

15.	 Christel Riemann-Hanewinckel (Arbeitsge- 
  meinschaft der deutschen Familienorganisati- 
  onen e.V. – AGF) 
  Vertreter: Sven Iversen (Arbeitsgemeinschaft  
  der deutschen Familienorganisationen e.V. – 
  AGF)

16.	 Martin Rosowski (Bundesforum Männer e.V.) 
  Vertreter: Dr. Dag Schölper (Bundesforum  
  Männer e.V.) 

17.	 Dr. Anja Schneider (Deutscher Hospiz- und 
  PalliativVerband e.V.)

18.	 Bernd Seiwert (Jugend- und Familienminister- 
  konferenz) 
  Vertreterin: Heike Schmalhofer (Jugend- und  
  Familienministerkonferenz)

19.	 Ulrich Silberbach (dbb Beamtenbund und  
  Tarifunion) 
  Vertreter: Jan Oliver Krzywanek (dbb Beam- 
  tenbund und Tarifunion)

20.	 Jana Teske (Bundesarbeitsgemeinschaft der  
  Freien Wohlfahrtspflege) 
  Vertreterin: Heidrun Biedermann (Bundesar- 
  beitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege)

21.	 Anja Weusthoff (Deutscher Gewerkschafts- 
 bund – DGB) 
 Vertreterin: Dunja Langer und Heike Lehmann  
 (Deutscher Gewerkschaftsbund – DGB)

6.2	 Mitglieder der  
Arbeitsgruppen
Arbeitsgruppe 1 – Situation der pflegenden  
Angehörigen

Treffen:  
1. Treffen: 18.07.2017  
2. Treffen: 05.10.2017  
3. Treffen: 14.03.2017  

4. Treffen: 26.06.2018  
5. Treffen 12.09.2018

Mitglieder:  
1. 	Martin Rosowski (Sprecher), Vertreter: Dr. 
Dag Schölper (Bundesforum Männer)

2.	 Brigitte Bührlen, Vertreter: Dr. Eckart Bühr-
len (Wir! Stiftung pflegender Angehöriger)

3.	 Prof. Christel Bienstein; Vertreter: Prof. 
Andreas Hoff (Universität Witten/Her-
decke, Hochschule Zittau/Görlitz)

4.	 Susanne Kahl-Passoth; Vertreterin: 
Anna-Maria Mette (Deutscher Frauenrat)

5.	 Dr. Anja Schneider (Deutscher Hos-
piz- und Palliativverband e.V.)

6.	 Ulrich Silberbach, Vertreter: Jan-Oliver Krzy-
wanek (dbb Beamtenbund und Tarifunion)

7.	 Bernd Seiwert, Vertreterin: Heike Schmalho-
fer (Jugend- und Familienministerkonferenz)

Arbeitsgruppe 2 – Entgeltersatzleistungen und 
Arbeitszeitsouveränität

Treffen:  
1. Treffen: 13.06.2017  
2. Treffen: 20.09.2017  
3. Treffen: 31.01.2017  
4. Treffen: 11.04.2018 
5. Treffen 26.06.2018 
6. Treffen 12.09.2018 

Mitglieder:  
1.	 Jana Teske (Sprecherin), Vertreterin: Hei-
drun Biedermann (Bundesarbeitsgemein-
schaft der Freien Wohlfahrtspflege)

2.	 Prof. Andreas Hoff, Vertreterin: Prof. 
Christel Bienstein (Hochschule Zittau/
Görlitz, Universität Witten/Herdecke)

3. 	Donald Ilte, Vertreterin: Cornelia Lange 
(Arbeits- und Sozialministerkonferenz)

4.	 Gernot Kiefer, Vertreterinnen: Dr. Monika 
Kücking/Sonja Heitmann (GKV-Spitzenverband)
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5.	 Kerstin Plack, Vertreterin: Anja 
Klie (BDA – Die Arbeitgeber)

6.	 Dirk Reidelbach, Vertreterin: Carola Kiefer (Ver-
einigung der kommunalen Arbeitgeberverbände)

7. 	Anja Weusthoff, Vertreterin: Heike Leh-
mann (Deutscher Gewerkschaftsbund)

Arbeitsgruppe 3 – Beratung

Treffen:  
1. Treffen: 05.07.2017  
2. Treffen: 20.12.2017  
3. Treffen: 13.02.2018  
4. Treffen: 25.09.2018

1.	 Uwe Lübking (Sprecher), Vertretende: 
Dr. Kay Ruge/Ursula Krickl (Bundesverei-
nigung kommunaler Spitzenverbände)

2.	 Andreas Besche, Vertreterin: Anne Kristina Vie-
weg (Verband der Privaten Krankenversicherung) 

3.	 Manfred Carrier, Vertreterin: Ulrike 
Gebelein (Bundesarbeitsgemein-
schaft der Freien Wohlfahrtspflege)

4.	 Monika Kaus, Vertreterin: Helga Schnei-
der-Schelte (Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V.)

5.	 Silke Niewohner, Vertreter: Christian Pälmke 
(wir pflegen e.V./Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Senioren-Organisationen e.V. – BAGSO)

6.	 Dr. Simone Real, Vertreterin: Dr. Lena 
Dorin (Sozialverband Deutschland e.V. 
(SoVD)/Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Senioren-Organisationen e.V. (BAGSO)

7. 	Christel Riemann-Hanewinckel, Vertre-
ter: Sven Iversen (Arbeitsgemeinschaft der 
deutschen Familienorganisationen e. V.)

6.3	 Übersicht der vom 
BMFSFJ bereitgestellten 
Studien

Allmeindinger, J. (2018): Die Vereinbarkeit von 
Beruf und Pflege: Ergebnisse der Beschäftigten-
befragung der iG Metall 2017. Kurzgutachten 
für das Bundesministerium für Familie, Seni-
oren, Frauen und Jugend (unveröffentlicht). 

Franke, A.; Kramer, B.; Weber, M.; Rosenfeld, 
N. (2018): Vereinbarkeit von Beruf und Pflege 
bei Pflege auf Distanz. Expertise im Auftrag 
des Bundesministeriums für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend (unveröffentlicht). 

Frauenhofer-Insitut für Arbeitswirtschaft und 
Organisation (IAO) (ohne Angabe): Kategori-
sierung von Arbeit als Basis für neue Konzepte 
zur Vereinbarkeit von Beruf und Pflege für 
das Bundesministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend (unveröffentlicht). 

COFACE Families Europe (Hrsg.) (2017): What 
do family carers want? COFACE Families Europe 
Study. Study on the needs and challenges of 
family carers in Germany. (unveröffentlicht). 

IEGUS – Institut für europäische Gesund-
heits- und Sozialwirtschaft GmbH (Hrsg.) 
(2018): Gesundheitliche Situation von pfle-
genden Beschäftigten. Studie im Auftrag 
des Ministeriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend. (unveröffentlicht). 

Institut der deutschen Wirtschaft Köln (2017a): 
Vereinbarkeit von Beruf und Pflege für Beschäf-
tigte und Führungskräfte sowie für Frauen und 
Männer. Sonderauswertung des European Wor-
king Conditions Survey (EWCS) und des Sozio-oe-
konomischen Panels (SOEP). Kurzgutachten im 
Auftrag des Bundesministeriums für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend (unveröffentlicht)

Institut der deutschen Wirtschaft (2017): Verein-
barkeit von Beruf und Pflege. Sonderauswertung 
des Unternehmensmonitors Familienfreundlich-
keit 2016 auf Basis des IW-Personalpanels 2015 
und der IW-Beschäftigtenbefragung. Kurzgut-
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achten für das Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend (unveröffentlicht). 

INTERVAL (2018): Abschlussbericht zur Unter-
suchung der Regelungen des Pflegezeitgesetzes 
und des Familienpflegezeitgesetzes in der seit 1. 
Januar 2015 geltenden Fassung unter Einbezie-
hung der kurzzeiteigen Arbeitsverhinderung und 
des Pflegeunterstützungsgeldes (unveröffentlicht).

Kienbaum Consultants (2018): Studie zur Verein-
barkeit von Pflege und Beruf in großen Betrie-
ben (ab 200 Beschäftigte) (unveröffentlicht). 

Knauthe, K.; Pottharst, B.; Schertfeger, D.; 
Hoff, A. (2017): Technische Assistenzsys-
teme zur Vereinbarkeit von häuslicher Pflege 
und Erwerbstätigkeit. Expertise im Auftrag 
des Bundesministeriums für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend (unveröffentlicht). 

Merkle, M. (2018): Beratungsangebote für pfle-
gende Angehörige in Europa. Arbeitspapier 
Nr. 18. Hrsg.: Beobachtungsstelle für gesell-
schaftspolitische Entwicklungen in Europa. 

Prognos (2017): Gesamtgesellschaftliche Effekte 
einer guten Vereinbarkeit von Pflege und Beruf. 
Auftraggeber BMFSFJ (unveröffentlicht). 

Prognos (2018): Angebote für pflegende Ange-
hörige in kleinen Betrieben. Ergebnisse einer 
repräsentativen Studie (unveröffentlicht).

Reich, N.; Reinschmidt, L.; Hoyer, S. (2017): 
(Wie) Kann häusliche Pflege im Angehöri-
genkreis aufgeteilt werden? Freistellungen 
und finanzielle Leistungen für die häusliche 
Pflege in ausgewählten europäischen Staa-
ten. Hrsg.: Beobachtungsstelle für gesell-
schaftspolitische Entwicklungen in Europa. 

Reinschmidt, L. (2017): Zwischen Arbeit 
und familiärer Pflegeverantwortung. So 
fördern europäische Staaten die Verein-
barkeit von Pflege und Beruf. 4. und 5. Sep-
tember 2017, Berlin. Dokumentation. 

SowiTra (2018): Pflege in Kleinbetrieben. Die 
Vereinbarkeit von Pflege und Beruf aus Sicht von 
Beschäftigten in kleinen Unternehmen. Geför-
dert durch das Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend (unveröffentlicht). 

Tesch-Römer, C.; Hagen, Ch. (2018): Ausge-
wählte Aspekte zur informellen häuslichen 
Pflege in Deutschland. DZA Fact Sheet. 

Yeandle (2017): Work-care reconciliation policy: 
Legislation in policy context in eight countries.



Anlagen

75

6.4	 Minderheitenvotum 

Abbildung 2: Minderheitenvotum BDA

 

 

Betriebliche Lösungen für die Vereinbarkeit 
von Pflege und Beruf stärken 
 
Minderheitenvotum zum ersten Bericht des Beirats für die Vereinbarkeit 
von Pflege und Beruf 
 
 
Mai 2019 
 
 

Zusammenfassung  
 
Arbeitgeber haben die Vereinbarkeit von 
Pflege und Beruf als wichtiges Thema für sich 
erkannt, knapp 96 Prozent der Unternehmen 
bieten ihren Mitarbeitern laut „Unternehmens-
monitor Familienfreundlichkeit“ (im Auftrag 
des Bundesfamilienministeriums) flexible Mo-
delle bei Arbeitszeiten und Arbeitsorganisa-
tion an. Insofern bedarf es keiner Ausweitung 
von gesetzlichen Freistellungs- oder Teilzeit-
ansprüchen und deren finanziellen Förde-
rung. Das Angebot der Unternehmen, das 
über die aktuellen gesetzlichen Regelungen 
hinausgeht, muss ein freiwilliges bleiben und 
die jeweilige betriebliche Umsetzbarkeit be-
achten. 
 
Pflege ist ein wichtiges gesamtgesellschaftli-
ches Thema. Über bestehende gesetzliche 
Ansprüche hinaus engagieren sich Arbeitge-
ber hinsichtlich der Vereinbarkeit von Pflege 
und Beruf weitreichend. Für ein wirtschaftlich 
erfolgreiches Agieren am globalen Markt sind 
Arbeitgeber auf motivierte, eingearbeitete Mit-
arbeiter und eingespielte Teams angewiesen. 
Sie wollen und müssen gut qualifizierte Mitar-
beiter – auch mit Pflegeverantwortung – ge-
winnen und langfristig binden. Aus diesem 
Grund bietet eine Vielzahl der Unternehmen 
betriebliche Angebote und individuelle Lösun-
gen an.   
  
Freistellungen und mehr Flexibilität werden 
vielfach über Arbeitszeitkonten erreicht, die 
heute mehr als ein Drittel der Betriebe mit 

mehr als der Hälfte aller Beschäftigten anbie-
tet und die damit ein unverzichtbarer Be-
standteil einer familienfreundlichen Personal-
politik sind. Arbeitgeber bieten oftmals über 
die gesetzlichen Teilzeitansprüche hinaus die 
Möglichkeit zur Arbeitszeitreduzierung an, 
zum Teil finanziell unterstützt. Zudem sind 
das Arbeiten im Homeoffice oder in Gleitzeit 
Möglichkeiten, Beschäftigten innerhalb der 
betrieblichen Möglichkeiten ein hohes Maß an 
Flexibilität einzuräumen. Zum Angebot der 
Unternehmen gehören auch Aktivitäten im 
Rahmen des betrieblichen Gesundheitsma-
nagements. Daher bedarf es keiner Auswei-
tung gesetzlicher Ansprüche oder einer Fi-
nanzierung von Freistellungen.  
 
 
I. Zu einzelnen Handlungsempfehlungen 
 

1. Erweiterung des Freistellungsan-
spruchs auf bis zu 36 Monate führt zu 
neuen Belastungen 

 
Eine zeitliche Ausdehnung der bestehenden 
gesetzlichen Freistellungsansprüche lehnt 
die BDA ab. Neben den Ansprüchen auf Pfle-
gezeit und Familienpflegezeit auf sechs Mo-
nate Vollfreistellung und 24 Monate teilweise 
Freistellung ist erst zum 1. Januar 2019 ein 
weiterer gesetzlicher Teilzeitanspruch in Kraft 
getreten, wonach Arbeitnehmer bei Arbeitge-
bern mit mehr als 45 Arbeitnehmern ihre Ar-
beitszeit für die Dauer von einem bis fünf Jah-
ren ohne Nachweis eines besonderen sachli-



Anlagen

76

 

 

Betriebliche Lösungen für die Vereinbarkeit 
von Pflege und Beruf stärken 
 
Minderheitenvotum zum ersten Bericht des Beirats für die Vereinbarkeit 
von Pflege und Beruf 
 
 
Mai 2019 
 
 

Zusammenfassung  
 
Arbeitgeber haben die Vereinbarkeit von 
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ansprüchen und deren finanziellen Förde-
rung. Das Angebot der Unternehmen, das 
über die aktuellen gesetzlichen Regelungen 
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die jeweilige betriebliche Umsetzbarkeit be-
achten. 
 
Pflege ist ein wichtiges gesamtgesellschaftli-
ches Thema. Über bestehende gesetzliche 
Ansprüche hinaus engagieren sich Arbeitge-
ber hinsichtlich der Vereinbarkeit von Pflege 
und Beruf weitreichend. Für ein wirtschaftlich 
erfolgreiches Agieren am globalen Markt sind 
Arbeitgeber auf motivierte, eingearbeitete Mit-
arbeiter und eingespielte Teams angewiesen. 
Sie wollen und müssen gut qualifizierte Mitar-
beiter – auch mit Pflegeverantwortung – ge-
winnen und langfristig binden. Aus diesem 
Grund bietet eine Vielzahl der Unternehmen 
betriebliche Angebote und individuelle Lösun-
gen an.   
  
Freistellungen und mehr Flexibilität werden 
vielfach über Arbeitszeitkonten erreicht, die 
heute mehr als ein Drittel der Betriebe mit 

mehr als der Hälfte aller Beschäftigten anbie-
tet und die damit ein unverzichtbarer Be-
standteil einer familienfreundlichen Personal-
politik sind. Arbeitgeber bieten oftmals über 
die gesetzlichen Teilzeitansprüche hinaus die 
Möglichkeit zur Arbeitszeitreduzierung an, 
zum Teil finanziell unterstützt. Zudem sind 
das Arbeiten im Homeoffice oder in Gleitzeit 
Möglichkeiten, Beschäftigten innerhalb der 
betrieblichen Möglichkeiten ein hohes Maß an 
Flexibilität einzuräumen. Zum Angebot der 
Unternehmen gehören auch Aktivitäten im 
Rahmen des betrieblichen Gesundheitsma-
nagements. Daher bedarf es keiner Auswei-
tung gesetzlicher Ansprüche oder einer Fi-
nanzierung von Freistellungen.  
 
 
I. Zu einzelnen Handlungsempfehlungen 
 

1. Erweiterung des Freistellungsan-
spruchs auf bis zu 36 Monate führt zu 
neuen Belastungen 

 
Eine zeitliche Ausdehnung der bestehenden 
gesetzlichen Freistellungsansprüche lehnt 
die BDA ab. Neben den Ansprüchen auf Pfle-
gezeit und Familienpflegezeit auf sechs Mo-
nate Vollfreistellung und 24 Monate teilweise 
Freistellung ist erst zum 1. Januar 2019 ein 
weiterer gesetzlicher Teilzeitanspruch in Kraft 
getreten, wonach Arbeitnehmer bei Arbeitge-
bern mit mehr als 45 Arbeitnehmern ihre Ar-
beitszeit für die Dauer von einem bis fünf Jah-
ren ohne Nachweis eines besonderen sachli-
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chen Grundes reduzieren können. Gleichzei-
tig mit der Brückenteilzeit wurde ein Anspruch 
auf Erörterung des Wunsches des Arbeitneh-
mers auf Veränderung von Dauer oder Lage 
der Arbeitszeit eingeführt. Unabhängig davon 
finden die Vertragsparteien in der Praxis viel-
fältige Lösungen für eine Vereinbarkeit von 
Pflege und Beruf im Einzelfall. Damit unter-
stützen Unternehmen ihre Mitarbeiter und 
eingespielten Teams und werden der Not-
wendigkeit ihrer Mitarbeiter gerecht. Eine 
Ausdehnung der Dauer der Freistellungsan-
sprüche ist vor dem Hintergrund der aktuellen 
Arbeitsmarksituation der falsche Weg. 
 
2. Schwellenwerte bei vollständiger Frei-

stellung erhalten 
 
Schwellenwerte sind ein arbeitsrechtlich all-
gemein anerkanntes Instrument, um insbe-
sondere kleine und mittlere Unternehmen vor 
übermäßigen Belastungen zu schützen, die – 
zum Schaden der Beschäftigten – letztlich de-
ren Existenz gefährden könnten.  Je mehr teil-
weise und befristete Auszeiten ein Betrieb 
umzusetzen hat, desto mehr Kraft wird von 
dessen Kerngeschäft abgezogen, mit dem er 
Gewinne erwirtschaftet und Arbeitsplätze er-
hält. Daher sollten die Schwellenwerte auf 
dem Niveau des Familienpflegezeitgesetzes 
angeglichen werden. Eine Vergleichbarkeit 
mit dem BEEG, welches für Vollfreistellungen 
keinen Schwellenwert vorsieht, besteht nicht. 
Im Gegensatz zu pflegebedürftigen älteren 
Personen können insbesondere Neugebo-
rene regelmäßig nicht in die Obhut anderer 
Personen gegeben werden.  
 
3. Kurzzeitige Pflegefreistellung ange-

messen geregelt 
 
Im Fall der kurzzeitigen Arbeitsverhinderung 
handelt sich um einen einseitigen Freistel-
lungsanspruch, der auf Akutfälle beschränkt 
ist. Bei den gesetzlichen Voraussetzungen für 
die Freistellung muss es bleiben. Eine jährlich 
neue oder mehrfach unterjährige Finanzie-
rung lehnt die BDA ab, da der Akutfall der Not-
wendigkeit einer pflegerischen Versorgung 
regelmäßig nur einmal je pflegebedürftigen 
Angehörigen auftreten wird (entsprechend die 
Gesetzesbegründung BT-Drs. 16/7439, S. 
91). Eine Ausdehnung der Finanzierung darf 

eine missbräuchliche Inanspruchnahme einer 
Freistellung nicht fördern. Eine mehrfache In-
anspruchnahme der 10 Tage für einen pflege-
bedürftigen Angehörigen würde insbeson-
dere die kleinen Unternehmen organisato-
risch überfordern, da bisher keine Kleinbe-
triebsklausel mit einem Schwellenwert für die-
sen Anspruch existiert.  
 
4. Aufteilung von Freistellungsansprü-

chen verfehlt  
 
Eine Aufteilung der gesetzlichen Freistel-
lungansprüche in verschiedene Zeitab-
schnitte würde die Betriebe vor übermäßige 
organisatorische und bürokratische Heraus-
forderungen stellen. In jedem Einzelfall bedarf 
es einer personellen Umorganisation. Wenn 
die freiwerdende Arbeitszeit nicht innerbe-
trieblich neu verteilt werden kann, ist für eine 
zeitlich begrenzte, teilweise Verminderung 
der Arbeitszeit eine Neueinstellung vorzuneh-
men. In vielen Branchen und für viele Tätig-
keiten ist es fast ausgeschlossen, entspre-
chend qualifizierte Ersatzkräfte nur befristet 
und nur für eine Teilzeitstelle zu finden. Eine 
zusätzliche Belastung der verbleibenden Mit-
arbeiter, z. B. in Form von Überstunden, wird 
dann kaum zu vermeiden sein. Je zahlreicher 
die Ausfallzeiten einzelner Mitarbeiter, desto 
höher die personalplanerischen Anforderun-
gen an den Betrieb, desto kostenträchtiger 
und aussichtsloser die Chancen Ersatzkräfte 
zu finden, um den jeweiligen Ausfall betrieb-
lich aufzufangen. 
 
5. Leistungsausweitung verhindern 
 
Gegen eine Ablösung des Darlehens durch 
einen finanziellen Zuschuss hat die BDA Be-
denken. Unbekannt sind die tatsächlichen 
Gründe, warum das Darlehen seit 2015 kaum 
in Anspruch genommen wurde. Von einer sol-
chen Leistungsausweitung könnten Anreize 
ausgehen, Freistellungsansprüche in erheb-
lich höherem Maße geltend zu machen. Das 
würde zu einer erheblichen Belastung der Be-
triebe führen. Je zahlreicher Pflegeausfallzei-
ten auftreten, desto höher die personalplane-
rischen Anforderungen an den Betrieb, desto 
kostenträchtiger und aussichtsloser die Chan-
cen Ersatzkräfte zu finden, um den jeweiligen 
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Ausfall betrieblich aufzufangen. Durch die Fi-
nanzierung über einen „verlorenen Zuschuss“ 
würden Unternehmen letztlich doppelt belas-
tet: finanziell über eine steuerliche Mitfinan-
zierung wie betrieblich durch die organisatori-
sche Umsetzung – vermutlich steigender – 
Freistellungen. 
 
6. Anspruch auf mobiles Arbeiten und o-

der Homeoffice verfehlt 
 
Einen gesetzlichen Anspruch auf mobiles Ar-
beiten oder gar Homeoffice lehnt die BDA ab. 
Es liegt im Verantwortungsbereich des Arbeit-
gebers, die Zeit und den Ort der Arbeitsleis-
tung zu bestimmen. Schon heute sind die In-
teressen der Beschäftigten dadurch gewahrt, 
dass der Arbeitgeber sein Weisungsrecht 
„nach billigem Ermessen“ auszuüben hat. Die 
bestehenden gesetzlichen Vorgaben zum Ar-
beits- und Gesundheitsschutz stehen insbe-
sondere einem Anspruch auf Homeoffice dia-
metral entgegen. Wo es betrieblich möglich 
ist, können Arbeitnehmer zur besseren Ver-
einbarkeit schon heute von zu Hause oder 
mobil arbeiten. Es gilt auch weiterhin, indivi-
duelle Lösungen vor Ort zu finden.  
 
7. Erweiterung der Anspruchsberechtig-

ten kontraproduktiv 
 
Die BDA lehnt aus den genannten, mit den 
Freistellungansprüchen einhergehenden Be-
lastungen insbesondere jede Ausweitung des 
Kreises der anspruchsberechtigten Personen 
aus Pflegezeit- und Familienpflegezeitgesetz 
ab. Sie würde zu einer weiteren Zunahme von 
Freistellungsansprüchen führen. 
 
II. Zum Bericht 
 
Folgende Erwägungen und Beispiele aus der 
Praxis sollten Gegenstand des Berichts wer-
den: 
 
Knapp 96 Prozent der Unternehmen haben 
laut „Unternehmensmonitor Familienfreund-
lichkeit“ (im Auftrag des Bundesfamilienminis-
teriums) flexible Modelle bei Arbeitszeiten 
und Arbeitsorganisation. Das Engagement 
besteht in Großunternehmen wie kleinen Fa-
milienbetrieben gleichermaßen. Maßgeblich 
sind jeweils die individuelle Belastbarkeit und 

betriebliche Umsetzbarkeit. Mit zahlreichen 
Initiativen und Aktivitäten setzt sich die BDA 
für die Vereinbarkeit einer familienbewussten 
Personalpolitik ein, u. a. mit den Initiativen 
„Frauenförderung im Unternehmen“ und „Er-
folgsfaktor Familie“.  
 
Freistellungen und mehr Flexibilität werden 
vielfach über Arbeitszeitkonten erreicht, die 
heute mehr als ein Drittel der Betriebe mit 
mehr als der Hälfte aller Beschäftigten anbie-
tet und die damit ein unverzichtbarer Be-
standteil einer familienfreundlichen Personal-
politik sind. Bei Modellen der Vertrauensar-
beitszeit oder der Arbeitszeitautonomie über-
nehmen Arbeitnehmer eigenverantwortlich 
die Einteilung ihrer vertraglich geschuldeten 
Arbeitszeit. Arbeitgeber bieten oftmals über 
die gesetzlichen Teilzeitansprüche hinaus die 
Möglichkeit zur Arbeitszeitreduzierung an, 
zum Teil finanziell unterstützt. Zudem ist mo-
biles Arbeiten oder Gleitzeit eine Möglichkeit, 
Beschäftigten innerhalb der betrieblichen 
Möglichkeiten ein hohes Maß an Flexibilität 
einzuräumen. Zum Angebot der Unterneh-
men gehören auch Aktivitäten im Rahmen 
des betrieblichen Gesundheitsmanagements. 
Neben zahlreichen weiteren sollen hier nur ei-
nige Praxisbeispiele genannt werden:  
 
• In der M+E-Industrie arbeiten 90 % der 

Beschäftigten in Unternehmen, die über 
flexible Arbeitszeitmodelle hinaus noch 
zusätzliche Maßnahmen zur Vereinbar-
keit von Familie und Beruf anbieten. Im 
gegenseitigen Einvernehmen werden so 
im betrieblichen Alltag individuelle Lösun-
gen gefunden. Über 40 % der M+E-Unter-
nehmen bieten Langzeitkonten für indivi-
duelle Auszeiten an.  Bereits 2017 – vor 
Einführung des Anspruchs auf Brücken-
teilzeit zum 1. Januar 2019 – boten 90 % 
der Unternehmen der M+E-Industrie ih-
ren Beschäftigten eine befristete Absen-
kung der Arbeitszeit an. Darüber hinaus 
bieten zwei Drittel aller M+E Betriebe mo-
biles Arbeiten oder Homeoffice an.  (Ge-
samtmetall-Arbeitszeitumfrage 2017). 
Die bestehenden gesetzlichen Regelun-
gen werden in der M+E-Verbandsland-
schaft durch die tarifvertragliche Möglich-
keit ergänzt, für Beschäftigte mit Kindern 
oder mit pflegebedürftigen Angehörigen 
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anstelle des tariflichen Zusatzentgelts   
(T-ZUG (A)) acht Freistellungstage zu be-
antragen.  
 

• Beschäftigte von SAP Deutschland kön-
nen eine befristete Teilzeit für einen Mo-
nat bis hin zu drei Jahren in Anspruch 
nehmen.  

 
• NNE Pharmaplan bietet seinen Mitarbei-

tern eine bis zu drei monatige Reduzie-
rung der Arbeitszeit auf 80 % (in Härtefäl-
len sogar bis zu sechs Monaten) bei vol-
lem Entgelt an.  

 
• Die DZ Bank AG hat für die Planung von 

verbindlichen Terminen im Arbeitsalltag 
„Familiensperrtermine“ eingeführt. Diese 
helfen, Interessenkonflikte zu Lasten von 
Mitarbeitern zu vermeiden. Wie viele an-
dere Arbeitgeber kooperiert auch die DZ 
Bank AG mit externen Dienstleistern, die 
ihren Mitarbeitern die kostenfreie Vermitt-
lung von Au-pair- oder Pflegekräften er-
möglichen.  

 
• Zum Teil werden sogar die Partner der 

Arbeitnehmer durch das Instrument der 
sog. Doppelkarrierepaare gefördert. So 
helfen zum Beispiel Bosch oder Adidas 
den Partnern ihrer Beschäftigten eine An-
stellung im Konzern oder in kooperieren-
den Unternehmen zu finden.    

 
• Mitarbeiter der Trumpf GmbH können 

über Wertguthaben bis zu 1000 Stunden 
ansparen, die sie in Freizeitblöcken nut-
zen können. So lassen sich längere Frei-
stellungen realisieren. Diese können für 
Zeiten der Weiterbildung genauso ge-
nutzt werden wie für Zeiten der Pflege 
kranker Angehöriger. 

 
• Die Odenwäller GmbH unterstützt eben-

falls ihre Beschäftigten. Ein Bauleiter sah 
sich mit der Pflege eines Angehörigen 
konfrontiert. Gemeinsam wurde eine Lö-
sung gefunden, nach der der Bauleiter 
seine Vollzeitstelle nicht reduzieren 
musste, sondern an zwei Tagen in der 
Woche von zu Hause aus arbeitet. So ist 
er bei der zu pflegenden Person und 
kann, wenn notwendig, unterstützen und 

nach der Unterbrechung wieder an seine 
Arbeit gehen ohne weite Wege zurückle-
gen zu müssen.  
 

• Ein Mitarbeiter aus der Gartenpflege, der 
draußen unterwegs ist, hatte ebenfalls ein 
Vereinbarkeitsproblem. Er pflegt, ge-
meinsam mit seiner Schwester, seine 
Mutter. Er wechselte in Teilzeit, um wech-
selweise eine Woche montags und diens-
tags und die nächste Woche montags bis 
mittwochs zu arbeiten, womit er die 
Pflege vereinbaren kann. 

  
Weitere Beispiele finden sich außerdem in 
den Broschüren zu „Tarifpolitik für familienbe-
wusste Arbeitszeiten“:  
(https://arbeitgeber.de/www/arbeitge-
ber.nsf/res/9CFBC83F2C7E89B9C1257B2C
0034ADDC/$file/Tarifpolitik_fuer_Familien-
bewusste_Arbeitszeiten.pdf),  
„Vereinbarkeit von Familie und Beruf – Pra-
xisbeispiele aus der Wirtschaft“: 
(https://arbeitgeber.de/www/arbeitge-
ber.nsf/res/57B095F497D2E6BAC1257B900
02C8413/$file/Vereinbarkeit-Familie-und-Be-
ruf.pdf) oder 
„Flexible Arbeitszeiten Vereinbarkeit Familie 
und Beruf im GaLaBau“: 
(http://www.galabau.de/flexible-arbeitszeiten-
vereinbarkeit-familie-beruf-im-galabau.pdf) 
 
 
Ansprechpartner: 
BDA | DIE ARBEITGEBER 
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitge-
berverbände 
 
Arbeits- und Tarifrecht 
T +49 30 2033-1203 
arbeitsrecht@arbeitgeber.de 
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Abkürzungsverzeichnis

Abs.	 Absatz

AG	 Arbeitsgruppe

AGF	 Arbeitsgemeinschaft der deutschen Familienorganisationen

ASMK	 Konferenz der Ministerinnen und Minister, Senatorinnen und Senatoren für

	 Arbeit und Soziales

Aufl.	 Auflage

AZR	 Aktenzeichen für Revisionsverfahren

BAFzA	 Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben 

BAG	 Bundesarbeitsgericht

BAGE	 Sammlung der Entscheidungen vom Bundesarbeitsgericht

BAGFW	 Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege

BAGSO	 Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen e.V.

BDA	 Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände

BEEG	 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

BGB	 Bürgerliches Gesetzbuch

BMAS	 Bundesministerium für Arbeit und Soziales

BMG	 Bundesministerium für Gesundheit

BMFSFJ	 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

BMJV	 Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz

bspw.	 beispielsweise

BT-Drs.	 Bundestagsdrucksache

bzgl.	 bezüglich

bzw.	 beziehungsweise

ca.	 circa

DAlzG	 Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V.

dbb	 Beamtenbund und Tarifunion

DGUV	 Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V.

DGB	 Deutscher Gewerkschaftsbund

d. h. 	 das heißt

DHPV	 Deutscher Hospiz- und PalliativVerband e.V.

ebd.	 ebenda

et al.	 und andere

etc.	 et cetera

EU	 Europäische Union

EU-SILC	 Europäische Gemeinschaftsstatistik über Einkommen und Lebensbedingungen

EWCS	 European Working Conditions Survey 



Abkürzungsverzeichnis

81

f./ff.	 folgende/fortfolgende

FPfZG	 Familienpflegezeitgesetz

gem.	 gemäß

ggf.	 gegebenenfalls

GmbH	 Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Hrsg.	 Herausgeber

IEGUS	 Institut für europäische Gesundheits- und Sozialwirtschaft

IW	 Institut der Deutschen Wirtschaft

i. V. m.	 In Verbindung mit

JFMK	 Jugend- und Familienministerkonferenz

Kap.	 Kapitel

max.	 maximal

MDK	 Medizinischer Dienst der Krankenversicherung

min.	 mindestens

mtl.	 monatlich

m. w. N. 	 mit weiteren Nachweisen

Nr.	 Nummer

o. g. 	 oben genannt

PflegeZG	 Pflegezeitgesetz

PpSG	 Pflegepersonal-Stärkungsgesetz

Prof.	 Professorin, Professor

Rn. 	 Randnummer

S. 	 Satz

SGB V	 Sozialgesetzbuch V - Krankenversicherung

SGB XI	 Sozialgesetzbuch XI - Pflegeversicherung

SOEP	 Sozio-oekonomisches Panel

sog.	 sogenannt 

SoVD	 Sozialverband Deutschland e.V.

Std.	 Stunden

TzBfG	 Teilzeit- und Befristungsgesetz

u. a.	 unter anderem

u. v. m.	 und vieles mehr

vgl.	 vergleiche

vs.	 versus

z. B.	 zum Beispiel

ZQP	 Zentrum für Qualität in der Pflege

z. T.	 zum Teil
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